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Management Summary 

Die Stiftung SENS koordiniert in der Schweiz ein effizientes, umweltschonendes und ressourcenschonen-

des Rücknahmesystem von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten. Dass die Stiftung diese Koordi-

nation sicherstellen kann, ist die vorgezogene Recyclinggebühr (kurz vRG) als Finanzierungsmittel eine 

zwingende Voraussetzung. Die vRG ist in der Schweiz bei den Elektro- und Elektronikgeräten im Kauf-

preis solcher Geräte inbegriffen. Durch diese Gebühr können Kunden dafür ihre ausgedienten Geräte 

kostenfrei zurückgeben. Produkte, welche hingegen durch private Kaufhandlungen im Ausland in die 

Schweiz importiert werden, haben diese vRG nicht im Kaufpreis inbegriffen. Trotzdem werden diese 

Geräte ebenfalls, nach Ablauf ihrer Lebensdauer, in der Schweiz gratis entsorgt. Diese Importe führen im 

Inland unteranderem zu Wettbewerbsverzerrungen im Handel, Finanzierungslücken bei der Entsorgung, 

Nutzen/Kosten-Asymmetrien und zur Quersubventionierung von ausländischen Geräten.  

Zurzeit besteht keine Möglichkeit, diesen fehlenden Finanzmitteln, welche durch die Thematik mit den 

privaten Importen entstehen, erfolgreich entgegenzuwirken. Aus diesem Grund wurde ein studentisches 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Stiftung SENS und der Fachhochschule Nordwestschweiz lanciert. 

Dieses Projekt hat das Hauptziel, dass man künftig das gegenwärtige vRG-Modell anpassen kann, um die 

Finanzausfälle, welche durch die privaten Importe entstehen, zu hemmen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 

die Ausgangssituation genau analysiert worden, mögliche Lösungen erarbeitet worden und eine Validie-

rung dieser Lösungen durch zwei Bewertungsphasen getätigt worden.  

Für die Arbeit wurde grundsätzlich die Schweiz und Deutschland betrachtet. Die Arbeit ist ein Folgepro-

jekt der Thesis von Frau Steinemann, welche sich ebenfalls bereits mit der Thematik beschäftig hat (siehe 

Kapitel 5.3).  

 

Durch eine anfängliche Analysephase wurde das Problem zu Beginn beschrieben und lokalisiert. Dafür 

wurde eine Grafik erstellt, welche den Zusammenhang zwischen der Handelskette und der vRG aufzeigt. 

Durch die Lokalisation der Problematik konnten die Handelsteilnehmer Konsument, Schweizer Zoll und 

Grosshändler als wichtige Faktoren einer potenziellen Lösung eruiert werden. Nach dieser ersten Phase 

fand eine weitere Betrachtung statt, welche verifiziert, dass das Problem vorhanden ist. Zudem konnte die 

Problematik im Bezug auf Klein- und Grossgeräte und Branchen betrachtet werden. Zusätzlich konnten 

diverse Möglichkeiten zur fehlenden Quantifizierung der Mengen, welche durch private Importe stattfin-

den, ermittelt werden. In einer weiteren Phase sind Kriterien definiert worden, welche für eine Lösung 

massgeblich sind. Diese Hauptkriterien sind Gleichbehandlung, Kooperationsgrad, Inland Lösung, Kom-

patibilität, Kick-Back Zahlungen und Kosten-Nutzen Verhältnis. Diese Kriterien wurden durch eine um-

fassende Untersuchung der Interviews, welche Frau Steinemann mit Interessengruppen geführt hatte, 

ermittelt und erstellt.  

Anschliessend sind gemeinsam mit den Projektbeteiligten mögliche Lösungen besprochen worden, wel-

che man in Betracht ziehen könnte. Insgesamt konnten so fünf mögliche Lösungen ermittelt werden, wel-

che genau beschrieben wurden und auf ihre Vor- und Nachteile hin, im Bezug auf die Kriterien, betrach-

tet wurden. Die Lösungen sind: Zoll, Stiftung ear, Werbekampagne, Zahlungen BAFU und Grosshändler.  

In der Schlussphase des Projekts, fanden die eigentlichen Bewertungen der jeweiligen Lösungen in zwei 

Phasen statt. Die Bewertung wurde möglich, indem die Kriterien und die Lösungen zu einem Kriterienka-

talog vereint wurden, welcher eine Bewertung zulässt. In der ersten Phase haben Fachpersonen, der Stif-

tung SENS und der FEA eine Bewertung vorgenommen. In der sekundären Phase sind dann die Interes-

sengruppen befragt worden, welche einen Bezug zu der Ausgangssituation haben. 

Durch die erste Phase konnten zwei Lösungen ermittelt werden, welche im Verhältnis zu den anderen 

Lösungen besser bewertet wurden. Es sind dies die Lösungssysteme Werbekampagne und Zahlungen 

BAFU. Durch die Durchschnittwerte der ersten Bewertungsphase, sind zu jeder Lösung Netzdiagramme 

erstellt worden, welche eine sehr übersichtliche Darstellung für eine zweite Phase erlauben. 



 

 

In der zweiten Phase konnten auf Basis der ersten Bewertung, die Interessengruppen, ihre favorisierte 

Lösung, anhand der Netzdiagramme, mit einer Rangfolge bewerten. Es zeigt sich das vor allem die Lö-

sung mit dem schweizerischen Zoll als Favorit hervorgeht und durch die Phase zwei der Bewertung den 

Rang eins erreicht. Die Lösung Zoll sieht eine Abgabe direkt über die Mehrwertsteuer vor. Übersteigt der 

Gesamtwert der Waren 300 Schweizer Franken, muss eine pauschale vRG-Abgabe je Kilogramm brutto 

auf elektrische und elektronische Geräte geleistet werden. 

Durch diese zwei Bewertungsphasen, konnte abschliessend die Lösung mit dem Schweizer Zoll als opti-

male Empfehlung genannt werden, welche der Ausgangsproblematik erfolgreich entgegentreten kann. 

Die Lösung Zoll, sollte in Kombination mit einer Werbekampagne erfolgen. Durch die Werbekampagne, 

können die Kunden zusätzlich auf die Problematik sensibilisiert werden und dadurch werden sie eine 

vorgezogene Recyclinggebühr über die Mehrwertsteuer eher akzeptieren. 
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1. Einleitung 

In diesem Dokument sind alle relevanten Ergebnisse, welche sich durch die Projektarbeit ergeben haben, 

aufgeführt. 

Die Schweiz hat mit der der vorgezogenen Recyclinggebühr (kurz vRG) ein etabliertes und bewährtes 

System für Elektro- und Elektronikgeräte geschaffen. Über diese Gebühr wird das Rücknahmesystem auf 

die ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten finanziert. Die Geräte, welche so in den Entsorgungs-

kreislauf gelangen, werden durch das System effektiv recycelt. Ein solches System ist ein wichtiger Be-

standteil, um eine umweltverträgliche und ressourcenschonende Entsorgung zu gewährleisten, welche das 

Ziel hat, Rohstoffe in den Produktionskreislauf zurückzuführen. 

Durch den vermehrten Wandel im Kaufverhalten der Schweizer Bevölkerung, gerät die vRG immer mehr 

unter Druck. Einkaufstourismus und Online- und Versandhandel führen dazu, dass Produkte vermehrt aus 

dem Ausland bezogen werden. Auf Produkte, welche ausserhalb der schweizerischen Landesgrenzen 

gekauft werden, verrichten Käufer und Käuferinnen keine vRG.   

Die wachsenden Importe von ausländischen Geräten und Produkten im Elektro- und Elektroniksektor 

führen zu Finanzierungslücken im vRG-System und gefährden dadurch den einwandfreien Service auf die 

gebrauchten Produkte. Ein weiteres Problem ist die Wettbewerbsverzerrung, da inländische Verkäufe mit 

der vRG belastet werden im Gegensatz zu den importierten Geräten. 

Gegenwärtig gibt es keine Lösungsvariante, welche dieses Ausgangsproblem regelt. Eine vergangene 

Projektarbeit, von Frau Steinemann (FHNW), hat das Problem bereits analysiert und die Schwierigkeiten 

aufgezeigt. Deshalb soll ausgehend von der Arbeit von Frau Steinemann, die vorliegende Projektarbeit 

erarbeitet werden. 

Dieses Projekt soll das Problem analysieren und mögliche Lösungsansätze aufzeigen. Die potenziellen 

Lösungen müssen mit Einschluss- und Ausschluss-Kriterien erarbeitet werden, um abschliessend eine 

mögliche Lösung aufzuzeigen, welche für die meisten Beteiligten akzeptabel ist. Die Akzeptanz soll mit 

Hilfe von Expertenmeinungen geprüft werden. In einem zusätzlichen Schritt soll die Lösung überprüft 

werden, ob sie kompatibel ist mit dem Modell der Swico Recycling. Das Projekt soll anhand von zuvor 

definierten Geräten und Produkten, das Problem und die möglichen Lösungen aufzeigen. Des Weiteren 

soll die Arbeit auf einer weiteren Ebene auf das Ausgangsproblem sensibilisieren. Durch eine Sensibili-

sierung des Themas und durch die zuvor gemachte Validierung des Problems ist zu hoffen, dass ein Um-

denken bei Politik, Verkäufer, Käufer und Händler entsteht. 

Abschliessend sollen die Lösungen auf Basis der Akzeptanz-Prüfung in einer Rangfolge dargestellt wer-

den und so eine Variante aufzeigen, welche als beste Lösung zu empfehlen ist. 

Die Ziele für dieses Projekt wurden wie folgt definiert: 

Hauptziel 

• Anpassung des gegenwärtigen vRG-Modells zur Erfassung von Importgeräten, auf welche 

die vRG nicht entrichtet wird. 

 

Ziele 

• Es soll ein Vorschlag für ein „optimales“ Lösungsmodell gemacht werden, welches definierte   

Kriterien einschliesst bzw. ausschliesst. 
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• Es sollen Einschluss-Kriterien erhoben werden, welche eine Lösung zwingend zu erfüllen 

hat. 

 

• Es sollen Ausschluss-Kriterien erhoben werden, welche eine Lösung zwingend auszuschlies-

sen hat. 

 

• Aufgrund der Kriterien sollen mögliche Lösungsvarianten im Bezug auf Importgeräte gene-

riert werden. 

 

• Die erarbeiteten Varianten sollen die Kompatibilität zum Swico Recycling System überprü-

fen und kritisch würdigen 

 

• Die Lösungsvarianten sollen auf die Wirksamkeit und die Akzeptanz überprüft werden. 

 
Alle für das Projekt relevanten Dokumente befinden sich auf der Projekt DVD, welche dem ausgedruck-
ten Bericht beiliegt. Somit beschränkt sich der Anhang des Berichts auf die Projektskizze und den Projek-
tauftrag. 
 

1.1. Persönliche Motivation 

Die Thematik der Arbeit bezieht sich stark auf wirtschaftliche Themengebiete. Als Student der Energie- 

und Umwelttechnik ist der Bezug zu wirtschaftlichen Fachbereichen eher neu und ungewohnt. Es ist da-

her sehr interessant, die Bereiche Technik und Wirtschaft anhand dieses Projektes ineinander überzufüh-

ren. Da sich die Arbeit auch mit vielen politische Fragen und Gesetzgebungen auseinandersetzt, wird das 

Zusammenspiel noch weiter ausgedehnt. 

Ich persönlich, war schon immer der Meinung, dass kein Themengebiet ein anders ausschliessen sollte, 

beziehungsweise kann. Die Verbindung zwischen Technik, Wirtschaft und Politik ist daher sehr wichtig. 

Keiner dieser Punkte allein könnte ohne das Mitwirken der anderen erfolgreich existieren. 

Diese Gedanken waren für mich auschlaggebend, dieses Thema für meine Bachelor Thesis zu wählen und 

zu bearbeiten. 

Ich hatte bereits im Modul Projekt 5 die Möglichkeit, mich mit einem Thema zu beschäftigen, welches 

ähnliche Bereiche wie das jetzige behandelt hat. Zudem hatte ich während meines Studiums immer wie-

der Module, welche sich mit der Thematik dieser Arbeit verbinden lassen. Module, welche ich als sehr 

hilfreich für die gegenwärtige Arbeit finde sind: Abfallwirtschaft, Ressourcenökonomie, Umweltrecht 

und Politik, Volkswirtschaft und Umweltmanagement. 

Schlussendlich hat mich aber vor allem ein zentraler Punkt zu der Wahl dieses Themas bewegt, nämlich 

eine Lösung zu finden, für ein Problem, welches von vielen Personen noch gar nicht erkennt wird und 

dadurch bis anhin keine Möglichkeit besteht, diese Problematik erfolgreich zu lösen.  
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2. Methodik 

Sozialkompetenz im Projekt (Planung, Problemlösung): 

Die Zusammenarbeit mit dem Projektcoach hat von Anfang an sehr gut geklappt. Projektmeetings konn-

ten manchmal auch spontan erfolgen, was bei anstehenden Fragen immer sehr hilfreich war. Der Projekt-

coach hat seine Ideen stets eingebracht und diese wurden dann gemeinsam besprochen. Eigene Ideen 

konnten stets mit dem Projektcoach reflektiert und diskutiert werden. Ausserdem gab der Projektcoach 

auch sehr interessante Inputs, welche für die Projektarbeit von grosser Bedeutung waren. 

Lösungen für projektmanagementspezifische Probleme wurden ebenfalls immer gemeinsam mit dem 

Projektcoach diskutiert und gelöst. Die Auftraggeberschaft half bei der Projektarbeit,  wenn projektspezi-

fische Probleme aufgetaucht sind. 

Die Kommunikation hatte durch alle Projektphasen hinweg mit der Auftraggeberschaft und mit dem Pro-

jektcoach sehr gut funktioniert. Bei den jeweiligen Sitzungen mit dem gesamten Projektteam herrschte 

immer ein sehr gutes, konstruktives und angenehmes Arbeitsklima. 

Der Zeitplan konnte zu Beginn sehr gut eingehalten werden. In der Abschlussphase, wurde aufgrund von 

externen Befragungen für die Arbeit, die Zeit etwas knapp. Dies lag vor allem daran, dass die Bewer-

tungsphase in einen Zeitraum fiel, in welchem eine Fachmesse der FEA stattfand und somit viele Perso-

nen, welche für die Befragung relevant waren, zeitlich viel zu tun hatten. 

In der Projektwoche konnte intensiv am Projekt gearbeitet werden, was für die Arbeit sehr hilfreich war. 

 

Projektspezifische Methodik: 

Ausgehend von der Projektskizze, wurde in der Auftragsklärungsphase der Projektauftrag durch den Pro-

jektleiter erarbeitet. Darin enthalten sind wesentliche Punkte wie Projektziele, Nichtziele, Lieferobjekte, 

Spesenverbuchung und nicht zuletzt die Zeitplanung. Anhand des Projektauftrages wird die Zielerrei-

chung und somit der Erfolg des Projektes gemessen. Mit der Unterzeichnung des Projektauftrages durch 

die drei Parteien – Auftraggeber, Projektleiter und Projektcoach – wurde die Auftragsklärungsphase abge-

schlossen. 

Die Methodik dieser Arbeit basiert auf dem sogenannten Heuristisches Entscheidmodell1 und ist dement-

sprechend in folgendes Vorgehen gegliedert: (Grünig & Kühn, 2013) 

 

1. Ausgangslage 

Die Ausgangslage stellt die Ausgangsituation dar, welche als Grundlage für die Problematik an-

gesehen wird. Sie ist als Ergänzung des Kapitels Einleitung zu betrachten. 

2. Problem 

In diesem Kapitel sollen die Folgen, welche durch die Ausgangssituation entstehen erläutert und 

diskutiert werden. 

3. Problem-Verifizierung 

Die Verifizierung zeigt die Belege für die Problematik auf. 

4. Problem- Analyse 

Die Analyse geht den Fragen nach, wo und wie das Problem auftritt, sowie ob andere Branchen 

durch die Problematik betroffen sind. Zudem wird auf die Thematik der fehlenden Mengen Quan-

tifizierung eingegangen und wie man diese lösen könnte. 

5. Lösungen 

In diesem Kapitel werden die einzelnen potentiellen Lösungen beschrieben und auf ihre Vor- und 

Nachteile hin analysiert. 

                                                      
1 Diese Form von Verfahren werden dort eingesetzt, wo analytische Verfahren nicht geeignet sind, um das Problem 

zu lösen 
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6. Entscheid-Kriterien 

Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit den Kriterien, welche für eine mögliche Lösung massege-

bend sind. Es wird gezeigt, wie die Kriterien gefunden wurden und es werden Definition zu die-

sen Kriterien gemacht. 

7. Kontext-Szenarien 

Dieses Kapitel soll wichtige Umweltveränderungen, bezogen auf die jeweiligen Lösungen, be-

trachten. 

8. Konsequenzen 

Dieses Kapitel soll zeigen, wie sich allfällige Umweltveränderung auf die Hierarchie der Lösun-

gen auswirken (somit auf ihre Bewertungen). 

9. Validierung 

Dieses Kapitel bewertet die Lösung anhand von Fachpersonen. Dadurch soll die Richtigkeit der 

Belege gesichert werden. 

10. Problem-Lösung 

Dieses Kapitel stellt dann die Lösung dar, welche durch die Validierung als beste Lösung bewer-

tet wurde. 

 

Die Punkte 7. und 8. werden bei den Beschreibungen der Lösungen und den Resultaten betrachtet, sie 

werden somit mit den Resultaten verknüpft, da die Bewertungen der Lösung eine wichtige Rolle auf diese 

Punkte hat. Dies spielt insbesondere eine Rolle, wenn es um die Frage nach Gesetzeskonformität und der 

Frage nach der fehlenden Kooperation geht. Deshalb werden diese Punkte nicht in der oben aufgeführten 

Reihenfolge aufgeführt. 

Zuerst wurden für die Arbeit Begrifflichkeiten definiert, welche zentral für das Verständnis dieser Arbeit 

sind. In der Anfangsphase ist die Ausgangsituation und die daraus resultierenden Probleme dargestellt 

worden. In einer zweiten Phase sind dann anhand von verschieden Studien, Recherchen, Diskussionen 

und eigenen Darstellung die Problematik genau analysiert worden. Die Analyse ist insbesondre wichtig, 

wenn es um die Frage der Validierung geht. 

Eine sehr wichtige Grundlage dieser Arbeit, stellt das Vorprojekt von Frau Steinemann dar, welche sich 

ebenfalls mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Aufbauend auf dem Vorprojekt, konnten Kriterien 

definiert werden, welche für eine mögliche Lösung zwingend erforderlich sind. Durch die Definition von 

wichtigen Kriterien sind dann Lösungen, durch gemeinsame Diskussionen mit den Projektbeteiligten 

besprochen worden. Diese Lösungen sind anschliessen genau dokumentiert worden und auf die Vor- und 

Nachteile im Bezug auf die Kriterien analysiert worden. 

Für diese Arbeit ist insbesondere die Bewertung der Lösungen ein zentraler Punkt. Um eine Bewertung 

zu ermöglichen, sind die Kriterien und die Lösungen in einem Bewertungsbogen gemeinsam dargestellt 

worden. Dadurch wird eine Bewertung ermöglicht, welche in einer ersten Phase durch Fachpersonen ge-

tätigt wurde und in einer zweiten Phase durch Interessengruppen der Thematik. Durch den ersten Teil der 

Bewertung konnten dann Netzdiagramme erstellt werden, welche eine übersichtliche Darstellungsmetho-

de ermöglichen. Aufbauend auf diesen Diagrammen sind in einem weiteren Schritt Bewertungsbögen an 

die Interessengruppen verschickt worden. Die Befragung der zweiten Phase lässt mittels Rangfolgesystem 

eine Bewertung zu. Die Personen der zweiten Phase, werten durch Vergabe von Rängen die Lösung, wel-

che nach ihrer Meinung am besten ist. 

Der Bericht bezieht sich fast ausschliesslich auf Deutschland und die Schweiz. Somit werden bei den 

Problembeschreibungen und den möglichen Lösungen, sowie bei den Kriterien Deutsche und Schweizer 

Gegebenheiten berücksichtigt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn im Bericht von der Mehrwertsteuer 

und den ausländischen Stiftungen die Rede ist. 
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Berichterstellung: 

Die Ergebnisse des Projektes wurden in diesem vorliegenden Abschlussbericht verfasst. Somit konnten 

das erlangte Wissen und die erarbeiteten Kenntnisse gesichert werden. Der Abschlussbericht richtet sich 

nach den im Projektauftrag gestellten Zielen und ist gemäss P6-Brevier an die Auftraggeberschaft gerich-

tet. Der Bericht wurde mit Hilfe von MS Word erstellt. 
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3. Literatur 

Literatur für diese Projektarbeit zu finden, stellte sich von Beginn weg als sehr schwierig heraus. Dies 

liegt vor allem dran, dass die Problematik noch nicht richtig behandelt wurde und somit auch erst wenige 

Personen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Deshalb beruht die Arbeit zu einem grossen Teil 

aus Sitzungen und Interviews unter den Fachpersonen von SENS und der FEA. Zudem ist aber auch die 

Arbeit von Frau Steinemann (siehe Kapitel 5.3) von zentraler Bedeutung, da sie als Grundlage für die 

vorliegende Arbeit dient.  

Des Weiteren gibt es viele Dokumente von offiziellen Stellen, welche bei der Analyse des Problems aber 

auch bei den Beschreibungen der Lösungssysteme sehr hilfreich und wichtig waren. Als wichtige Stellen, 

von welchen für die Arbeit Literatur verwendet wurde, können folgende genannt werden: 

 

- Bundesamt für Umwelt 

- Eidgenössische Zollverwaltung 

- Deutsche Zollverwaltung 

- Stiftung ear 

- Umweltbundesamt Deutschland 

- Schweizer Stiftungen SENS, Swico, SLRS, INOBAT 

- Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz 

 

Die Arbeit ist primär mit diesen Dokumenten und den Diskussionen mit den Projektbeteiligten getätigt 

worden. 

Wie erwähnt, ist es schwierig Literatur zu der eigentlichen Problematik zu finden, da die Problematik 

noch zu wenig bekannt ist. Es ist aber möglich Literatur zu finden, welche als Ursachen oder als Folgen 

für die Problematik gelten. Als wichtige Quellen dienen insbesondere der Retail Outlook 20142 der Credit 

Suisse, Studien der GfK3 und Studien der IG DHS4 . Diese drei Studien befassen sich insbesondere mit 

dem Thema Einkaufstourismus und sind deshalb sehr wichtig für die Arbeit. 

 

Weitere Literatur, welche für die Arbeit verwendet wurde, ist im Literaturverzeichnis ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Die Studie der Credit Suisse wird jährlich verfasst und beschäftigt sich mit den Trends und Fakten zum Einzelhan-

del 
3 Die GfK ist ein weltweit tätiges Marktforschungsinstitut in den Bereichen Markt- und Verbraucherinformation  
4 IG DHS ist die Interessengemeinschaft des Schweizerischen Detailhandel  
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4. Übersicht und Definitionen 

Vorliegendes Kapitel erläutert die für die Arbeit relevanten Begrifflichkeiten. In der Arbeit werden immer 

wieder einige Abkürzungen genannt, welche meist auch in der Literatur nur in abgekürzter Form zu fin-

den sind, deshalb sind im diesem Kapitel auch die wichtigsten Abkürzungen aufgeführt. 

Die wichtigsten Begriffe für das Verständnis der Arbeit sind: 

- VREG 

- vRG 

- Elektro- und Elektronikgeräte 

- Elektroschrott 

- Einkaufstourismus 

 

VREG - Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und 
elektronischer Geräte 

VREG ist eine Abkürzung und steht für Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsor-

gung elektrischer und elektronischer Geräte. Nachfolgend wird auf die Verordnung eingegangen und 

relevante Abschnitte der Verordnung genauer erläutert. Es ist somit festzuhalten, dass nicht die ganze 

VREG aufgeführt wird, sondern nur die Abschnitte, welche für die Projektarbeit relevant sind. 

 Die Verordnung soll nach Artikel 1 grundsätzlich sicherstellen, dass elektrische und elektronische Geräte 

nicht in die Siedlungsabfälle gelangen und dass diese Geräte umweltverträglich entsorgt werden. Somit 

regelt die Verordnung grundsätzlich die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung von elektrischen 

und elektronischen Geräten. (Eidgenossenschaft, 2005) 

Artikel 3 der Verordnung regelt die Rückgabepflicht folgendermassen: 

„Wer sich eines Gerätes entledigt, muss dieses einem Händler, Hersteller oder Importeur oder einer Ent-

sorgungsunternehmung zurückgeben. Zulässig ist auch die Rückgabe an eine öffentliche Sammlung oder 

Sammelstelle für Geräte.“ (Eidgenossenschaft, 2005) 

 

Die Rücknahme, welche im Artikel 3 der Verordnung erwähnt wird, ist im Artikel 4 genau definiert: 

 

„Händler müssen Geräte der Art, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurücknehmen. Für Detailhänd-

ler gilt die Pflicht zur kostenlosen Rücknahme nur gegenüber den Endverbrauchern und Endverbrauche-

rinnen.“ (Eidgenossenschaft, 2005) 

 

Die Entsorgungspflichten der zurückgenommenen Geräte sind im Artikel 5 geregelt: 

 

„Die Rücknahmepflichtigen müssen die Geräte entsorgen, die sie nicht weiterverwenden und nicht an 

andere Rücknahmepflichtige übergeben. Sie können Dritte damit beauftragen.“ (Eidgenossenschaft, 

2005) 

 

Die umweltverträgliche Entsorgung ist ein Hauptzweck der VREG, deshalb werden im Artikel 6 die An-

forderungen an die Entsorgung geregelt: 

 

„Wer Geräte entsorgt, muss sicherstellen, dass die Entsorgung umweltverträglich, insbesondere nach 
dem Stand der Technik.“ (Eidgenossenschaft, 2005) 
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Die Stiftung SENS setzt diese Artikel mit ihrer Stiftung um, indem sie die Koordination der Rücknahme 

und der Entsorgung von ausgedienten Geräten übernimmt. 

 

vRG - vorgezogene Recyclinggebühr 

vRG steht als Abkürzung für vorgezogene Recyclinggebühr. Diese Gebühr wird in der Schweiz beim 

Kauf eines elektrischen oder elektronischen Gerätes vom Konsumenten bezahlt. Durch diese Zahlung 

beim Kauf, kann der Konsument sein Gerät dafür kostenlos zurückgeben. Deshalb handelt es sich um eine 

vorgezogene Gebühr, da die Gebühr wie erwähnt beim Kauf erhoben wird und nicht erst bei der Abgabe 

des ausgedienten Gerätes stattfindet. Dabei gilt es zu beachten, dass es keine Rolle spielt, ob der Konsu-

ment sein Gerät an den Detailhändler zurückbringt oder das Gerät an eine öffentliche Sammelstelle 

bringt. (SENS, erecycling.ch, 2014) 

 

Des Weiteren spielen für die Gebühr auch die Handelskanäle keine Rolle. Die vRG ist im Inland auch bei 

Produkten enthalten, welche über einen Onlineshop oder über einen Versandhandel bezogen werden. 

 

Der genaue Ablauf des Gebühren- und Entsorgungsprozesses ist im Kapitel Die Stiftung SENS und im 

Kapitel Problem-Analyse beschrieben. 

 

Elektro- und Elektronikgeräte 

Gemäss VREG sind nach Artikel 2 folgende Geräte für diese Definition vorgesehenen: 

 

- Geräte der Unterhaltungselektronik 

- Geräte der Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik 

- Haushaltgeräte 

- Leuchten 

- Leuchtmittel (ohne Glühlampen) 

- Werkzeuge (ohne ortsfeste industrielle Grosswerkzeuge) 

- Sport- und Freizeitgeräte sowie Spielzeug 

 

(Eidgenossenschaft, 2005) 

 

Der Duden definiert das Elektrogerät folgendermassen: 

 

„mit elektrischem Strom betriebenes [Haushalts]gerät“ (GmbH, 2013) 

 

Das Elektrogesetz in Deutschland definiert Elektro- und Elektronikgeräte wie folgt: 

 

„Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Geräte, die zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb elektrische Ströme oder elektromagnetische Felder 

benötigen, 

2. Geräte zur Erzeugung, Übertragung und Messung solcher Ströme und Felder, 

die für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1 000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1 

500 Volt ausgelegt sind.“ (Verbraucherschutz, gesetze-im-internet.de, 2014) 

 

Die Definition des Deutschen Elektrogesetz beschreibt die Begrifflichkeit sehr genau, für die in der 

Schweiz geltenden Bestimmungen sind aber die Definitionen der VREG wichtig. 
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Elektroschrott 
Elektroschrott wird in der Literatur folgendermassen definiert: 

 

„Der Elektronikschrott umfaßt auch den Elektroschrott und besteht aus einer äußerst komplexen Mi-

schung elektrischer, elektronischer und sonstiger Bauteile, die in der Elektro- und Elektronikindustrie als 

Produktionsabfälle oder aber beim Handel und bei den entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften in 

Form defekter oder technisch überholter, verbrauchter Altgeräte anfallen.“ (Koellner & Fichtler, 1996) 

 

In der Schweiz fallen verschiedene Arten von Elektroschrott an. Die Koordination über die Rücknahme 

und die Entsorgung für die verschiedenen Elektroschrott-Arten, werden in der Schweiz von verschiede-

nen Stiftungen wahrgenommen. 

 

Einkaufstourismus 
Eine Arbeit über den Grenztourismus der Institution Fachhochschule Nordwest Schweiz beschreibt den 

Begriff wie folgt: 

 

„Der Einkaufstourismus beinhaltet die Nomen „Einkauf“ und „Tourismus“. Der Begriff ist breiter ver-

wendbar als Grenztourismus, weil Einkaufen und das zurücklegen einer Strecke (Def. Duden für Touris-

mus: Fremdenverkehr) zum Einkaufen an einer ganz bestimmten/bewusst gewählten Ort/Region führen; 

auch innerhalb von Landesgrenzen. In der Arbeit wird Einkaufstourismus als Synonyme von Grenztou-

rismus verwendet.“ (Steiner, 2011) 

 

Sehr oft wird die Begrifflichkeiten auch mit dem Wort Cross-Border-Käufe (-Tourismus) umschrieben. 

Dieser Begriff verwendet die englischen Wörter Cross für überqueren und Border für Grenze. Die Be-

deutung ist dieselbe, es sind jedoch in der Literatur beide Begriffe anzutreffen. 
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5. Ausgangslage 

Diese Kapitel stellt dar, wie die gegenwärtige Ausgangssituation ist und weshalb diese zu Problemen 

führt. Des Weiteren wird die Stiftung SENS und die Arbeit von Frau Steinemann vorgestellt. 

Das Kapitel dient als Ergänzung zum Kapitel Einleitung. Das eigentliche Problem wird im Kapitel sechs 

und sieben detailliert analysiert und beschrieben. 

 

5.1. Situation 

Elektro- und Elektronikgeräte werden vermehrt im Ausland gekauft. Diese Einkäufe von Schweizer Bür-

ger und Bürgerinnen können über folgende Einkaufskanäle stattfinden: 

 

- Einkaufstourismus 

- Onlinehandel 

- Versandhandel 

 

Dieser Bezug von Geräten im Ausland durch Schweizer Konsumenten, führt zu einer wachsenden Menge 

Elektroschrott ohne vRG, welche bei den Schweizer Stiftungen anfallen. Das Problem, welche im Aus-

land erworbene Produkte mit sich bringen ist, dass Konsumenten auf diese Produkte keine vorgezogene 

Recyclinggebühr (vRG) bezahlen. Die vRG wird in der Schweiz eingesetzt, um die ganze Koordination 

der Rücknahme und der Entsorgung von ausgedienten Geräten und Produkten zu gewährleisten. Durch 

die Auslandeinkäufe geht aber ein Teil dieses Geldflusses verloren und die importierten Geräte werden 

nach ihrer Lebensdauer trotzdem in der Schweiz gratis entsorgt. (SENS & FHNW, VRG-MODELLE für 

Elektro- und Elektronikgeräte, 2014) 

 

Zurzeit existiert keine Lösung, welche das Problem der fehlende vRG, welche bei privaten Importen an-

fällt, berücksichtigt. 

 

Nachfolgendes Kapitel stellt die Stiftung SENS, ihre Aufgaben und Tätigkeiten, sowie die damit verbun-

dene Verknüpfung zur vRG dar. 

 

5.2. Die Stiftung SENS 

Die Stiftung SENS ist eine unabhängige, neutrale und nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Stiftung. 

Das Auftreten in der Öffentlichkeit, findet unter der Bezeichnung SENS eRecycling statt. Die Stiftung gilt 

als Expertin für die Wiederverwendung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten. Des Weiteren 

ist die Stiftung auch im Bereich Leuchten und Leuchtmittel aktiv. Der Name SENS setzt sich zusammen 

aus den Englischen Wörtern Sustainability (Nachhaltiges eRecycling), Expertise (Fundiertes Fachwis-

sen), Network (Gewinnbringende Beziehungen), Solution (Effiziente Gesamtlösungen). (SENS S. , 

erecycling.ch, 2014) 

 

Das Organigramm des Geschäftsbericht 2013 zeigt wie Stiftung aufgebaut ist: 
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Abbildung 1: Organigramm der Stiftung SENS (SENS S. , Geschäftsbericht 2013 - Stiftung SENS, 2013) 

Gegenwärtig hat Frau Heidi Luck (Frau Luck ist auch der Hauptkontakt der Auftraggeberschaft für diese 

Projektarbeit) die Geschäftsführung übernommen und hat somit Patrick Lampert als bisherigen Ge-

schäftsführer abgelöst. 

 

Die Stiftung hat langjährige Erfahrungen im Bereich des Recyclings von Elektroschrott. Dies unterschei-

det die Stiftung auch von den Europäischen Lösungen, bezüglich des Elektroschrotts, welche diese lange 

Erfahrung oft noch nicht aufweisen können. Vielfach wird deshalb SENS als Vorbild behandelt und ge-

niesst international einen sehr positiven Ruf. 

 

Zweck der Stiftung 
Der grundsätzliche Zweck der Stiftung besteht darin, dass man privatwirtschaftliche Recyclinglösungen, 

die Qualitätssicherung im eRecycling und die umweltverträgliche Entsorgung in diesem Bereich fördert. 

Zusätzlich ist die Optimierung der Logistiksysteme und die wettbewerbsgerechte Finanzierung eine wei-

terer Tätigkeitsbereich, welche durch die Stiftung koordiniert wird. Schlagworte, welche den Zweck be-

schreiben, sind laut SENS: Nachhaltiges Recycling, Fundiertes Fachwissen, Gewinnbringende Beziehun-

gen und Effiziente Gesamtlösungen (SENS S. , erecycling.ch, 2014) 

 

Da die vRG eine grundlegende Verbindungen mit dem Zweck der Stiftung darstellt (die vRG finanziert 

die Tätigkeitsbereiche der Stiftung), wird die vRG folgend genauer beschrieben. 
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Die nachfolgende Grafik der SENS Stiftung zeigt die Verbindungen der vRG mit der Handelskette:  

 

 

Abbildung 2: vRG Kreislauf im Handel (SENS S. , erecycling.ch, 2014) 

Die vRG regelt die Finanzierung für die anfallenden Kosten, welche durch die Rücknahme und die Ent-

sorgung von ausgedienten Geräten anfallen. Die Abbildung 2 zeigt wie die Rücknahme funktioniert: 

 

1. Der Konsument gibt sein Gerät kostenlos an die Verkaufsstellen, SENS Sammelstellen, sowie  an 

andere Sammelmöglichkeiten zurück (2). 

2. Sollen die Geräte abgeholt werden, kann man über die Webseite der Stiftung SENS einen Ab-

holauftrag ausfüllen. 

3. Der Abholauftrag koordiniert dann die SENS Recycler (3). Die Recycler stellen nach dem ge-

genwärtigen Stand der Technik die Rückgewinnung von Rohstoffen sicher. 

4. Die Rohstoffe werden dann wiederum an die Hersteller (4) zurückgeben, so dass die Hersteller 

die Rohstoffe wieder in die Produkterzeugung einfliessen lassen können. 

5. Die erzeugten Produkte werden dann wieder dem Handel zugeführt (5). Der Kreislauf wird dann 

wieder mit dem Kauf eines Produktes geschlossen. 

 

Dieser Kreislauf wird im Grundsatz über die vRG finanziert. Das bedeutet, dass die vRG, welche Kon-

sumenten in der Schweiz beim Kauf automatisch auf ein elektrisches oder ein elektronisches Gerät bezah-

len, für die Koordination der Rücknahme und der Entsorgung dieser Geräte eingesetzt wird. Vermehrt 

werden in diesen Kreislauf aber auch Geräte aus dem Ausland integriert. Diese importierten Geräte wer-

den dann, beim Punkt 2 des Kreislaufes vom Konsumenten zur Rückgabe gebracht, jedoch ohne dass auf 

diese eingeführten Geräte eine vRG verrechnet wurde.  

Eine genaue Beschreibung dieser Problematik erfolgt im Kapitel sechs und sieben. 

 

Geräte, welche von der Stiftung SENS zurückgenommen werden (welche somit unter ihre Koordination 

fallen), können grundsätzlich in drei Hauptbereiche eingeteilt werden. Zu diesen Bereichen zählen: 

 

- Elektrische und elektronische Gross- und Kleingeräte 

- Elektrische und elektronische Spielwaren 

- Elektrische und elektronische Leuchten und Leuchtmittel.  

 

Seit dem 1. Januar 2014 sind auch Photovoltaikmodule in das Rücknahmesystem aufgenommen. 

(SENS S. , erecycling.ch, 2014) 
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Die Stiftung führt in diesen Hauptbereichen verschiedene Unterkategorien, welche jeweils mit einer Ta-

rifnummer versehen sind. Diese sogenannte vRG-Tarifkategorie gibt Auskunft darüber, wie hoch die vRG 

für das jeweilige Produkt ist und somit im Kaufpreis des Produktes bereits verrechnet ist. Die Kategorien 

beziehen sich auf das Gewicht der Geräte. 

Für den Bereich Kühl-, Klima-, Gefrier- und Raumluftbehandlungsgeräte mit Kompressoren sieht die 

vRG Tarifkategorie dann wie folgt aus (die Darstellung zeigt nur ein Beispiel der Tarifkategorien, es sind 

noch weitere vorhanden): 

 

 

Abbildung 3: Beispiel einer SENS vRG-Tarifkategorie (SENS S. , erecycling.ch, 2014) 

5.3. Die Arbeit von Frau Steinemann 

Im Jahr 2014 hat Gabriela Steinemann eine Projektarbeit erstellt, welche sich mit der Thematik Ein-

kaufstourismus und Online- und Versandhandel auseinandergesetzt hat. Sie hat das Thema in Bezug auf 

die vRG betrachtet, diskutiert und analysiert. Die Auftraggeberschaft ihrer Arbeit war ebenfalls bereits 

die Stiftung SENS (wie beim jetzigen Projekt) und somit kann die Arbeit als Vorprojekt des vorliegenden 

Projektes gesehen werden. Eine Beschreibung ihrer Arbeit, sowie das Resultat der Arbeit, sollen in die-

sem Kapitel kurz aufgegriffen werden, da die Arbeit von Frau Steinemann oft in der vorliegenden Arbeit 

zitiert wird und auch als Basis dieser Arbeit dient. 

 

Ausgehend  vom Revisionsentwurf der Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme  und  die  Entsor-

gung  elektrischer  und  elektronischer  Geräte  (VREG), zeigt sich, dass auch in Zukunft die Problematik 

der fehlenden vRG auf private Importe nicht behandelt wird. Somit gelangen elektrische und elektroni-

sche Geräte, welche keine vRG enthalten in den Rücknahme- und Entsorgungskreislauf der Schweiz. 

Basierend auf dieser Grundproblematik, wurde die Online- und Versandhandelslandschaft, sowie die 

dazugehörigen Waren- und Geldflüsse von importierten Geräten untersucht. Zudem wurde bereits be-

trachtet, wie man das Problem lösen könnte. Mittels einer Literaturrecherche, sowie einer Interviewbefra-

gung von Interessengemeinschaften, wurde die Ausgangssituation genau analysiert. Zusätzlich sind Ein-

fuhrzollanmeldungen ausgewertet worden, um eine mögliche Aussage zu machen, wie viele Geräte in  die 

Schweiz, durch den Einkaufstourismus importiert werden. 

Durch diese Analyse konnten Volumen, Waren-  und Geldflüsse  zum grenzüberschreitenden  Online-  

und Versandhandel  ermittelt werden. Es zeigte sich aber, dass aufgrund von differenzierten Ansätzen, 

starke Unterschiede in den Resultaten herauskamen. Deshalb konnte die Auswertung keine abschliessen-

de Aussage machen, wie viele Geräte wirklich von der fehlenden vRG betroffen sind. 

Ein beschriebener Lösungsansatz, stellte dann eine Möglichkeit dar, wie man die vRG an der Grenze 

(Zoll) erheben könnte, um das Problem zu lösen. (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 

2014) 

 

Der Lösungsansatz mit dem Zoll wird auch in dieser Arbeit weiter betrachtet und ausführlich beschrie-

ben. 
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6. Problem – Folgen der Ausgangslage 

Die in der Ausgangslage beschriebene Problematik führt zu verschieden Folgen in der Finanzierung der 

Koordination für die Rücknahme und die Entsorgung von Elektroschrott. Diese Folgen sollen in diesem 

Kapitel betrachtet werden. 

 

Frau Steinemann hat in ihrer Arbeit die Folgen beschrieben und analysiert, welche durch die Ausgangs-

problematik entstehen: (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

- Wettbewerbsverzerrung im Handel 
Importwaren haben eine geringere Gebührenlast als inländische Produkte zu tragen, dies führt zu 

Wettbewerbsverzerrungen, da inländische Händler die vRG auf ihre Produkte verrechnen (höhere 

Gebührenlast). Ausländische Produkte hingegen haben keine vRG im Produktpreis enthalten (ge-

ringere Gebührenlast). 

 

- Finanzierungslücke bei der Entsorgung 
Die Finanzierungslücke wird auf der Abbildung 13, im Kapitel 8 ersichtlich. Sie zeigt, dass im In-

land die vRG von der Stiftung SENS eingesetzt wird, um die Rücknahme und die draus resultie-

rende Koordination für die Entsorgung zu finanzieren. Wird nun ein Gerät im Ausland gekauft 

und somit keine vRG bezahlt aber anschliessend im Inland entsorgt, entstehen Finanzierungslük-

ken. 

 

- Nutzen/Kosten-Asymmetrie 
Händler und Importeure im Inland, welche der vRG nachkommen und diese auf ihren Produkten 

verrechnen, sind vom Problem benachteiligt, da sogenannte Trittbrettfahrer5, Produkte auf den 

Markt bringen, welche die keine vRG enthalten, sie umgehen somit die vRG.  

 

- Quersubvention von ausländischen Geräten 
Die Kosten für die Rücknahme und die Entsorgung der ausländischen Geräte wird von den vRG 

getragen (da diese ja keine vRG enthalten), welche auf inländische Produkte verrechnet wird. 

 

Zusätzich kommt eine weitere Folge, aufgrund der Problematik im Inland zu tragen. Servicedienstleister, 

welche im Falle von Grantieleistungen oder Reperaturen bei Schweizern Kunden für die jeweiligen 

Geräte-Marken Dienstleistungen erbringen, bermerken die Problematik bereits in ihrer Branche. Durch 

den Einkauftstourismus steigen, laut laut Herr Berner von der FEA (Fachverband Elektroapparate für 

Haushalt und Gewerbe Schweiz), diese Dienstleistungen und es führt bei einzelnen Dienstleistern bereits 

zu Personalmangel. (Berner, Kick-off-Meeting, 2014) 

 

Eine weitere Problematik im Bezug auf die Folgen des Problems, ist die Energieeffizienz. In der Schweiz 

gelten strengere Regulierungen als in der Europäischen Union. Durch die privaten Importe gelangen Ge-

räte in Schweiz, welche im Bezug auf den Energieverbrauch gar nicht in der Schweiz verkauft werden 

dürfen und nicht der Schweizer Norm entsprechen. Die Thematik mit der Energieeffizienz wird im Kapi-

tel 8.5.1 ausführlicher behandelt. 

 

                                                      
5 Werbeartikelhändler verrechnen teilweise keine vRG auf ihre Produkte  
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7. Problem Verifizierung 

Dieses Kapitel soll zeigen, dass das Problem vorhanden ist und dass es auch von der Branche erkannt 

wird. Die Arbeit von Frau Steinemann soll ebenfalls in diesem Kapitel einfliessen, da ihre Arbeit das 

Problem ebenfalls bekräftigt hat. 

Für dieses Kapitel sind insbesondere der Credit-Suisse Retail Outlook und die Studien der GfK und der IG 

DHS relevant. Zudem ist weitere Literatur in Form von Statistiken und Darstellungen hinzugezogen wor-

den. 

Dieses Kapitel liefert die Belege für das Ausgangsproblem der fehlenden vRG, welche durch die Aus-

landeinkäufe stattfindet. 

Die Auftraggeberschaft erwähnte, dass bereits durch Analysen des Elektroschrotts festgestellte wurde, 

dass eine beachtliche Menge von ausländischen Produkten im Elektroschrott zu finden ist. (Luck & 

Berner, Sitzungsprotokoll „Kickoff - Meeting“, 2014) 
 

7.1. Der Preis und die Einkaufsmengen 

Ein massgebliches Kriterium, welches ein Grund darstellt, dass Cross-Border Einkäufe tiefer oder höher 

ausfallen, sind die Preise.  

Die Preise im umliegenden Ausland sind im Detailhandel in den verschiedensten Segmenten deutlich 

günstiger als in der Schweiz.  

Der Retail-Outlook der Credit Suisse zeigt aber, dass diese Preisunterschiede zwischen den Schweizer 

Detailhändlern im Vergleich zu den grenznahen ausländischen Detailhändlern in den meisten Segmenten 

zurück gehen, so auch bei den Haushaltsgeräten (siehe Abbildung 4). Bei der Unterhaltungselektronik 

zeigt sich, dass die Schweizer Händler ähnliche Preise aufweisen, wie ihre Nachbarn im grenznahen Aus-

land. Trotzdem ist ersichtlich, dass die Preisunterschiede weiterhin bestehen, so auch im Bereich Haus-

haltsgeräte, welcher für die Arbeit sehr relevant ist. (Suisse, Feubli, & Künzi, 2014) 

 

 

Abbildung 4:  Preisunterschiede zwischen der Schweiz und den umliegenden EU-Länder in verschiedenen Bereichen 
(Feubli & Künzi, Retail Outlook 2014, 2014) 



 Bachelor Thesis – EUT-2008 

  

AbschlussBericht_Thesis_EUT-2008.docx  Seite 16 von 100 

Durch diese vorhandenen Preisdifferenzen in der Schweiz, im Vergleich zum Ausland, muss die Folge-

rung gemacht werden, dass der Einkaufstourismus durch die Unterschiede in der Preispolitik, mit diesen 

Unterschieden steigt und fällt. 

Der Studienbericht der Credit-Suisse bestätigt diese Annahme, indem der Bericht eine Grafik der Aus-

fuhrbescheinigungen im Reiseverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland veröffentlichte. Die nach-

folgende Grafik zeigt ersichtlich, dass die Cross-Border Käufe auf sehr hohem Niveau stagnieren. 

 

 

Abbildung 5: Anzahl Ausfuhrbescheinigungen im Reiseverkehr Schweiz-Deutschland in Millionen (Feubli & Künzi, 
Retail Outlook 2014 , 2014) 

Die Abbildung 5 zeigt die Anzahl abgestempelter Ausfuhrbescheinigungen in Million, vom Hauptzollamt 

Singen und vom Hauptzollamt Lörrach. 

 

Interessant ist sicherlich, dass die Ansteigung der Ausfuhrbescheinigungen auch mit dem Euro-Franken 

Kurs verglichen werden kann. So zeigt sich, wenn man die Kurse historisch betrachtet, dass 2011 ein 

Einbruch des Euro-Franken Kurses stattfand, was mit dem Anstieg der Ausfuhrbescheinigungen vergli-

chen werden kann. Ebenfalls ist das Stagnieren auf dem historischen Euro-Franken Kurs vergleichbar 

(siehe Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Historische Betrachtung des Euro-Franken Kurses von 2010 bis 2015 (fxtop, 2015) 

 

Es lässt sich sagen, dass ein Zusammenhang zwischen den Ausfuhrbescheinigungen und dem Euro-

Franken Kurs besteht. Durch einen starken Franken (oder tiefen Euro), nimmt auch die Anzahl der Aus-

fuhrbescheinigungen zu, bis sie dann auf einem hohen Niveau stagnieren. 

 

Aus der Abbildung 4 (siehe Seite 15) lässt sich keine Aussage über den Online- und Versandhandel ma-

chen, da sich die Grafik auf den privaten Reiseverkehr bezieht. Deshalb wird im nächsten Abschnitt der 

Online- und der Versandhandel betrachtet.  

Folgende Grafik zeigt, dass der Paket, Brief und Kurierdienst aus dem EUR- und USD-Raum in die 

Schweiz eher abnimmt. Die Grafik beinhaltet jedoch auch Warensendungen von Geschäftskunden, 

deshalb lässt sich keine genaue Aussage machen, ob Privatkunden weniger Waren bestellt haben. (Feubli 

& Künzi, Retail Outlook 2014 , 2014) 

 

Abbildung 7: MWST.-Einnahmen aus dem Post und Kurierdienst (Feubli & Künzi, Retail Outlook 2014 , 2014) 
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Eine aktuelle Studie der GfK zeigt, dass bei den privaten Warensendungen ein grosser Teil von Schwei-

zer Konsumenten im Jahr 2014 bei ausländischen Onlineshops eingekauft hat. Demnach werden für rund 

900 Millionen Schweizer Franken, Waren im Ausland für den privaten Gebrauch bestellt. Das umsatz-

stärkste Segment im gesamten Onlinehandel (Ausland und Inland Einkäufe), ist die Heimelektronik mit 

1.46 Milliarden Schweizer Franken.  (GfK, 2015) 

 

Betrachtet man nun die gesamten Einkäufe (Onlinehandel, Versandhandel und gezielter Einkauf) im Aus-

land, zeigt eine andere Studie der GfK und der IG DHS, dass die Cross-Border Käufe im Jahr 2013 im 

Verhältnis zu Jahr 2012 gestiegen sind. Interessanterweise zeigt sich, dass elektronische Geräte eine Ab-

nahme von -28%  durchliefen, was aufzeigen würde, dass das Problem mit der vRG eher abnimmt. Trotz-

dem gilt auch hier festzuhalten, dass trotz einer Abnahme in diesem Bereich, immer noch eine sehr grosse 

Summe bestehen bleibt. (AG & DHS, AUSLANDEINKÄUFE 2013, 2014) 

 

 

Abbildung 8: Alle Auslandeinkäufe im stationären Handel in Mrd. CHF pro Jahr (AG & DHS, AUSLANDEINKÄUFE 
2013, 2014) 

 

Die Studie zeigt in einer weiteren Grafik, welche Unterschiede zwischen den Onlineeinkäufen und dem 

gezielten Einkauf besteht. Es ist ersichtlich, dass der grösste Teil des Einkaufstourismus durch den geziel-

ten Einkauf stattfindet, an zweiter Stelle folgt dann der Bereich Ferien/ Geschäftlich und an dritter Stelle 

ist der Onlinehandel. (AG & DHS, AUSLANDEINKÄUFE 2013 , 2014) 
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Abbildung 9: Auslandeinkäufe der Schweizer, aufgeteilt nach verschiedenen Bereichen (AG & DHS, 
AUSLANDEINKÄUFE 2013 , 2014) 

 

Betrachter man nun die verschieden Studien zusammenfassend, kann eine interessante Tatsache festge-

stellt werden, wenn man die Studien der GfK für das Jahr 2014 (siehe Seite 18), mit der Studie der IG 

DHS in Abbildung 9 vergleicht: 

 

- Die GfK nennt für das Jahr 2014 den Wert von 0.9 Milliarden Schweizer Franken für den auslän-

dischen Onlineeinkauf 

- Die Studie der IG DHS nennt für das Jahr 2013 den Wert 1.2 Milliarden Schweizer Franken, 

ebenfalls für den Einkauf auf ausländischen Onlineplattformen 

 

Somit kann ein Rückgang von 0.3 Milliarden Schweizer Franken erkannt werden, welcher im Jahr 2014 

gegenüber dem Jahr 2013 besteht. Diese Tatsache zeigt, dass die Problematik zumindest im Onlinehandel 

leicht zurückgeht. 

 

Eine weitere interessante Frage, auch im Bezug auf eine allfällige Lösung, ist in welchem der Nachbars-

länder am meisten eingekauft wird. 

Die Studie der GfK ist dieser Frage ebenfalls nachgegangen und zeigt in der nächsten Abbildung in wel-

chen Nachbarländern am meisten Cross-Border Einkäufe stattfinden. Ersichtlich ist, dass Deutschland die 

meisten Einkäufe durch Schweizer verzeichnet, gefolgt von Frankreich, Italien und Österreich. Zusätzlich 

sind auf der Darstellung auch die anderen Länder ausserhalb der Europäischen Union vermerkt (diese 

sind aber kein Betrachtungsgenstand der Arbeit). (AG & DHS, AUSLANDEINKÄUFE 2013 , 2014) 
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Abbildung 10: Auslandeinkäufe 2013 nach Ländern unterteilt, mit der prozentualen Änderung gegenüber dem Vorjahr 
(AG & DHS, AUSLANDEINKÄUFE 2013 , 2014) 

 

7.2. Thesis Steinemann 

Die Thesis von Frau Steinemann zeigt, dass das Problem auch bei den Interviewpartnern präsent ist.  

 

Frau Steinemann befragte die Interviewpartner explizit nach dem Thema der Auslandeinkäufe: 

 

Auf die Frage „Wie stehen Sie zu folgender Aussage? Ich habe mich mit der Konkurrenz durch Ausland-

einkäufe bei meinen Produkten 2013 auseinandergesetzt“ ergab sich durch die Antworten der Befragten 

folgendes Resultat: (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

 

Abbildung 11: Die Auswertung aus der Befragung von Frau Steinemann zum Thema Auslandeinkäufe (Steinemann, 
Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 



 Bachelor Thesis – EUT-2008 

  

AbschlussBericht_Thesis_EUT-2008.docx  Seite 21 von 100 

Es zeigt sich, dass sich ein beachtlicher Teil der Interviewpartner bereits mit der Thematik Auslandein-

käufe auseinandergesetzt hat. Von 22 Personen stimmen elf voll zu und fünf eher zu. Somit ist für 16 der 

22 Personen die Problematik ein wichtiges Thema in ihrer jeweiligen Branche. 

 

Zusätzlich wird eine weitere Frage aus den Interviews herbei gezogen, um die Problematik noch genauer 

zu verifizieren: 

 

 „Wie hoch schätzen Sie den Umsatzverlust bei den von Ihnen verkauften vRG-pflichtigen Geräten in 

CHF / St. / kg (wenn bekannt) durch  Auslandeinkäufe im  Jahr  2013?“ (Steinemann, Einkaufstourismus 

und Online-Handel, 2014) 

 

Das Resultat dieser Frage ergab folgende tabellarische Übersicht: 

 

 

Abbildung 12: Die Tabelle zeigt die Einschätzungen der Umsatzverluste durch Interviewpartner (Steinemann, 
Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 
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Die Tabelle zeigt ein durchmischtes Bild. Es gibt durchaus Interviewpartner, welche sehr hohe Verluste 

geltend machen, wiederum andere finden es vernachlässigbar (siehe auch Kapitel 8.3). Es ist somit sehr 

stark von den jeweiligen Interviewpartnern abhängig. Die Grafik wird im Kapitel Branchen und das Pro-

blem noch ausführlicher behandelt. 

 

Frau Steinemann formuliert die Verluste aus den Interviews folgendermassen: 

 

„Es können keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden, da der Umsatzverlust im Kontext zu den 

Interviewteilnehmenden steht. Insgesamt gingen fünf Interviewteilnehmende von geringen bzw.  

Vernachlässigbaren Zahlen aus, während die anderen 14, die die Frage 2 beantwortet haben, von  

Stückzahlen zwischen 500 und 150‘000 St. ausgingen bzw. Umsatzverlusten zwischen 50‘000 und  
50‘000‘000  CHF.  Es  lässt  sich  abschliessend  sagen: Nicht alle sind gleich stark betroffen, Ausland-

einkäufe sind aber nach wie vor ein Thema.“ (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

7.3. Zwischenfazit 

Die Verifizierung des Problems macht deutlich, dass das Problem nicht zu vernachlässigen ist. Verschie-

den Studien von renommierten Forschungsinstituten zeigen, wie stark sich das Problem mit den Ausland-

einkäufen ausprägt und draus resultiert schliesslich, dass Produkte in die Schweiz gelangen, welche keine 

vRG enthalten.  

Es ist aber auch ersichtlich, das teilweise eine Trendwende oder eine Stagnation stattfindet. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass man die Thematik vernachlässigen kann, da sie immer noch im beachtlichen Masse 

vorhanden ist. 

Für die Zukunft dürfte sicherlich der Onlinehandel weiter an Kunden gewinnen. Dadurch kann die Pro-

blematik der vRG weiter verstärkt werden, wenn sich inländische Onlinehändler mit Grössen wie Ama-

zon messen müssen. Trotzdem muss erwähnt werden, dass gerade im Bereich Onlinehandel eher ein 

Rückgang stattfindet, wie ein Vergleich der beiden Studien der GfK und der IG DHS gezeigt hat. 

Belege für die Problematik sind somit reichlich vorhanden. Diese Belege zu den Auslandeinkäufen kön-

nen als Indiz betrachtet werden, ob die vRG Problematik steigt oder abnimmt. 
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8. Problem-Analyse 

In diesem Kapitel wird das eigentliche Problem dargestellt und aufgezeigt, wie und an welchen Stellen in 

der gesamten Handelskette das Problem auftritt. Als Grundlage dieses Kapitel dient die Thesis von Frau 

Steinemann, welche das Problem ausführlich analysiert hat. Zudem sind eigene Darstellung erstellt wor-

den, eine deutsche Lieferadresse eröffnet worden (als Selbstversuch), sowie weitere Literatur hinzugezo-

gen, um das Problem möglichst genau zu verstehen. 

 

8.1. Lokalisierung der Problematik 

Im ersten Teil dieses Kapitels soll eine Grafik schematisch die Problematik und die daraus resultierende 

Verknüpfungen mit der Handelskette darstellen. Die Grundlage dieser Grafik stammt aus dem englisch 

sprachigen Journal Environmental Impact Assessment Review (Sinha-Khetriwal, Kraeuchi, & 

Schwaninger, 2005) und wurde erweitert, übersetzt und neu erstellt. Die Abbildung 13 wird zum genaue-

ren Verständnis nun zuerst beschrieben. Es ist zu erwähnen, dass die Grafik die Thematik anhand von 

Deutschland und der Schweiz darstellt. Die Grafik wäre auf der Seite Deutschlands erweiterbar, ist aber 

für die Problembeschreibung nicht relevant. Für den Ablauf in Deutschland kann das Kapitel 9.2 betrach-

tet werden. 

 

Die Linienfarben in der Darstellung haben verschiedene Bedeutungen: 

 

- Grüne Linien stellen die Geldflüsse dar 

- Blaue Linien stellen die Produktflüsse dar 

- Rote Linien stellen den Weg der vRG dar 

- Schwarze Linien stellen Kommunikationsflüsse dar, welche unter den verschiedensten Beteilig-

ten stattfinden (siehe nächster Abschnitt) 

- Die gestrichelte, ovale und hellblaue Line stellt die Schweizer Grenze dar, ausserhalb dieser Linie 

liegen ausländische Tätigkeiten (der Zoll liegt ausserhalb dieser Linie aus Darstellungsgründen) 

 

Weiter Bezeichnungen und Abkürzungen, welche eine Erklärung für das Verständnis benötigen, werden 

hier aufgeführt: 

 

- EEV steht für Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung 

- VSIG steht für Handel Schweiz 

- SKS steht Schweizer Konsumenten Schutz 

- Kf steht für Konsumentenforum 

- FVG steht für Fachverband VREG-Entsorgung 

- Paketshops (Paketstationen) sind Lieferadressen im Ausland, meist in Grenznähe, welche es er-

möglichen Produkte vom Ausland auf diese Andresse zu schicken (siehe Kapitel 8.4) 

- Vertreiber und Einzelhändler im Ausland können auch als Online- oder Versandhandel angesehen 

werden 
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Abbildung 13: Darstellung über die Problematik, verknüpft mit der Handelskette (eigene Darstellung) 
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Ausgehend von der Grafik, den Bezeichnungen und den Definitionen können die Kaufhandlungen für 

ausländische, sowie inländische Käufe beschrieben werden. 

 

Eine Kaufhandlung in der Schweiz läuft dann folgedermassen ab: 

 

1. Der Konsument kauft beim Händler ein Produkt, dabei spielt es auch keine Rolle, ob es sich um 

einen Onlineshop oder Versandhandel handelt. Die vrG ist im Produktepreis bereits enthalten. 

Das bedeutet, dass der Konsument das Gerät bezahlt und mit dem Kauf wird automatisch die 

vRG beglichen. 

2. Der Händler gibt die vRG weiter an den Hersteller oder den Importeur. 

3. Danach wird die vRG der SENS übertragen. 

4. Die SENS wiederum, finanziert mit der vRG die Sammelstellen, Transporteure und Recycler. 

5. Der Konsument kann das ausgediente Gerät ohne Kosten an die Sammelstellen oder an den De-

tailhändler zurückgeben. 

6. Durch den Recyclingprozess werden gewonnene und wiederverwertbare Rohstoffe, den Roh-

stoffproduzenten zurückgebracht. Nicht wiederverwertbare Stoffe werden dem Entsorger ge-

bracht. 

7. Der Rohstoffproduzent liefert die gefertigten Rohstoffe dem Hersteller, dieser stellt dann wieder-

um Produkte her, welche er an den Detailhändler weitergibt. 

 

Die Schritte eins bis sieben beschreiben eine Kaufhandlung in der Schweiz, finden nun aber Cross-Border 

Käufe statt, ergeben sich im Bezug auf die vRG folgende Probleme: 

 

- Kauft der Schweizer Konsument im Ausland ein, findet ein Finanzfluss an den ausländischen De-

tailhändler statt, dieser beinhaltet jedoch keine vRG. 

- Dadurch existiert, im Vergleich zu der Kaufhandlung in der Schweiz, kein vRG-Fluss. 

- Der Kunde, welcher das Produkt im Ausland gekauft hat, entsorgt das Gerät nach Ablauf der Le-

bensdauer aber in der Schweiz. 

- Dadurch wird der Finanzierungsstrom in Form der vRG, welcher von SENS für die Sammelstel-

len, Transporteure und Recycler eingesetzt wird kleiner, obwohl die Elektroschrottmenge gleich 

bleibt oder zunimmt. 

 

Die Abbildung 13 zeigt auch, wo die Problematik auftritt. So kann die Konzentration der Pfeil-Dichte als 

Gradmesser angesehen werden, um das Problem zu lokalisieren und mögliche Lösungen dort ansetzten, 

wo die Konzentration am stärksten ist: 

 

- Der Konsument: 

Der Konsument zeigt die höchste Dichte an Pfeilen. Dies ist ersichtlich, da der Konsument mit 

einem Kauf automatisch mit vielen weiteren Beteiligten im Kontakt steht. Es gilt festzuhalten, 

dass am Beispiel bei einem Kauf in Deutschland die Pfeildichte variieren kann. Der Kunde hat 

erst ab 300 CHF eine MWST-Pflicht. Unterhalb dieser Grenze fällt der Pfeil zum Zoll Schweiz 

weg. Des Weiteren ist die Deutsche MWST von 19.0%  nicht Pflicht für den Kunden, das heisst 

er kann sie zurückfordern, muss dies aber nicht. 

 

- Der Zoll Schweiz 

Der Zoll Schweiz weist deutlich weniger Pfeile auf als der Konsument, trotzdem sind die Pfeile 

für den Zoll sehr relevant. Produkte ab 300 CHF müssen beim Zoll versteuert werden. Somit ge-

langen alle Produkte ab 300 CHF an den Zoll, dabei spielt es keine Rolle ob ein Kunde mittels 
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Paketshop oder über einen Versandhändler bzw. über Onlineshop bestellt. Der Zoll hat somit eine 

hohe Pfeil-Dichte was die Produkte anbelangt. 

 

- Die deutschen Händler 

Weiter ist ersichtlich, dass das Problem der fehlenden vRG auch sehr stark an die ausländischen 

Händler gebunden ist, da sie die Produkte ja ohne vRG in den Umlauf bringen. 

 

Diese drei Bereiche, gilt es für eine mögliche Lösung besonders in Betracht zu ziehen. Im Kapitel 9 wird 

auf diese Thematik vertieft eingegangen. 

 

8.2. Gross- und Kleingeräte 

Die Frage, ob sich die Problematik nur auf spezifische Geräte bezieht, soll in diesem Unterkapitel behan-

delt werden. 

Für die Arbeit, wurden im Sinne der Betrachtung Grossgeräte und Kleingeräte definiert. Folgende Gerä-

tearten wurden als Definition durch die Auftraggeberschaft genannt: (Luck, Berner, & Morrone, 

Sitzungsprotokoll „Kickoff - Meeting“, 2014) 
 

- Grossgeräte: freistehende Kühlgeräte der Marke Bosch/Siemens, Kücheneinbaugeräte der Marke 

Bauknecht  

- Kleingeräte: Föhn (Helvetismus für Haartrockner) der Marke Philips 

 

Um eine Aussage zu machen, ob Geräte von unterschiedlicher Definition betroffen sind, müssen zuerst 

wichtige Gegebenheiten betrachtet werden. 

 

Ein wichtiger Punkt spielt die Freimenge des Schweizerischen Zolls, wenn man in Betracht zieht, dass der 

Zoll eine Aussenhandelsstatistik6 führt. Es werden aber nicht alle Geräte in dieser Statistik erfasst. Geräte, 

welche im Ausland gekauft werden, sind in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig, sobald der Warenwert 

300 CHF übersteigt. Waren, die diese Grenze nicht übersteigen, sind von der Steuer befreit und der Kon-

sument muss die Ware nicht anmelden an der Schweizer Grenze. (EZV, ezv.admin.ch, 2014) 

Durch diese Grenze ergibt sich ein weiteres Teilproblem, um mögliche Geräte ersichtlich zu machen, 

welche in die Schweiz gelangen. Eine Beurteilung, ob das Problem bei Klein- und Grossgeräten auf ähn-

liche Weise auftritt, wird somit sehr komplex. Sind Geräte, Kleingeräte laut der erwähnten Definition, 

wird die Freimenge von 300 CHF meist nicht überschritten, somit wird keine Statistik über solche Geräte 

geführt.  

Festzuhalten ist aber, dass es auch Kleingeräte gibt, welche den Warenwert von 300 CHF übersteigen und 

es auch Grossgeräte gibt, welche den Warenwert unterschreiten. Am gewählten Produkt Haartrockner von 

Philips ist aber ersichtlich, dass die Preisgrenze meist nicht erreicht wird bei den Kleingeräten.  

Vergleicht man die Preise von verschiedenen Philips Haartrockner, auf der deutschen Preisvergleich on-

line Plattform idealo, liegt der höchste Preis (Stand 07.03.2015) bei 135.96 Euro. Somit wird die Preis-

grenze von 300 CHF nicht überschritten. (idealo, 2015)  

Zusätzlich konnte durch Frau Morrone von der Stiftung SENS bei einem VR-Partner7 ein weiteres Indiz 

gefunden werden, dass die Bestimmung bei Kleingeräten sehr schwierig ist. Vom VR-Partner ist das Bei-

spiel elektrische Zahnbürsten genannt worden. Die Herkunft ist auf der Verpackung generell ersichtlich 

                                                      
6 Die Statistik zeigt für die Schweiz relevante Informationen über Importe und Exporte 
7 VR steht für Vertragspartner der Stiftung SENS 
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aber nicht mehr auf dem Gerät, welches dann entsorgt wird, da die Verpackung nicht mehr vorhanden ist. 

Es wäre theoretisch aber möglich vom Modell und Marke auf den Importeur oder Hersteller zu schlies-

sen, diese wäre aber sehr aufwendig und daher nicht praktikabel. (Morrone, 2015) 

Zudem Problem mit der Preisgrenze, ergibt sich eine weitere Problematik. Möchte man durch Analysen 

des Elektroschrottes Geräte feststellen, welche aus dem Ausland stammen, muss man die Tatsache hin-

nehmen, dass Kleingeräte aus dem Ausland oft nicht von den Kleingeräten aus der Schweiz zu unter-

scheiden sind, da die Anschlussstecker identisch sind bei Kleingeräten. 

Die Problematik zu der Bestimmung von Geräten im Elektroschrott, wird generell im Kapitel 8.5.1 be-

handelt, dort wird die Thematik Elektroschrott und auch das Thema Anschlussstecker ausführlich disku-

tiert. 

 

Es lässt sich somit nicht eindeutig feststellen, welche Geräte genau betroffen sind. Es ist aber sicherlich 

so, dass beide Gerätekategorien betroffen sind aber nur jene erkannt werden können, welche über der 300 

CHF liegen (also eher Grossgeräte). 

Ob Geräte in den unterschiedlichsten Bereichen, somit stärker betroffen sind als andere, lässt sich erst 

durch eine genaue Analyse der eingeführten Waren aus dem Ausland eruieren. Wie man Waren erkennen 

kann, wird im Kapitel 8.5.1 behandelt. 

Die statistische Berechnung von Frau Steinemann, welche eine Aussage über mögliche Mengen von Ge-

räten macht, welche in die Schweiz importiert werden, folgt im Kapitel Fehlende Quantifizierung. Es ist 

so, dass auch die Betrachtung von Frau Steinemann kein eindeutiges Ergebnis liefert, welche Geräte stär-

ker betroffen sind (siehe Kapitel 8.5). 

 

Die Schlussfolgerungen der Klein- und Grossgeräte wird im Kapitel 9 berücksichtig und fliesst in die 

jeweiligen Lösungssysteme ein. 

 

8.3. Branchen und das Problem 

In der Schweiz sind verschiedene Stiftungen für die Koordination der verschiedensten Geräte zuständig. 

Somit sind die jeweiligen Stiftungen auch immer für andere Branchen zuständig. Diese Stiftungen werden 

in diesem Kapitel mit ihren jeweiligen Verbindungen zu den Branchen betrachtet. 

Im folgenden Abschnitt sind die unterschiedlichen Stiftungen und ihre zuständigen Gerätebereiche aufge-

führt: (swico, 2015) 

 

 SENS für Haushaltsgeräte (siehe Kapitel 5.2) 

 INOBAT für Batterien 

 SLRS für Leuchten und Leuchtmittel 

 SWICO für verschiedenste Elektronik ( Büro, Informatik, Unterhaltung, Telekommunikation, Si-

cherheit, Grafische Industrie, Mess- und Medizinaltechnik, Verbrauchermaterial) 

 

Es lässt sich sagen, dass es in den Gerätekategorien der verschiedenen Stiftungen sehr grosse Preisdiffe-

renzen gibt, bezogen auf die jeweiligen Produkte. So kosten Batterien im Vergleich zu Haushaltsgeräten 

sehr wenig. Generell sind die Geräte, welche unter die Koordination von SENS fallen eher hoch, was den 

Preis betrifft. 

Die Umfrage, welche durch Frau Steinemann durchgeführt wurde und diese Thematik untersucht hat 

zeigt, welche Branchen die Problematik der Ausland Einkäufe feststellen. Um die Branchen abhängige 

Betroffenheit festzustellen, wurden die Umsatzverluste der jeweiligen  Interviewpartner und ihre Ge-
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schäftstätigkeiten betrachtet. In Folgenden Branchen fallen somit Einbussen durch die Problematik an: 

(Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

- Bau, Hobby, Garten → Verlust 1‘700‘000 CHF 

- Elektrowerkzeuge → Verlust 15‘000‘000 CHF 

- Haushaltsgeräte →  Verlust wenig bis 10 bis 20 % des Umsatzes 

- Haushaltskleingeräte→  Verlust 50‘000 bis 20‘000‘000 CHF 

- Leuchten→  Verlust 0.5% des Umsatzes 

- Leuchtmittel→  Verlust 0.1% des Umsatzes 

- SENS-Geräte→  Verlust gering bis 36‘000‘000 CHF 

- Unterhaltungselektronik→  Verlust 1‘000‘000 bis 50‘000‘000 CHF 

 

Grundsätzlich sind die höchsten Verluste in den Bereichen Elektrowerkzeuge, SENS-Geräte und Unter-

haltungselektronik genannt worden. Die Verluste reichen von wenig bis 50‘000‘000 CHF im Geschäfts-

jahr 2013. 

Es muss erwähnt werden, dass die aufgeführten Gerätegruppen durch die Interviewpartner genannt wur-

den, welche Frau Steinemann befragt hat. Haushaltsgrossgeräte, sowie SENS-Geräte dürften ähnliche 

Gruppen darstellen und somit wird die Koordination der Rücknahme dieser Gerätegruppen durch SENS 

stattfinden. Unterhaltungselektronik obliegt der SWICO, Leuchten und Leuchtmittel obliegt der Stiftung 

SLRS, Elektrowerkzeuge obliegt der SENS. Die Koordination von Geräten aus dem Segment Bau, Hobby 

und Garten kann unter verschieden Stiftungen anfallen. 

 

Eine weitere Branche, welche die Problematik des Einkaufstourismus bezogen auf eine vorgezogene Ent-

sorgungsgebühr bemerkt, ist die VetroSwiss. Die Organisation VetroSwiss ist vom Bundesamt für Um-

welt beauftragt, die vorgezogene Recyclinggebühr auf Getränkeverpackungen aus Glas zu koordinieren. 

Mit den Einnahmen der Gebühr werden die Gemeinden entschädigt, welche die Sammelbehältnisse für 

die Sammelgüter bereitstellen. (VetroSwiss, vertoswiss.de, 2015) 

2013 teilte die Organisation mit, dass aufgrund des Einkaufstourismus die Altglasmengen gestiegen sind 

und gleichzeitig im gleichen Zeitraum die vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Getränkeverpackungen 

um drei Prozent zurückgegangen ist. Daher wird die Entschädigung der Gemeinden pro Tonne Altglas 

sinken. (VetroSwiss & Stuker, vetroswiss.ch, 2013) 

 

Obwohl die VetroSwiss sich nicht mit Elektro- und Elektronikgeräten beschäftigt, ist der Auslöser der 

Problematik derselbe, wie bei der Stiftung SENS. 

 

Zu der Frage, welche Branchen betroffen sind, lässt sich sagen, dass alle Branchen durch die Problematik 

betroffen sind, insbesondere bei den Elektro- und Elektronikgeräten. Wie stark die jeweiligen Branchen 

betroffen sind, muss über eine genaue Analyse der privaten importieren Mengen aus dem Ausland ge-

macht werden. Möglichkeiten der fehlenden Quantifizierung werden im Kapitel 8.5.1 diskutiert. 

 

8.4. Ausländische Paketshops 

Viele ausländische Shops haben Liefergrenzen, das bedeutet, dass sie nicht in die Schweiz liefern. Kon-

sumenten in der Schweiz, haben jedoch die Möglichkeit, diese Grenzen zu umgehen, indem sie sich eine 

deutsche Lieferadresse (oft als Paketshop bezeichnet) eröffnen lassen. Nahe der Schweizer Grenze, finden 

sich unzählige solcher Firmen, welche diese Adressen anbieten. Dadurch ergibt sich eine weitere Thema-

tik, welche für die Betrachtung der Ausgangssituation von Bedeutung ist. 
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Eine Studie der IG DHS bekräftigt, wie stark die Paketstationen im Ausland genutzt werden. Im Jahr 

2013 sind laut der Studie für 200 Millionen Schweizer Franken Waren an ausländische Paketstationen 

geschickt worden, welche auf ausländischen Onlineplattformen bestellt wurden. (DHS, 2013) 

 

Im Schweizerischen Konsumenten- und Beratungsmagazin Beobachter, werden einige dieser Lieferadres-

sen genannt: 

 

 

Abbildung 14: Einige ausländische Lieferadressen, welche für Konsumenten aus der Schweiz erhältlich sind (Müller, 
2014) 

 

Nachfolgend wird schematisch dargestellt, wie ein Schweizer Kunde eine Liefergrenze umgehen kann. 

Eine Möglichkeit besteht darin, dass der Kunde selbst ins Ausland geht und beim Händler das Produkt 

abholt, sofern dieser überhaupt einen Ladenverkauf führt. Eine weitere Möglichkeit sind die bereits ge-

nannten ausländischen Postadressen, diese werden im nächsten Abschnitt genauer diskutiert. Grundsätz-

lich müssen bei beiden Möglichkeiten die 300 CHF Freimengengrenze beachtet werden. Wird die Grenze 

von 300 CHF überschritten, muss der Konsument sein Produkt beim Zoll versteuern, egal auf welche 

Weise er die Ware besorgt hat. 
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Schweizer Konsument

Ausländische Postadresse

Direktkauf beim Händler

Warenwert > 300 CHF?

Schweizer Zoll
MWST 8.0%

Nein

Ja

 

Abbildung 15: Möglichkeiten zum umgehen der Liefergrenzen (eigene Darstellung) 

 

Als Selbstversuch wurde für diese Arbeit eine Adresse in Bad-Säckingen eröffnet, um den Ablauf besser 

zu verstehen. Die gewählte Adresse ist nicht auf der Liste zu finden, welche vom Beobachter erstellt 

wurde. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass sehr viele Paketshops existieren. 

Für den Versuch wurde der Anbieter My Paketshop gewählt. Es besteht die Möglichkeit, sich online in 

wenigen Minuten zu registrieren oder man geht persönlich vorbei und eröffnet eine Adresse vor Ort. 

Nach der kostenlosen Registrierung wird dem Kunden seine persönliche Adresse mittgeteilt, diese sieht 

wir folgt aus: (Paketshop, mypaketshop.com, 2015) 

 

 

Martin Mustermann 

c/o MyPaketshop 28834 

Wallbacher Str. 5 

D-79713 Bad Säckingen 

 

Mit dieser Adresse kann man nun beliebig einkaufen und sich somit alles auf diese Adresse liefern lassen. 

Bestellt der Kunde nun ein Produkt, wird ihm dies mitgeteilt. Für die Mittteilung, dass das Produkt bei 

der Lieferadresse angekommen ist gibt es drei Möglichkeiten: (Paketshop, mypaketshop.com, 2015) 

 

- E-Mail, dieser Dienst ist kostenlos 

- SMS, dieser Dienst kostet 0.50 Euro 

- Telefon, dieser Dienst kostet 3.00 Euro 

 

Weitere Gebühren fallen dann für die Einlagerung der Lieferung an: 
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Abbildung 16: Die Grafik zeigt die Preise, welche für MyPaketshop gelten (Paketshop, mypaketshop.com, 2015) 

Der Kunde kann seine bestellte Ware nun einfach beim Shop abholen. Eine andere Möglichkeit besteht 

darin, dass der Kunde nicht selbst beim Shop vorbeigeht, sondern eine bevollmächtigte Person schickt 

und sich so die Ware abholen lässt. Um einer Person eine Vollmacht auszustellen, muss ein Dokument 

ausgefüllt werden, welches online verfügbar ist. 

 

Über das Thema Paketshops lässt sich abschliessend sagen, dass die Shops eine einfache und kunden-

freundliche Möglichkeit darstellen, falls ein Shop nicht in die Schweiz liefert. Die Problematik der vRG 

wird dadurch aber zusätzlich verstärkt. 

 

8.5. Fehlende Quantifizierung 

Die Frage, wie viele Geräte tatsächlich in die Schweiz importiert werden, soll in diesem Kapitel bespro-

chen werden. 

Frau Steinemann hat in ihrer Arbeit eine statistische Aussage darüber gemacht, wie viele Geräte in die 

Schweiz gelangen könnten, welche keine vRG aufweisen. Für diese Aussage wurde die Aussenhandels-

statistik untersucht. Zudem wurden die Zolltarifnummern8 mit den vRG Tarifkategorien abgeglichen. 

Frau Steinemann hat dadurch ein Resultat erarbeitet, welches die Volumen, Waren- und Geldflüsse des 

Online und Versandhandels aufzeigt. Möglich wird diese Aussage dadurch, dass in der Handelsstatistik 

nur Waren berücksichtigt werden, welche für den Wiederverkauf oder den gewerblichen Gebrauch ge-

                                                      
8 Die Tarifnummern vom Zoll identifiziert Waren für den Schweizerischen Zoll 
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dacht sind. Diese Waren erhalten eine sogenannte Mehrwertsteuernummer9. Diese Nummer wiederum ist 

wichtig, um später Vorsteuerabzüge geltend zu machen. Sendungen welche von Privatpersonen in die 

Schweiz gelangen erhalten keine solche Nummer. Dadurch kann man eine Aussage über die privaten 

Sendungen machen, wenn man die Dokumente analysiert, welche keine Mehrwertsteuernummer enthal-

ten. Frau Steinemann hat auf Basis dieser Feststellungen zwei Szenarios aufgestellt. Eines, welches 50% 

der Waren als vRG-pflichtig betrachtet und eines, welches 100% der Waren als vRG-pflichtig betrachtet. 

(Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

 

Abbildung 17: Auswertung Zolldaten - 50% Szenario (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

                                                      
9 Die Nummer dient zur Identifikation von Schweizer Firmen. Jedem Unternehmen ist somit eine Nummer zugeteilt 
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Abbildung 18: Auswertung aus Zolldaten - 100% Szenario (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

Es ist ersichtlich, dass bei einer Betrachtung auf die ganze Schweiz generell in beiden Szenarien sehr 

geringe Mengen aufgeführt sind, welche durch private Sendungen in die Schweiz gelangen sollen. Dies 

beruht darauf, dass die Auswertung folgende Probleme beinhaltet: (Steinemann, Einkaufstourismus und 

Online-Handel, 2014) 

 

- Die Zolltarife und vRG- Tarifkategorien sind unterschiedliche Systeme. Somit können die beiden 

Systeme nicht eins zu eins ineinander überführt werden. 

- Kleinsendungen, welche bestimmte Voraussetzungen erfüllen, erhalten keine Tarifnummer, 

weshalb sie auch nicht in den Szenarien aufgeführt werden. 

 

Herr Berner merkt zu den Mengenstatistiken zudem an, dass die Problematik vor allem deshalb so kom-

plex ist, weil vRG-Tarifnummern im Vergleich zum Zoll viel komplexer sind. Darum gilt es, die beste-

henden Tarifnummern zu überarbeiten und diese an die Zolltarifnummern anzupassen, um eine Aussage 

darüber machen zu können, wie viele Sendungen in die Schweiz gelangen. (Berner, Handelskette 

Analyse, 2014) 

Frau Steinemann beschreibt die Problematik, dass die Quantifizierung sehr komplex ist, um genauen Zah-

len zu den Auslandeinkäufen zu erhalten. Im nächsten Kapitel sollen Möglichkeiten beschrieben werden, 

wie die Quantifizierung künftig erweitert werden kann. 
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8.5.1. Möglichkeiten der fehlenden Quantifizierung 

 
Grundsätzlich liegt der Quantifizierung von den importierten Mengen folgende Gegebenheiten zugrunde: 

 

- Produkte oder Geräte unter 300 CHF müssen nicht am Schweizer Zoll versteuert werden. Somit 

sind Geräte, welche unter dieser Preisgrenze liegen generell schwierig zu erfassen. 

- Es wird auch Produkte geben, welche zwar über der 300 CHF Grenze liegen und trotzdem nicht 

versteuert werden (diese wäre dann illegale Einfuhren), da der Zoll nicht alles kontrollieren kann. 

Auch diese Geräte sind schwierig zu erfassen 

 

Der Zoll erfasst in seinen Statistiken somit keinesfalls alle Mengen, welche von privat importierten 

Produkten stammen. 

 

Aufgrund dieser Tatsachen müssen andere Möglichkeiten betrachtet werden, um eine mögliche Aus-

sage über die Mengen machen zu können. 

Eine Möglichkeit zur Erfassung der Mengen ist, dass man den Elektroschrott analysiert und so Geräte 

eruiert, welche vom Ausland in die Schweiz gelangen. 

 

Um Geräte und Produkte zu erkennen, welche nicht in der Schweiz gekauft wurden, bestehen mehre-

re Möglichkeiten: 

 

- Stecker Unterschiede: 
Deutsche Grossgeräte haben eine CEE 7/4 Stromanschluss, in der Schweiz sind sogenannte Typ J 

SEV 1011 und CEE 7/16 Anschlüsse üblich. Kleingeräte hingegen, haben die genau gleichen An-

schlüsse, egal ob das Gerät aus Deutschland stammt oder aus der Schweiz, der Stecker-Typ für 

Kleingeräte ist ebenfalls der CEE 7/16. 

 

 

Abbildung 19: CEE 7/4 Stecker-Typ (AG C. , 2014) 

 

 

Abbildung 21: CEE 7/16 Stecker-Typ (Components, 2014) 

Abbildung 20: Typ J SEV 
1011 (Computer, 2014) 
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Durch die Analyse der Stecker, können somit zumindest die Grossgeräte erkannte werden, Klein-

geräte können durch die erwähnte Gemeinsamkeit der Stecker nicht erfasst werden. 

 

- Energieeffizienz Unterschiede: 
Die Energieetikette ist in der Schweiz, wie auch in Europa eingeführt. Der Unterschied besteht 

aber darin, dass die Schweiz strengere Energievorschriften hat. Für Kühl- und Gefriergeräte gilt 

beispielsweise in der Schweiz seit Januar 2013 der Standard A++, in Europa liegt der Standard 

seit Juli 2014 bei A+. In der EU dürfen somit Geräte verkauft werden, welche in der Schweiz 

nicht verkauft werden dürfen. (BFE, 2011) 

 

 

Abbildung 22: Das Energieetikett und die Bedeutungen (Tank, 2011) 

Das Energieetikett ist teilweise auf den Produkten aufgeklebt, somit wäre es möglich Elektroschrott auf 

die Etiketten hin zu untersuchen. Sind durch die Analyse Geräte zu finden, welche in der Schweiz nicht 

erlaubt sind, kann man ausländische Produkte identifizieren. Es ist aber zu berücksichtigen, dass man die 

Einführungen (Jahr der Einführung) der jeweiligen Energie-Standards berücksichtigen muss. Obwohl 

auch über eine relativ simple Berechnung die Energieeffizienz von Geräten bestimmt werden könnte, falls 

keine Etiketten ersichtlich sind, wäre diese Möglichkeit zu aufwendig. Für die Berechnung müsste man 

bei jedem Gerät, bei welchem man vermutet, dass es sich um ein im Ausland gekauftes Produkt handelt, 

über das jeweilige Typenschild die Berechnung vollziehen und diese mit den jeweiligen Energieetikett 

Standards abgleichen. 

 

Grundsätzlich bieten sich diese Möglichkeiten bei einer entsprechenden Schrott-Analyse an. Diese beiden 

Varianten müssten kombiniert werden, um eine möglichst grosse Menge zu erfassen. Zudem müsste die 

Kontrolle kontinuierlich stattfinden und auch andere Möglichkeiten zu Erfassung berücksichtigt werden. 

Die Analyse der Produkte kann abschliessend noch erweitert werden, indem man Produkte feststellen 

kann, welche gar nicht in der Schweiz angeboten werden. Es gibt Marken, Hersteller und auch Produktva-

riation, welche nicht in der Schweiz erhältlich sind. 
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Weiter gibt es Möglichkeiten, welche lösungsspezifisch sind. Diese werden bei den jeweiligen Lösungen 

beschrieben. 

 

8.6. Zwischenfazit 

Durch das Analyse Kapitel kann aufgezeigt werden, wo die Problematik zu lokalisieren ist und wie stark 

sie auftritt. Mit dem Erstellen einer Grafik konnte eine hilfreiche Übersicht erstellt werden, welche für die 

Arbeit sehr wichtig ist. Diese Feststellungen sind für die Lösungen im folgenden Kapitel sehr wichtig. 

Zudem kann gezeigt werden, dass eine Aussage über die Betroffenheit der verschiedenen Gerätetypen 

sehr komplex ist, wenn man eine Aussage über Klein- und Grossgeräte machen möchte. 

Dass sich die Branchen mit der Problematik auseinandergesetzt haben, konnte dieses Kapitel ebenfalls 

aufzeigen. Des Weiteren ist die Thematik der Quantifizierung ausführlich beschrieben worden und da-

durch konnten die Schwierigkeiten aber auch die Möglichkeiten einer Quantifizierung dargestellt werden. 

Durch einen Selbstversuch konnte zudem aufgezeigt werden, dass Paketstationen im Ausland die Proble-

matik mit der fehlenden vRG zusätzlich verstärken. 
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9. Lösungen 

In diesem Kapitel werden alle Lösungen beschrieben, welche für eine mögliche Lösung der Ausgangssi-

tuation in Betracht gezogen werden. Die Lösungen sind durch Diskussionen unter den Projektbeteiligten 

und durch Recherchen entstanden. 

9.1. Lösung Zoll 

In der Arbeit von Frau Steinemann wird diese Lösung bereits behandelt. In diesem Kapitel soll die Lö-

sung ausführlicher beschrieben werden. 

In der Arbeit von Frau Steinemann wird folgende Möglichkeit für eine Lösung mittels Zoll vorgeschla-

gen: 

 

„Im Reiseverkehr sollte die vRG entsprechend wie folgt erhoben werden: Übersteigt der Gesamtwert  der 

Waren  300  CHF,  muss  eine  pauschale  vRG-Abgabe  je  kg  brutto  auf  elektrischen  und  

elektronischen Geräten geleistet werden. Als vRG-pflichtig gelten dabei alle elektrischen und elektroni-

schen  Geräte,  die  mit  dem  Symbol  gemäss  Art.  7  des  aktuellen  Entwurfs  zur  Revision  der  

VREG gekennzeichnet sind“. (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

Das Symbol gemäss Art. 7 der VREG Revision ist nachfolgend abgebildet: 

 

Abbildung 23: Symbol gemäss Art. 7 der VREG Revision (Umwelt, 2013) 

 
Ablauf einer Erhebung der vRG an der Grenze 
Zuerst muss geklärt werden, was für Gegebenheiten grundsätzlich bei einem Kauf im Ausland zu beach-

ten sind. 

Ein Schweizer Käufer/Inn geht über die Landesgrenze, um sich ein Produkt zu kaufen. Dabei muss fol-

gendes unterschieden werden: 

 

1. Das Produkt kann bei einem Händler in Deutschland gekauft werden 

2. Das Produkt kann über einen Versandhändler direkt in Schweiz bestellt werden 

3. Das Produkt kann über einen Onlineshop direkt in die Schweiz bestellt werden 

4. Sofern 2. und 3. nicht in die Schweiz liefern, hat der Kunde die Möglichkeit das Produkt an einen 

Paketshop in Deutschland zu bestellen (siehe Kapitel Paketshop) 

 

Diese Unterscheidungen sind wichtig, um eine mögliche Lösung in einem weiteren Schritt zu analysieren 

und zu bewerten. Die Lösung Zoll deckt alle diese Unterscheidungen ab, da die Mehrwertsteuert (MWST) 

für alle Möglichkeiten greift. Diese Tatsache ist massgebend für dieses Lösungssystem. Im Bereich der 

MWST müssen aber einige Punkte beachtet werden, welche nun genauer beschrieben werden. 
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In der Schweiz müssen Waren verzollt werden, wenn diese importiert werden. Üblich ist eine MWST von 

8.0% für die verschiedensten Waren, auch für Elektro- und Elektronikgeräte. Eine Ausnahme bilden Pro-

dukte wie Bücher, Zeitschriften und Nahrungsmittel, diese werden mit 2.5% belastet. (EZV, 

ezv.admin.ch, 2015) 

 

Haben die Waren eine Warenwert, welche den Preis von 300 CHF nicht übersteigen, ist die Ware MWST 

frei, das bedeutet man muss keine MWST entrichten und man kann die Schweizer Grenze ohne Waren-

anmeldung überqueren. Wird diese Freimenge von 300 CHF jedoch überschritten ist die Ware abgabe-

pflichtig und es fallen die 8.0% MWST bzw. 2.5% an. (EZV, ezv.admin.ch, 2015) 

 

Die Abbildung 24 zeigt den Zusammenhang der Freimengen mit der MWST: 

 

Abbildung 24: Abgabepflicht an der Grenze (EZV, evz.admin.ch, 2014) 

Für den Zoll spielt es keine Rolle, ob das Produkt mittels Onlineshop, Versandhandel, Cross-Border Käu-

fe oder über einen Paketshop bezogen wird. Sind die 300 CHF erreicht, muss die MWST Abgabe erfol-

gen. 

Wird das Produkt mittels Post in die Schweiz bestellt, das bedeutet, man hat das Produkt mittels Online- 

oder Versandhandel bestellt, fallen zudem noch Kosten für die Verzollung an. Die Anmeldung des Pro-

duktes wird vom Transporteur der Sendung übernommen. (EZV, ezv.admin.ch, 2015) 

 

Ein Vorteil dieser potentiellen Lösung, wird bei diesem Punkt bereits ersichtlich, nämlich das es keine 

Rolle spielt wie die Ware in die Schweiz gelangt, es kommt nur auf 300 CHF Grenze an. 

 

Das nun folgende Beispiel zeigt auf, wie eine möglich Lösung an der Grenze erfolgen könnte. Die Vor- 

und Nachteile einer solchen Lösung sind am Ende des Kapitels beschrieben. 

 

Beispiel 
Ein Kunde kauft sich in Deutschland ein Siemens Gefrierschrank mit folgenden Angaben: 

(ALTERNATE, 2015) 

 

- Modell: GS58NAW40 

- Preis vom 10.11.2014: 699 Euro 

- Gewicht: 106 Kilogramm 

- Shop: alternate.de 

 

Der Eurokurs zu am „Kauftag“ beträgt 1.20. Dieser Wechselkurs ergibt zu diesem Stichtag einen Betrag 

von 840.69 CHF. 

Da der Betrag die Freigrenze von 300 CHF übersteigt, ist das Produkt MWST pflichtig. Der Kunde muss 

die Ware somit mit 8.0% am Schweizer Zoll verzollen. Somit muss er folgende Abgaben zahlen: 

 

- 8.0% MWST auf 840.69 CHF ergibt 67.25 CHF 
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Wird nun aber in Betracht gezogen, dass die fehlende vRG an der Grenze beglichen werden könnte, muss 

die vRG auf dieses Gerät betrachtet werden: (eRecycling, 2014) 

 

- vRG für Kühlgeräte mit Kompressor 

- Tarifkategorie: 100320 (100 < 250 kg) 

- vRG inkl. 8.0% MWST: 50.00 CHF 

 

Der Kunde müsste somit einen Betrag von 50.00 CHF für das Beispiel-Gerät zahlen, um die vRG zu be-

gleichen. Wird dieser Betrag nun mit der MWST verrechnet, ergeben sich folgende neue Werte: 

 

- neue MWST inkl. vRG: 13.94% 

- 8.0% für die Verzollung 

- 5.94% für die vRG 

 

Der Kunde müsste somit an der Grenze nicht 67.25 CHF bezahlen, sondern neu 117.25 CHF. Dieser neue 

Wert stellt sich ein, wenn die vRG direkt beim Zoll in Rechnung gestellt werden würde. Es ist zudem 

festzuhalten, dass der Kunde zusätzlich einen Anspruch auf die Deutsche MWST-Rückerstattung hat, 

diese beträgt normalerweise 19.0%.  

 

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Beispiels dargestellt: 

 

Schweizer Zoll

Konsument (CH)

Detailhändler Ausland

(Versandhändler,

Online, Paketshop)

Produkt Kauf

M
W

ST
. 8

.0
0

%

MWST 19.00%

M
W

ST
 in

kl
. v

R
G

: 
1

3
.9

4
%

Bundesamt 
Sozialversicherung

SENS

8.00 %5.94%

 

Abbildung 25: Schematische Darstellung für die Lösung "Zoll" (eigene Darstellung) 

 

Zusätzlich bietet sich bei dieser Lösung an, dass bei einer Ausführung der Lösung auch ebenfalls die Fra-

ge nach den in die Schweiz eingeführten Mengen geklärt werden kann. Die nächste Grafik zeigt, die 

schematische Darstellung der Möglichkeit einer Mengenfeststellung am Schweizer Zoll. 



 Bachelor Thesis – EUT-2008 

  

AbschlussBericht_Thesis_EUT-2008.docx  Seite 40 von 100 

Mengen Feststellung über 
MWST

Erhebung über Zoll

Ausfuhrbescheinigung der 
deutschen MWST oder 

Kassenbeleg beim Schweizer 
Zoll vorzeigen

Beträgt der Kaufpreis 300 CHF und 
mehr, muss beim CH-Zoll die CH-

MWST entrichtet werden

Zoll hätte die Möglichkeit 
Produkte aus den 

Ausfuhrbescheinigungen 
ersichtlich zu machen

Teures System

 

Abbildung 26: Mengen feststellen über die MWST Pflicht beim Zoll (eigene Darstellung) 

Beträgt der Warenwert mehr als 300 CHF, müssen beim Schweizer Zoll Steuern bezahlt werden. Der Zoll 

sieht somit was der Kunde gekauft hat. Um welche Ware es sich handelt, sieht der Zoll über die Ausfuhr-

bescheinigung der deutschen MWST Rückerstattung oder über die Rechnung des Produkts. Somit hat der 

Zoll auch Einsicht darüber, was gekauft wurde und kann dies statisch erfassen. Diese Möglichkeit ist als 

teures System bewertet (siehe Abbildung 26). Dies beruht darauf, dass wenn man diese Möglichkeit der 

Mengen Erfassung mit dem Konzept der Erfassung beim Grosshändler (Abbildung 40, Seite 64) ver-

gleicht, es für die Schweiz teurer ausfällt. Dies basiert darauf, dass der Zoll einen zusätzlichen Aufwand 

betreiben muss bei der Warenanmeldung. Zusätzlich ist festzuhalten, dass diese Art der Feststellung nur 

interessant ist, wenn es sich um Waren handelt, welche die Preisgrenze von 300 CHF übersteigen, Waren 

unter diesem Wert können ohne Anmeldung beim Schweizer Zoll eingeführt werden. 
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9.1.1. Zwischenfazit der Lösung Zoll 

Das Lösungssystem Zoll bietet den grossen Vorteil, dass alle Importe über die Grenze eingeführt werden 

müssen. Somit könnten bei einer Lösung Produkte effizient erfasst werden. Dadurch wäre wiederum auch 

eine Mengenstatistik über die fehlende Quantifizierung möglich, da die Erfassung sowieso stattfindet. Der 

Nachteil ist sicherlich die Freimenge von 300 CHF. Durch diese mehrwertsteuerfreie Menge, gibt es viele 

Geräte, welche nicht erfasst werden. Diese Nicht-Erfassung findet vor allem bei Kleingeräten statt, da 

diese oft nicht die 300 CHF überschreiten. Diese bedeutet wiederum, dass das Lösungssystem für andere 

Gebührensysteme wie Swico, SLRS oder INOBAT nicht sehr effektiv ist. Ein weiterer Nachteil, wäre der 

Mehraufwand für den Zoll und die Einbindung in das bestehende System. Die Zolltarifnummern und die 

SENS Tarifkategorien sind unterschiedlich und deshalb ist der Aufwand höher bei einer Verbindung der 

beiden Systeme. 

 

Die Vor- und die Nachteile dieses Lösungssystems sind tabellarisch in nachstehender Tabelle dargestellt: 

 

 Zoll 

V
o

rt
e

ile
 

• Onlineshops und Versandhandel werden erü ksi htig, da es grundsätzlich nur auf die 

300 CHF Freigrenze ankommt 

 

• Paketshops werden erü ksi htig, da au h hier die Freigrenze on 300 CHF gilt 
 

• generell ist die Lösung für alle Produkte ab 300 CHF relevant (MWST-pflichtiger Betrag) 
 

• Lösung erge e eine Mengenstatistik (kontinuierliche), da der Zoll die Geräte für die 

vRG Berechnung erfasst 

 

• andere Ge ührensyste e SWICO, SLRS, et . , profitieren teilweise e enfalls o  Sy-

stem, da auch hier die Freimenge relevant ist und nicht die Geräteart  

    

N
ac

h
te

ile
 

•unter 300 CHF ist die Lösung hingegen nicht praktikabel 

 

•für andere Ge ührensyste e ist die Lösung nur teilweise relevant, da viele Geräte an-

derer Gebührensysteme oft unter der 300 CHF Grenze liegen (Lampen, Batterien, MP3 

Player, etc.) 

 
•Ein indung in bestehendes Zollsystem ist aufwendig und somit kostenintensiv 

 

•)oll uss kooperieren Verhandlungen , die Ar eit on Frau Steine ann hält fest, dass 
zum Zeitpunkt ihrer Arbeit kein Interesse seitens Zoll vorhanden war 
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9.2. Lösung Deutsche Stiftung ear 

Einleitung – Entstehung der Stiftung 
Die WEEE-Richtlinie10 (EU Richtlinie 2002/96/EG) ist geschaffen worden, um den steigenden Mengen 

von Elektroschrott entgegenzuwirken. Ziel der Richtlinie ist die Vermeidung, die Verringerung und das 

umweltverträgliche Entsorgen von Elektroschrott. Die Umsetzung soll mittels Herstellerverantwortung 

(Verursacherprinzip) erreicht werden. Seit dem Jahr 2004 sollen laut der Richtlinie vier Kilogramm Elek-

troschrott pro Einwohner und Jahr rezykliert werden. Die EU-Staaten müssen diese Richtlinie ins nationa-

les Recht umsetzten. 

Die Umsetzung der WEEE Richtlinie in deutsches Recht, ist in Form des Elektronikgesetzes (kurz Elek-

troG) umgesetzt worden. Das ElektroG hat als oberstes Ziel die Vermeidung von Abfällen. In diesem 

Zusammenhang steht auch die Wiederverwertung der ausgedienten Produkte. Die Finanzierung der 

Rückhollogistik und der Entsorgung ist im ElekrtoG ist nach dem Verursacherprinzip geregelt, somit 

können die Konsumenten von Elektro- und Elektronikgeräte ihre Produkte kostenfrei an die Verkaufsstel-

len und/oder Sammelstellen zurück bringen. Die Produzenten werden so, über ihre in den Verkauf ge-

brachten Produktmengen anteilsmässig an den Gesamtkosten der zu entsorgenden Elektro- und Elektro-

nikgeräten verpflichtet. (Luger, Brüning, Schöps, & Hermann, 2010) 

 

Das ElektroG in Deutschland wurde vom Umweltbundesamt erarbeitet, die Aufgaben welche durch die 

WEEE-Direktive zu erledigen sind, wurden so ins Deutsche Gesetz übernommen. Das Umweltbundesamt 

hat ihre Aufgaben an eine gemeinsame Stelle Namens ear (ear steht für Elektro-Altgeräte-Register) aus-

geliehen. In nachfolgender Grafik ist ersichtlich, wie das Umweltbundesamt die Aufgaben verliehen hat 

und welche Pflichten unter den Partnern zu tätigen sind. 

 

 

Abbildung 27: Stiftung ear und das Umweltbundesamt (Umweltbundesamt, 2014) 

                                                      
10 Herbei handelt es sich um eine EU-Richtlinie, welche geschaffen wurde, um eine Reduktion von Elektroschrott zu 

erzielen 
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Das ElektroG verlangt nach § 6, das Errichten einer gemeinsamen Stelle, eine Registrierung, sowie eine 

Finanzierungsgarantie. Jeder Hersteller, welcher Produkte in Deutschland in den Verkehr bringt, ist somit 

verpflichtet, sich zu registrieren und eine insolvenzversicherte Garantie zu gewährleisten. 

(Verbraucherschutz, gesetze-im-internet, 2015) 

Die Pflichten werden in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben. 

 

Die Koordination zur Sicherstellung, dieser Pflichten der Hersteller, obliegt der Stiftung ear. Die Stiftung 

übernimmt folgende Aufgaben: 

 

• Registrierung von Herstellern, die in Deutschland Elektrogeräte in Verkehr bringen  

• Erfassung der in Verkehr gebrachten Mengen von Elektrogeräten 

• Koordinierung der Bereitstellung der Sammelbehälter und der Altgeräte-Abholung bei den öffent-

lich rechtlichen Entsorger (örE) 

• Meldung der jährlichen Mengenströme an das Umweltbundesamt 

• Gewährleistung, dass alle registrierten Hersteller zu gleichen Bedingungen an der internen Regel-

setzung mitwirken können 

• Identifizierung von Trittbrettfahrern und deren Meldung an das Umweltbundesamt 

 

Operative Tätigkeiten nimmt die Stiftung nicht wahr, diese obliegen den Herstellern von Elektrogeräten.  

(ear, stiftung-ear.de, 2015) 

 

Um den Ablauf der Gerätesammlung und Rückgabe in Deutschland zu verstehen, ist nachstehende Abbil-

dung sehr hilfreich. 

 

 

Abbildung 28: Schematische Darstellung über die Rückgabe und Entsorgung von Geräten in Deutschland (Altgeräte G. , 
2012) 
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Auf der Abbildung ist ersichtlich, dass der Hersteller nicht selbst die vollen Behältnisse abholt, sondern 

eine Drittpartei in Form eines Entsorgers damit beauftragt. 

 
Verpflichtungen für Hersteller 
Eine Pflicht der Handelsteilnehmer sind die Mengenmeldungen. So müssen B2B11 Hersteller jährlich ihre 

in Verkehr gebrachten Mengen der Stiftung ear melden, B2C12 Hersteller monatlich (auf Antrag auch 

jährlich möglich). Als Menge wird das Gesamtgewicht der ausgelieferten Geräte definiert, wobei je Gerä-

tekategorie definiert ist, was zum Gerät zugehörig ist (Verbrauchsmaterial, Zubehör, Batterien etc.).  

Basierend auf den Mengenmeldungen wird der Marktanteil des einzelnen Herstellers in der jeweiligen 

Gerätekategorie ermittelt. Die Mengenmeldungen sind zentral, wenn es um die Frage geht, wer für die 

Entsorgung der Geräte zu welchem Anteil aufkommen muss. (ear, stiftung-ear.de, 2014) 

 

Durch die Mengenmeldungen wird dann ermittelt, wer, wann und wo einen Container aufzustellen hat. 

Die Stiftung ermittelt dies nach einem nicht öffentlich beschriebenen Verfahren, anhand des mengen-

mässigen Marktanteiles der Hersteller. (Körber, elektor.de, 2007) 

 
Seit dem 24. November 2005 sind die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten zudem gesetzlich 

verpflichtet, sich bei der Stiftung ear registrieren zu lassen. Ohne vorherige Registrierung darf ein Her-

steller keine Elektro- und Elektronikgeräte in Deutschland in den Verkehr bringen. 

Die Registrierung gilt sowohl für privat (B2C) als auch für gewerblich genutzte (B2B) Geräte. Entspre-

chend der Einteilung in B2C oder B2B Geräte, bestimmt das ElektroG den Umfang der jeweiligen Her-

stellerpflichten. So darf ein Hersteller von B2C-Geräten z.B. nur dann registriert werden, wenn er eine 

insolvenzsichere Garantie vorlegt. Wird die insolvenzsichere Garantie nicht jährlich vorgelegt, kann eine 

erteilte Registrierung widerrufen werden (siehe Abschnitt die insolvenzversicherte Garantie). 

Mit der Registrierung wird sichergestellt, dass die Hersteller ihrer Produktverantwortung für ihre Geräte, 

insbesondere auch der Verpflichtung zur Verwertung und Entsorgung nach dem ElektroG nachkommen. 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten werden in den, von den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern, bereitgestellten Behältnissen gesammelt. Hersteller sind verpflichtet, gesammelte 

und bereitgestellte Altgeräte unverzüglich abzuholen (die Hersteller holen die Geräte typischerweise nicht 

selbst ab, sondern lassen diese abholen), wenn die Stiftung ear dies anordnet. 

  

Welcher Hersteller die Abholung zu koordinieren hat, berechnet die Stiftung ear. Ist ein Container voll, 

wird eine Meldung direkt an das ear-Rechenzentrum getätigt. Dort wird mit Hilfe eines Algorithmus der 

Hersteller ermittelt, der die höchste Abholverpflichtung anhand der Berechnung nach § 14 Abs. 5 Elek-

troG (siehe nächster Abschnitt) hat. Diesem Hersteller wird die Abholung per Verwaltungsakt aufgege-

ben. 

Die Gemeinsame Stelle berechnet die Menge, der von jedem registrierten Hersteller bei den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern abzuholenden Altgeräte und meldet die Berechnung der zuständigen Be-

hörde (Umweltbundesamt). Für die vor dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachten Elektro- und Elek-

tronikgeräte, berechnet sich die Verpflichtung jedes Herstellers nach seinem Anteil an der gesamten im 

jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Menge an Elektro- und Elektronikgeräten pro Geräteart. 

Für die ab dem 13. August 2005 in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte, berechnet sich die 

Verpflichtung nach der Wahl des Herstellers (wer die Geräte abholen muss) nach folgenden Punkten: 

(Verbraucherschutz, gesetze-im-internet.de, 2010) 

 

                                                      
11 Business to Business 
12 Business to Customer 
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1. dem von ihm durch Sortierung oder nach wissenschaftlich anerkannten statistischen Methoden 

nachgewiesenen Anteil seiner eindeutig identifizierbaren Altgeräte an der gesamten Altgeräte-

menge pro Geräteart oder 

2. seinem Anteil an der gesamten im jeweiligen Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Menge an 

Elektro- und Elektronikgeräten pro Geräteart. Grundlage sind die Meldungen der Hersteller 

nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 bis 4. Kommt der Hersteller seiner Meldepflicht nicht 

nach, kann die Gemeinsame Stelle die Menge seiner in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektro-

nikgeräte schätzen. Die von einem Hersteller gesammelte Menge an Altgeräten derjenigen Gerä-

tearten, für die eine Garantie nach § 6 Abs. 3 nachzuweisen ist, wird auf seinen jeweiligen Anteil 

nach Satz 2 oder 3 angerechnet. Für nicht sortier- oder identifizierbare Altgeräte gilt Satz 2 ent-

sprechend. 

 

 

Die Ermittlung des Anteils eines registrierten Herstellers an einer Sammelgruppe (Inputanteil) erfolgt in 

zwei Schritten: 

 

1. „Ermittlung des Inputanteils des Herstellers an der gesamten in Verkehr gebrachten Menge an 

Elektro- und Elektronikgeräten (EEG) pro Geräteart.  

Die Menge der in Verkehr gebrachten EEG wird den monatlichen Ist-Inputmeldungen entnom-

men. Liegt eine solche Meldung im Einzelfall nicht vor, kommt an deren Stelle eine von der Stif-

tung ear geschätzte monatliche Inputmenge zum Tragen. Die Relation zur Gesamtsumme von al-

len Herstellern dieser Geräteart in Verkehr gebrachten Mengen an EEG ergibt den Inputanteil des 

einzelnen Herstellers an dieser Geräteart. 

2. Ermittlung des Anteils einer Geräteart am Inhalt der jeweiligen Sammelgruppe.  

Diese Ermittlung erfolgt mit dem Hilfsmittel einer statistischen Analyse. Dafür werden statisti-

schen Regeln folgend zur Abholung gemeldete, volle Behältnisse einer Sammelgruppe vor ihrer 

Weiterverarbeitung nach vorgegebenen Sortierregeln auf ihre tatsächliche inhaltliche Zusammen-

setzung hin analysiert. Diese Analysen ergeben die tatsächliche Relation der einzelnen Gerätear-

ten innerhalb der einzelnen Sammelgruppen zueinander.“ (ear, stiftung-ear.de, 2014) 

 

Die Verknüpfung des Ergebnisses nach 1. und 2. ergibt den Anteil des Herstellers an einer Sammelgrup-

pe. Diese Berechnung wird monatlich aktualisiert. 

 

Sind die Sammelgruppen einer Gerätekategorie abzuholen (volle Container), berechnet die Stiftung ear 

nach dem folgenden beschrieben System, wer für die Abholpflicht (welcher Hersteller) aufkommen muss. 

Die Ermittlung einer Abholpflicht bei einer Vollmeldung erfolgt nach dem folgendem System: (ear, 

stiftung-ear.de, 2014) 

 

„Je Sammelgruppe besteht eine Matrix registrierter Hersteller, basierend auf den Informationen 

 

- welche Gerätearten sich in dieser Sammelgruppe befinden. 

- welche Hersteller, in welchem Umfang, Geräte welcher Gerätearten in Verkehr bringen und ent-

sprechend Elektroaltgeräte abholen bzw. sammeln. 

 

Der örE  meldet – vorausgesetzt die gesetzliche Mindestabholmenge ist erreicht – der Stiftung ear ein zur 

Abholung bereitstehendes Behältnis einer Sammelgruppe. Für die jeweilige Mindestabholmenge ist ein 

Durchschnittsgewicht hinterlegt. Die durchschnittliche Gewichtsmenge dieser Sammelgruppe wird als 
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einem der Hersteller der Matrix zuzuordnendes Entsorgungsgewicht in die Berechnung aufgenommen. In 

der Herstellermatrix der entsprechenden Sammelgruppe wird der Hersteller ermittelt, der die höchste 

Abholverpflichtung hat. Diesem wird die Abholung entsprechend folgender Berechnungsweise zugeord-

net: 

Seinem Rücknahmekonto wird zunächst das gesamte Durchschnittsgewicht der Sammelgruppe angerech-

net – d.h. seine Abholverpflichtung sinkt. Bei allen Herstellern in der Matrix wird entsprechend ihrem 

Anteil an der Sammelgruppe die Rücknahmeverpflichtung in dem Maße erhöht, wie ihr Anteil an der ab-

zuholenden Sammelgruppe wäre.“ 

 

Korrekturwerte im Bezug auf das Durchschnittsgewicht zu dem tatsächlichen Gewicht, werden im Sy-

stem ebenfalls berücksichtigt: 

 

„Die vorgeschriebene Rückmeldung des tatsächlich entsorgten Gewichtes (sog. Ist-Output) der eindeutig 

identifizierbaren Abholung löst eine “Bereinigung“ des Rechenvorganges aus. Damit werden die tatsäch-

lichen Gewichtsdaten zur Grundlage der Ermittlung der Abholverpflichtungen in der Herstellermatrix, 

und zwar mit der gleichen Verrechnungsmethode wie oben bei dem Durchschnittsgewicht beschrieben. 

Außerdem werden diese Meldungen kontinuierlich zur Aktualisierung des Durchschnittsgewichtes je 

Sammelgruppe genutzt.“ 

 

Problematik Schweiz und Problematik Deutschland 
Interessant für die Arbeit ist auch die Frage, ob die Schweiz mit der Thematik der fehlenden vRG alleine 

ist oder ob es im Ausland ähnliche Probleme gibt. In diesem Unterkapitel soll kurz auf diese Frage einge-

gangen werden. 

 

Die Problematik in der Schweiz von privaten ausländischen Produkten, welche dann im Inland entsorgt 

werden, wird auch in Deutschland diskutiert. In der Fachzeitschrift für Elektronik, technische Informatik 

und angewandte Computertechnik Elektor, wird folgendes zu der Thematik gesagt: 

 

„Ungeklärt ist die Situation im privaten Grenzverkehr. Was z.B. passiert wenn ein deutscher Endver-

braucher in Frankreich ein Gerät erwirbt, mit nach Deutschland nimmt und später dort entsorgt ist unge-

klärt. Sollte dieses Gerät bei einer Mengenstromanalyse unter den Altgeräten gefunden werden ist unklar 

ob es zu Massnahmen gegen den nicht in Deutschland registrierten Hersteller kommt und ob dieser mög-

licherweise nachweispflichtig ist, dass er das Gerät nicht in Deutschland in Verkehr gebracht hat.“ 

(Körber, elektor.de, 2007) 

 

Die Thematik mit dem privaten Grenzverkehr wird auch in Fachforen der Elektronik diskutiert. Nachfol-

gende ist ein Auszug aus einem online Forum von mikrocontroller.net dargestellt, welcher aufzeigt, dass 

die Problematik, welche wir in der Schweiz haben, auch im Ausland diskutiert wird. 

 

„[…]Tatsächlich ist es so, dass genau diese Dinge völlig ungeklärt sind. 

Niemand weiss eine Antwort auf die Frage was denn dem in den 

Niederlanden ordentlich registrierten und nur dort verkaufenden 

Hersteller passiert wenn irgendwann seine Geräte im Container in 

Deutschland gefunden werden. 

Der Endverbraucher ist aber mitnichten dazu verpflichtet das Gerät ins 

Ursprungsland zurückzuführen, er muss es lediglich ordnungsgemäss beim 

Recyclinghof in den passenden Container werfen, wo er es her hat ist 

egal. 
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Genauso wurde der Versandhandel vergessen. Prinzipiell kann der Zoll 

die unregistrierten Geräte aus dem Ausland abfangen wenn sie an einen 

Endkunden gehen sollen, weil der natürlich nicht der "Hersteller" im 

Sinne des ElektroG sein kann, es sei denn er ist gewerbetreibend und 

veräussert das Gerät weiter (auch gebraucht).“ (Körber, mikrocontroller.net, 2006) 

 

Es zeigt sich, dass die Schweizer Situation mit einem Fehlen der vRG, ähnlich auch in Deutschland zu 

finden ist. So ist gegenwärtig auch die Frage in Deutschland ungeklärt, was mit den Geräten passiert, 

welche von anderen Ländern nach Deutschland gelangen. 

Es wäre sicherlich interessant, wenn die Stiftungen künftig untereinander diese Problematik diskutieren, 

weil durch diesen Austausch auch ein Know-How Gewinn resultieren könnte. 

 

Die insolvenzversicherte Garantie 
Jeder Hersteller ist nach § 6 Abs. 3 des ElektroG verpflichtet, jährlich eine insolvenzsichere Garantie für 

die Finanzierung der Rücknahme und Entsorgung seiner Elektro- und Elektronikgeräte nachzuweisen, die 

nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht werden und in privaten Haushalten genutzt werden kön-

nen. 

In Deutschland übernimmt diese Aufgabe für die Hersteller beispielsweise die Organisation Garantiesy-

stem Altgeräte (GsA). Zwischen der Stiftung ear und der GsA wird dann die Kommunikation wie folgt 

geregelte: 

 

 

Abbildung 29: Koordination zwischen den beiden Stellen ear und GsA (Altgeräte G. , 2014) 

  

Der Hersteller ist durch die GsA in der Lage, einen Aufgabenbereich auszulagern, dadurch werden zeit-

aufwendige Aufgaben an Dritte vergeben und der Hersteller kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrie-

ren. 

 

Wie sich der eigentliche Betrag für die genannte Garantie berechnet, wird im nächsten Abschnitt be-

schrieben. 

 

Der Beitrag für die Garantie errechnet grundsätzlich wie folgt: 

 

Garantiebetrag [€] = Registrierungsgrundmenge [t] x voraussichtliche Rücklaufquote x voraussichtliche 
Entsorgungskosten [€/t] 

Formel 1: Formel zu Berechnung der insolvenzversicherten Garantie 

 

Diese Formel stellt die grundlegende Berechnung für die Garantie dar. Die Hersteller haben aber die Op-

tion, sich zwischen folgenden Möglichkeiten zu entscheiden, um den Betrag zu zahlen: (ear, stiftung-

ear.de, 2014) 
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1. Umlagelagefinanzierung (Formel 1): 
Registrierungsgrundmenge (t) x voraussichtliche Rücklaufquote (%) x voraussichtliche Entsorgungs-

kosten (€/t) 
 

2. Vorausfinanzierung: 

Registrierungsgrundmenge [t] x individuell nach Ablauf der mittleren Lebensdauer zu erwartender 

Rücklaufquote (%) der eigenen Geräte x voraussichtliche Entsorgungskosten (€/t) + Nachweis- und 

Sortierkosten  

Formel 2: Diese Formel stellt die zweite Variante für die Hersteller dar 

Für dieses Lösungssystem wird grundsätzlich die erste Formel als Grundlage betrachtet. 

 

Begrifflichkeiten, welche für die Formeln wichtig sind nachfolgend aufgelistet: 

 

- Registrierungsgrundmenge: Die Menge, die ein Hersteller bis zur nächsten Aktualisierung der 

Garantie in Verkehr bringen will (Registrierungsgrundmenge) und für die eine Garantie zu leisten 

ist (§ 6 Abs. 3 S. 1 ElektroG) 

 

- voraussichtliche Rücklaufquote: Diese Quote wird von der Stiftung ear festgelegt. 

 

- voraussichtliche Entsorgungskosten: Die Kosten werden von der Stiftung ear festgelegt. 

 

Für die Umlagelagefinanzierung sind die voraussichtliche Rücklaufquote, die voraussichtliche mittlere 

Lebensdauer und die durchschnittliche maximale Lebensdauer einheitlich, je Geräteart, sowie die voraus-

sichtlichen Entsorgungskosten je Sammelgruppe festgelegt. Die jeweiligen Werte der Formeln sind in 

folgender Abbildung ersichtlich. Die Grafik zeigt nur einen Ausschnitt, es gibt noch weitere Gerätekate-

gorien, welche anschliessend der Grafik aufgeführt sind. 

 

 

Abbildung 30: Werte der Stiftung ear für die Berechnung der Garantie (ear, stiftung-ear.de, 2014) 
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Weiter Kategorien sind: 

 

- Haushaltsgrossgeräte: Kältegeräte, Klimageräte 

- Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik 

- Geräte der Unterhaltungselektronik und Photovoltaikmodule 

- Beleuchtungskörper: Gasentlandungslampen 

- Haushaltskleingeräte 

- Beleuchtungskörper: Sonstige Beleuchtungskörper oder Geräte für die Ausbreitung oder Steue-

rung von Licht 

- Elektrische und elektronische Werkzeuge 

- Spielzeug, Sport- und Freizeitgeräte 

- Medizinprodukte 

- Überwachungs- und Kontrollinstrumente 

- Geräte der Unterhaltungselektronik und Photovoltaikmodule: Photovoltaikmodule, die in privaten 

Haushalten genutzt werden können 

 

Die komplette Geräteliste mit allen Angaben, welche für die Berechnung des Garantiebeitrags wichtig 

sind, ist im Internet bei der Stiftung ear abrufbar. 

 

Der Garantiebeitrag spielt somit eine Schlüsselrolle für eine mögliche Lösung, daraus kann man wieder-

um folgende Hypothese aufstellen: 

 

- Hypothese 
Da Hersteller, nach verkauften Mengen anteilsmässig für die Kosten des Sammelns und Recy-

celns aufkommen müssen, sollten Verkäufe ins Ausland nicht im Sinne der Hersteller sein. 

 

Beispiel: Verkauft ein Hersteller in Deutschland 50% aller TV Geräte, so bezahlt er auch 50% der 

jährlich anfallenden Kosten für das Sammeln und Recyceln von WEEE Geräten in dieser Sam-

melgruppe. Werden nun aber von diesen 50% verkauften Geräten beispielsweise 5% von Schwei-

zer Kunden gekauft, bleibt die verkaufte Menge gleich und der Hersteller zahlt auch 50%,  jedoch 

fallen 5% der Entsorgung gar nicht im Deutschland an, er zahlt also 5% der Entsorgung für 

Deutschland, obwohl diese gar nicht in Deutschland anfallen, sondern in der Schweiz. Der Geld-

fluss für die Finanzierung der Entsorgung wird dadurch verfälscht (Deutschland hat zu viel, 

Schweiz zu wenig). 

 

Zudem kommt hinzu, dass die voraussichtlichen Rücklaufquote tiefer ausfallen könnte, da die Rücklauf-

quoten anhand der Mengen berechnet wird, welche vom Hersteller in den Umlauf gebracht wird (Input-

menge). Dadurch wird das erreichen der Quoten schwieriger, da ein Teil der Inputmengen aus dem Sy-

stem Deutschland verschwindet (in die Schweiz). 

 

Durch die Hypothese kann eine Möglichkeit in Betracht gezogen werden, wie die fehlende vRG erhoben 

werden kann. 

Der Berechnung für die insolvenzversicherte Garantie, welche Hersteller in Deutschland zahlen müssen, 

kann für die Problematik der fehlenden vRG berücksichtigt werden. Sind die Mengen bekannt, welche 

durch den Einkaufstourismus in die Schweiz gelangen, könnte man durch die gleiche Berechnung wie für 

die insolvenzversicherte Garantie, den prozentualen Anteil bestimmen, welcher für die Importe in die 
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Schweiz gelten. Da die Hersteller jedes Jahr diese Garantie neu berechnen müssen, könnte man die Be-

rechnung ebenfalls jährlich für die Problematik durchführen. 

 

Grundsätzlich wäre diese Art der Lösung sehr gerecht, auch auf das auf das deutsche System bezogen, da 

die Lösung auch den Einkaufstourismus mitberücksichtigt und somit der Garantiebetrag gerechter wird, 

da dieser ja mengenmässig je Hersteller berechnet wird. 

 

Für die Betrachtung dieser Hypothese spielen die Preise des Garantiebeitrages der Stiftung ear im Ver-

hältnis zu der vRG der SENS eine wichtige Rolle. Es wäre für eine allfällige Verhandlung unter den Stif-

tungen sicherlich sehr hinderlich, wenn die Preise nicht sehr stark auseinander liegen würden. Des Weite-

ren muss man feststellen, ob die Hersteller in der Schweiz eher mehr oder eher weniger zahlen müssten. 

Anhand eines Beispiels soll im nächsten Abschnitt die Preise der beiden Stiftungen verglichen werden. 

 

Beispiel anhand von Photovoltaik (PV) Modulen: 
Möchte man den Garantiebeitrag der Hersteller für die Stiftung ear bestimmen, spielen im Bereich  PV-

Module folgende Angaben eine zentrale Rolle (die Werte sind in den Tabellen der Stiftung ear ersicht-

lich): 

 

- 30% voraussichtliche Rücklaufquote 

- 240 Monate voraussichtliche mittlere Lebensdauer 

- 200 €/t voraussichtliche Entsorgungskosten 

 

Formel für Berechnung: Garantiebetrag [€] = Registrierungsgrundmenge [t] x voraussichtliche Rück-

laufquote x voraussichtliche Entsorgungskosten [€/t] 
 

Durch diese Betrachtung kann man den Garantiebeitrag pro Tonne bestimmen. Der Garantiebeitrag be-

läuft sich durch die Brechung auf 60 Euro pro Tonne ≈ 63 CHF (Stand 12.03.15) 

 

Vergleicht man den Betrag mit der vRG für PV-Module der SENS, ergibt sich folgendes Bild: 

 

- vRG-Tarifkategorie: 600110 PV-Module 

- vRG inkl. MWST 0.043 CHF pro Kilogramm 

- das entspricht 43 CHF pro Tonne 

 

Somit ist der Betrag in Deutschland ca. 20 CHF höher pro Tonne als in der Schweiz. Es ist wichtig zu 

erwähnen, dass die Stiftung SENS die PV-Module erst neu in ihre Tarife aufgenommen haben, deshalb 

dürften die Preise in Zukunft noch ansteigen. 

 

Für diese Lösung ist ebenfalls die Mengen Quantifizierung zentral. Da jeder Hersteller einzeln für seinen 

Garantiebetrag aufkommt, müsste man auch feststellen, von welchem Hersteller wie viele Geräte in die 

Schweiz importiert werden. 

Sind die Mengen ersichtlich, kann man diese in den Garantiebeitrag einberechnen. Die einfachste und 

gerechteste Möglichkeit (auch für die deutschen Marktteilnehmer) wäre, dass man die gleichen Entsor-

gungskosten annimmt. Die Formel würde sich dann wie folgt verändern: 

 

vRG-Beitrag [€] = erhoben Mengen ohne vRG [t] x voraussichtliche Rücklaufquote mit vRG Mengen x 

voraussichtliche Entsorgungskosten [€/t] 

Formel 3: Mögliche Formel zu Berechnung der fehlenden vRG 
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Die voraussichtliche Rücklaufquote mit vRG Mengen stellen den Wert dar, welcher sich einstellt, wenn 

die Stiftung ear bei der Rücklaufquote mitberücksichtig, das ein Teil der Mengen aus Deutschland expor-

tiert wird. Somit wird die Rücklaufquote geringer ausfallen. 

Die Beträge, welche sich mit der Berechnung durch Formel 3 ergeben, könnten dann jährlich der Stiftung 

SENS überwiesen werden. 

 

9.2.1. Zwischenfazit der Lösung Ausländische Stiftung 

Diese Lösung hat vor allem den Vorteil, dass die Stiftung ear ebenfalls viele Gerätekategorien aufweist. 

Diese umfassen Kleingeräte, wie auch Grossgeräte. Dadurch ist diese Lösung auch für andere Gebühren-

systeme interessant. Ein weiterer Vorteil ist, dass grundsätzlich keine Freimenge existiert und sich zudem 

die Möglichkeit bietet, dass man eine Mengenstatistik generieren könnte. All diese Vorteile basieren auf 

der Annahme, dass man die Mengen kennt. Dies führt zu dem Nachteil der Mengenfeststellung. Die 

Mengen müssten entweder durch die Schweiz geliefert werden (teures System, siehe Lösung Zoll) oder 

die ausländische Stiftung liefern die Daten zu den Mengen (günstiges System, siehe Lösung Grosshänd-

ler). Zudem ist diese Lösung eine reine Möglichkeit, um Deutsche Importe zu erfassen, andere Länder 

sind nicht in dieser Lösung einbezogen. 

 

Die Vor- und die Nachteile dieses Lösungssystems sind tabellarisch in nachstehender Tabelle dargestellt: 

 

 Deutsche Stiftung ear 

V
o

rt
e

il
e

 

• Onlineshops und Versandhandel werden erü ksi htig 

 
• Paketshops werden erü ksi htig 

 

• Die Preisgrenze von 300 CHF und generell die Preise spielen keine Rolle 

 

• Für andere Gebührensysteme gleichbedeutend (Stiftung ear hat ähnliche Produktkate-

gorien wie in der Schweiz) 

 

• Know-How Austausch unter den Stiftungen 

 

•Einbindung wenig komplex 

    

N
a

ch
te

il
e

 

•Mengenstatistik relevant 

 
•Verhandlungen nötig (Zeit, Kosten) 

 

•Preispolitik der eiden Stiftungen üssten a gli hen werden  
 

•Die Lösung ist nur mit Deutschland möglich 
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9.3. Lösung Werbekampagne 

Diese Lösung sieht vor, dass man gezielt Werbung zu der Problematik veröffentlicht und so die Men-

schen zum Thema der fehlende vRG sensibilisiert. In den nächsten Abschnitten wird aufgezeigt, wie eine 

mögliche Kampagne aussehen sollte. 

 

Definitionen der relevanten Begriffe einer Werbekampagne 
Das Wirtschaftslexikon Gabler definiert die Werbekampagne wie folgt: 

 

Gesamtheit aller gestalteten Werbemittel und deren Einsatz in ausgewählten Werbeträgern (Media), 

Werbegebieten und in einem bestimmten Werbezeitraum. 

Die inhaltlichen Ziele einer Werbekampagne sollen mit einer zielgruppengerechten Ansprache vereinbar 

sein. Nach Erreichen der Werbeziele oder nach Ablauf des geplanten Werbezeitraums ist die Werbekam-

pagne beendet. 

Mögliche Erscheinungsformen: Plakate, Druckschriften, Anzeigen, Fernsehspots und Funkspots, Werbe-

geschenke etc. (Esch, Gabler Wirtschaftslexikon, 2015) 

 

Werbemittel 
Im Wirtschaftslexikon Gabler ist die Begrifflichkeit Werbemittel folgendermassen definiert: 

 

„Ausdrucksmittel der Werbung, in dem die aus den Werbezielen abgeleitete Werbebotschaft gebündelt 
und dargestellt wird. 

Arten:  

(1) gedruckte Werbemittel: Printwerbung;  

(2) elektronische Werbemittel: elektronische Werbung;  

(3) sonstige Werbemittel: Werbegeschenke, Sponsoring.“ (Esch, Gabler Wirtschaftslexikon, 2015) 

 

Welches Werbemittel wäre für die Problematik der SENS interessant? 
Eine Studie, welche für die Frage nach dem richtigen Werbemittel wichtig ist, wurde vom Verband 

Österreichischer Zeitungen in Auftrag gegeben. Die durchführenden Institute der Studie sind das GfK und 

das IFES13. Der österreichische Verband wollte mit dieser Studie herausfinden, welche Werbung von den 

Menschen als am meisten störten betrachtet wird. (Medienqualitäten, 2008) 

 

Die Grafik in Abbildung 31 zeigt, welche Werbung als am meisten störend empfunden wird. Die Fern-

sehwerbung wird mit 55% als am meisten störend empfunden und am zweit meisten die Internet-

Werbung. Der Grund dafür sieht die Studie darin, dass beim Fernsehen der Programmfluss durch die 

Werbung unterbrochen wird oder im Internet Pop-ups ebenfalls die Übersicht einschränken. Printmedien 

hingegen, drängen sich den Lesern nicht derart auf, wie die digitalen Werbungen. (Medienqualitäten, 

2008) 

 

Für die vorliegende Arbeit ist massgebend, welche Werbung am wenigsten stört, um ein Werbemittel zu 

wählen, was bei den meisten Personen gut ankommt. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass dies die Print-

medien sind - also gedruckte Werbung. 

Deshalb ist es für eine potentielle Lösung förderlich, wenn man sich für das Werbemittel Printmedien 

entscheidet. Somit sollten insbesondere Plakate als Printmedien bevorzugt werden, da sich damit die 

                                                      
13 IFES steht für Institut für empirische Sozialforschung 
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Möglichkeit bietet, diese in der Nähe aufzustellen, wo sich die Problematik konzentriert (siehe nächstes 

Kapitel). 

 

 

Abbildung 31: Die Darstellung zeigt, dass Fernseh-Werbung am meisten stört. Hingegen wird gedruckte Werbung als 
wenig störend empfunden 

 

Wo sollte eine Werbung veröffentlicht werden? 
Da das potentielle Werbemittel ein Plakat (oder aber auch ein anderes Printmedien) sein soll, stellt sich 

die Frage, nach dem sogenannten Werbegebiet. Das Werbegebiet klärt die Frage, wo man die Werbung 

aufstellen sollte. 

 

Das Werbegebiet, kann beispielsweise in regional, international, national oder lokal eingegrenzt werden. 

(Devcic, 2001) 

 

Es kann gesagt werden, dass die Werbung lokal, an den Problemherden veröffentlicht werden soll. In 

einem weiteren Schritt ist es möglich, die Werbung auf andere Gebiete auszuweiten. Die wichtigen Pro-

blemzonen, wo eine Werbung sinnvoll wäre, können durch die Abbildung 32 ersichtlich gemacht werden. 
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Abbildung 32 : Die Grafik zeigt wie gut (schnell) Grenzübergänge mit motorisierten Fahrzeugen erreicht werden 

Die Abbildung 32 zeigt eine Grafik aus der Studie Credit Suisse Economic Research. Sie zeigt, wie 

schnell man Grenzübergänge mit motorisierten Fahrzeugen erreicht und somit, wie gut man ins Ausland 

gelangt, um einzukaufen. Weiter ist ersichtlich, welche Detailhandler dadurch am ehesten betroffen sind, 

dass der Einkaufstourismus an diesen Grenzen sattfindet. (Research, 2014) 

Die Grafik zeigt somit, alle relevanten Cross-Border Einkaufsgrenzen. Deshalb gilt als Schlussfolgerung 

für das Werbegebiet, dass man Werbung lokal an diesen Zonen veröffentlichen muss, um die Problematik 

dort zu behandeln, wo sie entsteht. Das bedeutet, dass Plakate an diesen Grenzen veröffentlicht werden 

sollen, um so genau diese Menschen anzusprechen, welche auch das Problem verursachen. 

 

Werbeziel 
Das Werbeziel stellt im eigentlichen Sinn dar, was das Ziel der Werbekampagne sein soll. Das bedeutet, 

dass das Werbeziel definiert, was die Werbung bezwecken soll. 

 

Das Wirtschaftslexikon Gabler definiert Werbeziel wie folgt: 

 

Werbeziele sind zukünftig angestrebte Zustände innerhalb des Marketingbereichs, die durch Kommunika-

tionsmittel erreicht werden sollen. Die Werbeziele sind aus dem Zielsystem der Gesamtunternehmung 

(Unternehmungsziele) über die Marketingziele (Bereichsziele wie Absatzmengen- oder Marktanteilsma-

ximierung) abzuleiten.“ (Esch, wirschaftslexikon.gabler.de, 2015) 

 

Die Definition unterscheidet weiter, um was für eine Art von Werbeziel es sich handeln kann: 

 

„Kommunikative Werbeziele sind Verhaltensziele, die hinter den ökonomischen Werbezielen stehen bzw. 

diese bedingen und sich aufgrund ihrer besseren Zurechenbarkeit zur Kommunikation besser als Werbe-

ziele eignen. Sie können sich z.B. auf Markenkenntnis, Einstellung oder Kaufabsicht beziehen. Zur Opera-

tionalisierung der Werbeziele sind die Beeinflussungstechniken anzugeben, mit denen die Ziele erreicht 

werden sollen. Daraus resultieren für die Werbung drei Beeinflussungsziele:  

(1) Aktualität, die zur Bekanntmachung des Angebots dient,  
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(2) Vermittlung von Emotionen, die z.B. dazu verwendet werden können einem Angebot ein unverwech-

selbares Erlebnisprofil zuzuordnen und  

(3) Vermittlung von Informationen für z.B. bes. erklärungsbedürftige oder innovative Produkte. Diese 

Werbeziele können auch kombiniert zum Einsatz kommen.“ (Esch, wirschaftslexikon.gabler.de, 2015) 

 

Für das Ausgangsproblem der Arbeit, sind also kommunikative Werbeziele zu erarbeiten, welche sich aus 

einer Kombination von (1), (2) und (3) zusammensetzt: 

 

(1) Die Aktualität des Problems ist gegenwärtig durch den starken Franken stärker gegeben. 

(2) Es sollen Emotionen vermittelt werden, insbesondere soll hier der Umwelt- und Fairnessgedanken 

angesprochen werden und den Menschen aufzeigen, dass durch Cross-Border Käufe die Gleichbehand-

lung nicht durchgesetzt wird. Des Weiteren soll durch Hinweise auf die Umwelt das Ausgangsproblem 

erläutert werden (umweltverträgliche Entsorgung steht in Verbindung zur fehlenden vRG). 

(3) Es soll durch die Werbung aber auch klare Informationen weitergeben werden. Die Menschen müssen 

erfahren, um was es sich bei der Problematik handelt, sie müssen auf das Thema sensibilisiert werden. 

 

Werbezeitraum 
Der Werbezeitraum beschreibt, wie lange die Werbekampagne dauern soll, um die Werbekampagne als 

Erfolg zu werten. 

Für die Problematik der Arbeit, gibt es in diesem Sinn kein spezieller Werbezeitraum. Cross-Border Käu-

fe sind das ganze Jahr vorhanden. 

 

Es kann aber ein Faktor ausgemacht werden, welcher die Einkäufe massgeblich beeinflusst: 

 

- Der Euro-Franken Kurs 

 

Es hat sich in vergangener Zeit immer wieder gezeigt, dass bei einem starken Franken, mehr Menschen 

ins grenznahe Ausland gehen und so mehr Auslandeinkäufe stattfinden. Bereits 2011 hat die Konjunktur-

forschungsstelle BAK Basel Economics berechnet, dass der Schweizer Detailhandel durch den Ein-

kaufstourismus (wegen des starken Franken zu diesem Zeitraum) im Wachstum gebremst werden würde. 

Und auch bereits im Jahr 2015 kann wieder vermehrt in allen grossen Schweizer Tageszeitungen gelesen 

werden, dass der starke Franken die treibende Kraft ist, um die Cross-Border Käufe zu erhöhen. 

 

Abschliessend ist dies sicherlich eine Möglichkeit, dass man den Werbezeitraum so wählt, dass die Wer-

bungen (Plakate) veröffentlicht werden, sobald der Franken sehr stark ist. 

 

myClimate als Vorbild 
Das die Werbung, die fehlende vRG mit den Cross-Border Einkäufen verknüpft kann, braucht es ein Sy-

stem, wie Werbung und die fehlende vRG zusammenwirken können. Freiwillige Abgaben (Kompensati-

onsmassnahmen) in Form, wie sie von myClimate gemacht werden, wären eine Möglichkeit. 

 

Was ist myClimate? 
myClimate ist ein weltweit führender Anbieter von sogenannten freiwilligen Kompensationsmassnahmen. 

Kunden können somit durch das System von myClimate freiwillig eine Abgabe für CO2-Emissionen zah-

len, welche sie beispielsweise durch Ferien verursacht haben. (myClimate, 2015) 
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Wie erfolgt die Abgabe? 
Kunden haben die Möglichkeit, auf der Internetplattform myclimate.org auszuwählen, wodurch ihre 

Emissionen entstehen oder entstanden sind. Dies können beispielsweise Flugreisen oder Autofahrten sein. 

Der Kunde wählt somit im ersten Schritt wodurch seine Emissionen entstehen: 

 

Abbildung 33: Auswahlmaske von myClimate für den ersten Schritt 

Hat man sich für eine Option entschieden (beispielsweise „Flug“), kommt man zu einem weiteren Be-

reich, in welchem man angibt, von wo bis wo man geflogen ist oder noch fliegen möchte und ob es sich 

nur um einen einfach Flug oder auch um einen Rückflug handelt. Des Weiteren können Anzahl Reisende 

gewählt werden und die Boarding Class: 

 

 

Abbildung 34: Auswahlmaske für den zweiten Schritt im Bereich Flug 
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Im dritten Schritt erfolgt dann die Auswahl des Portfolios, auf Basis der Berechnung der Emissionen. 

Hier kann man sich entschieden, ob man die zu bezahlenden Beiträge für Entwicklungs- und Schwellen-

länder eingesetzt haben will oder einen Teil in der Schweiz eingesetzt haben möchte: 

 

 

Abbildung 35: Schritt 3, Übersicht der Emissionen und Portfolio Auswahl 

Im letzten Schritt wird dann die eigentliche Rechnung gestellt. Der Kunde gibt Angaben zu seiner Person 

an und wählt die Zahlungsoption aus. 

 

Somit stellt myClimate eine Lösung dar, welche sich ähnlich auch auf die vRG-Problematik anwenden 

liesse, in Verbindung mit einer Werbekampagne. Folgende Punkte müssten dafür berücksichtigt werden: 

 

- Es müsste eine Online-Plattform geschaffen werden 

- Die Plattform müsste eine einfach Auswahlmöglichkeiten bieten, welche Geräteart und Gewicht 

des Geräts beinhaltet. Zudem kann überlegt werden, ob man noch einen Punkt einfügen sollte, 

welcher aufzeigt, wo (Land, Detailhändler) man das Gerät gekauft hat. Dadurch würde man eine 

mögliche Statistik für eine Mengenfeststellung schaffen 

- Die Auswahlmöglichkeiten müssten dann, mit den Tarifkategorien der SENS verknüpfen werden. 

- Durch die Eingaben des Kunden mit der Verknüpfung der Tarifkategorie würde sich somit ein 

Betrag ergeben, welcher der Kunde zu bezahlen hat 

- Der Kunde sollte zwischen verschieden Bezahlungsmethoden wählen können 

 

 

Der schematische Ablauf könnte wie folgt aussehen: 
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Abbildung 36: Ablauf eine vRG Abgabe über eine Online Plattform 

Zusätzlich muss erwähnt werden, dass das System abgesichert werden muss, gegen eine Überzahlung. Es 

muss geklärt werden, ob es möglich ist, dass die zu bezahlende Abgabe nicht höher ist als der Preis, wel-

cher der Kunde für das Produkt bezahlt hat. Des Weiteren sollte die Abgabe nicht einen definierten Pro-

zentsatz des Kaufpreises überschreiten, dass der Kunde nicht abgeschreckt wird. Diese Möglichkeiten 

müssen in einem potentiellen System berücksichtigt werden. 

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Werbung nicht zu aggressiv dem Kunden gegenüber auftreten soll, 

da man sonst eventuell eine Gegenreaktion bewirkt, im Sinne von: „Jetzt gehe ich erst recht ins Ausland 
einkaufen!“ 

 

9.3.1. Zwischenfazit zur Lösung Werbekampagne 

Die Lösung ist insofern interessant, weil man direkt den Verursachenden (Konsumenten) auf die Thema-

tik sensibilisiert. Der Vorteil liegt darin, dass diese Lösung ebenfalls einfach auf verschiedene Gebühren-

systeme anzuwenden ist. Ein grosser Nachteil dieser Lösung ist die Frage nach dem Erfolg. Es müsste ein 

Pilotversuch gemacht werden, um festzustellen wie viele Konsumenten überhaupt dazu bereit sind, frei-

willig einen Betrag zu bezahlen. Der Pilotversuch sollte sich auf deutsche Grenzen konzentrieren, da dort 

die Problematik am höchsten ist (siehe Abbildung 10, Seite 20). 
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Die Vor- und die Nachteile dieses Lösungssystem sind tabellarisch in nachstehender Tabelle dargestellt: 

 

 Werbekampagne 

V
o

rt
e

il
e

 

• Onlineshops und Versandhandhandel werden teilweise berücksichtigt 

 

• Paketshops werden teilweise berücksichtig 

 
• Sensibilisierung der Konsumenten 

 

• Preisgrenze grundsätzlich egal 

 

•Für Swi o und andere Ge ührensyste e interessant 
 

• Know-How Austausch (z.B. myClimate) 

 

• Aufwand im Vergleich gering 

 
• Kann als „Sofort assnah e“ u gesetzt werden 

    

N
a

ch
te

il
e

 

• Pilotversuch nötig (Erfolgschance) 

 

• Kosten für Kampagne 

 

•“Trotzhaltung“ der Konsu enten ögli h 

 

 

 

 

9.4. Lösung Zahlungen BAFU 

Diese Lösung sieht vor, dass das BAFU für die Finanzausfälle, welche durch die fehlende vRG entstehen 

aufkommen würde. Dieser Lösung liegt zu Grunde, dass das BAFU in einer Anhörung zu VREG-

Revision eine Lösung für Private für nicht umsetzbar hält: 

 

„Eine entsprechende Regelung für Private, die ihre Geräte im Ausland kaufen, wird nicht getroffen. Sie 
wäre in der Praxis nicht umsetzbar.“ (BAFU, 2013) 

 

Somit wäre es eine Möglichkeit, dass das BAFU Ausgleichszahlungen vornimmt, um die Lücken im Fi-

nanzierungssystem zu schliessen. Dies bedeutet, dass der Steuerzahler für die fehlende vRG aufkommt 

und somit ein Umlagerungsverfahren der Bundesgelder stattfindet. 

Um die Zahlungen zu tätigen, sind die Mengen wichtig, welche die Problematik verursachen. Wie man 

diese Mengen feststellen könnte, wird im Kapitel 8.5.1 beschrieben. Durch die Feststellung der Mengen, 

kann man dann die Zahlungen des BAFU aufgrund der Tarifkategorien der SENS feststellen. 
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SENS BAFU

Elektroschrottanalyse Tarifkategorien SENS

Mengen feststellen

Berechnung der fehlenden vRG

Informationen an BAFU senden

Zahlung durch das BAFU

 

Abbildung 37: Ablauf der Zahlungen an die Stiftung SENS durch das BAFU (eigene Darstellung) 

 

Diese Gegebenheiten, führen bei dieser Lösung zu einem Eingriff in die VREG. In der Verordnung ist 

kein Artikel, welcher beschreibt, dass das BAFU Zahlungen tätigen muss, um die Problematik der fehlen-

den Gebühren zu kompensieren. Somit ist diese Lösung nicht gesetzeskonform und man müsste die 

VREG überarbeiten. 

Durch diesen Eingriff sind sehr viele Verhandlungen nötig, da man eine Revision der VREG prüfen müs-

ste. In dieser Revision müssten folgende Punkte beachtet werden: 

 

- Werden die Zahlungen auch für andere Gebührensysteme ausser der SENS übernommen? → 

Swico, INOBAT, SLRS 

- Ist die Anwendung nur im Bereich von Elektro- und Elektronikgeräten möglich oder wird es an-

dere Branchen aus anderen Bereichen geben, welche ebenfalls Zahlungen geltend machen? 

- Wer ist zuständig für die fehlende Quantifizierung der Mengen? Wird das BAFU eine neue Stelle 

für die Feststellung schaffen oder müssten die Stiftungen diese Aufgabe übernehmen? Dadurch 

stellt sich die Frage nach einer Kontrollaufsicht, welche die Mengen bestätigt. 

- Werden die Zahlungen,  aufgrund der Tarife der jeweiligen Stiftungen übernommen oder werden 

neue Werte eingeführt? 

 

9.4.1. Zwischenfazit der Lösung Zahlungen BAFU 

Die Lösung bietet den Vorteil, dass sie im Prinzip wenig komplex ist in der Anwendung. Hingegen ist die 

Umsetzung umso komplexer, da die Lösung nicht mit der VREG konform ist. Auch bei dieser Lösung ist 

die Mengenfeststellung ein zentrales Problem. 
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Die Vor- und die Nachteile dieses Lösungssystems sind tabellarisch in nachstehender Tabelle dargestellt: 

 

 Werbekampagne 

V
o

rt
e

il
e

 

• Onlineshops und Versandhandhandel werden berücksichtigt 

 
• Paketshops werden berücksichtig 

 

• In der Anwendung wenig komplex 

 

• Für Swico und andere Gebührensysteme interessant 

 

 

    

N
a

ch
te

il
e

 

• In der Umsetzung sehr komplex 

 

• Mengenfeststellung ist notwendig 

 

•Könnte eine Änderung der VREG bedeuten 

 
•Zeitlich intensive, politische Verhandlungen 

 

 

 

 

9.5. Lösung Grosshändler 

Eine Lösung mit den Grosshändlern liegen folgende Kenntnisse zu Grunde: 

 

- Der grösste Teil des Einkaufstourismus findet nahe der Schweizer Grenze statt (Abbildung 32, 

Seite 54) 

 

- Der Einkaufstourismus ist, von allen Nachbarsländern betrachtet, in Deutschland am grössten 

(Abbildung 10, Seite 20) 

 

- Grosshändler nahe der Grenze machen einen beachtlichen Teil der Umsätze durch den Ein-

kaufstourismus 

 

Ein weiterer Grund, dass man die Betrachtung Grosshändler diskutiert ist, dass das die Interviewpartner 

aus der Arbeit von Frau Steinemann viele Grosshändler auf folgende Frage nennen: 

 

- Welches sind ihrer Meinung nach die grössten Marktteilnehmer im Ausland (die an Privatperso-

nen in der Schweiz verkaufen) für vRG-pflichtige Produkte, die Sie verkaufen? Wie hoch schätzen 

Sie deren Marktanteile in der Schweiz in Stk / CHF / kg (wenn bekannt)? 

 

Auf die Frage genannten Marktteilnehmer (somit auch Grosshändler) sind nachfolgend aufgeführt: 
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Abbildung 38: Relevante Händler, welche einen grossen Teil des Umsatzes im Bezug auf den Einkaufstourismus ausma-
chen (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 
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Abbildung 39: Relevante Händler, welche einen grossen Teil des Umsatzes im Bezug auf den Einkaufstourismus ausma-
chen (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

Aus diesen Gegebenheiten lässt sich dann die Lösung mit den Grosshändlern ableiten. 

Wenn es möglich ist, die Grosshändler im grenznahen Ausland auf das Problem zu sensibilisieren, ergibt 

sich eine Lösung für das Problem. 

Die Lösung wird in erster Line durch Verhandeln erarbeitet. Man muss Kontakt zu den Grosshändlern 

aufnehmen und sie von dem Problem überzeugen. Für eine Diskussion mit den Grosshändlern ergeben 

sich folgende Schwierigkeiten: 

 

- Man deckt nicht alle Händler ab, da sonst der Aufwand zu hoch wird, dies wiederum könnte sich         

nachteilig auf Verhandlungen mit den Grosshändler auswirken 

- Es müssten viele relevante Grosshändler mitwirken, da sonst Nachteile für andere Teilnehmer 

ausgemacht werden können 

- Um Anreize zu schaffen, müsste man wohl mit Kick-Back Zahlungen rechnen, diese wurden aber 

von SENS als Ausschlusskriterium definiert 

 

Falls man eine Umsetzung in Betracht zieht, ergeben sich mit den Grosshändlern folgende Möglichkeiten: 
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- Die Grosshändler verrechnen den Preis beim Kauf auf ihre Geräte. Dies müsste je Kilogramm 

Brutto erfolgen. Zudem müsst eine Einbindung der Tarifkategorien der SENS erfolgen oder man 

nimmt neue Tarife auf. Diese Einbindung muss in ein bestehendes EDV System der jeweiligen 

Grosshändler erfolgen, da eine Tarifberechnung ohne EDV für einen Grosshändler zu zeitintensiv 

ist. 

- Die Händler machen die Kunden mittels Aufkleber, Infoschreiben, etc. darauf aufmerksam, dass 

die VRG nicht auf den Geräten vorhanden ist und bietet ihnen so die Möglichkeit, einer freiwilli-

gen Abgabe an. Die freiwillige Gebühr richtet sich dann an den SENS-Kategorien. Diese freiwil-

lige Abgabe kann in ähnlicher Form wie mit dem myClimate System erfolgen (siehe Kapitel 9.3). 

 

Die Lösung der Grosshändler eröffnet zudem die Möglichkeit einer Mengenfeststellung mittels MWST, 

ähnlich wie beim Zollsystem: 

 

Mengen Feststellung über 
MwST

Erhebnung über 
Grosshändler

Ausfuhrbescheinigung im 
ausländischen Geschäft

Wird die Ausfuhrbescheinigung im 
ausländischen Geschäft von Hand 
ausgefüllt, behält das Geschäft ein 

Diazotypie (Blaupause)

Grosshändler kennen somit 
Zahlen der Schweizerkäufe

Günstiges System

 

Abbildung 40: Mengen feststellen mittels Ausfuhrbescheinigung (eigene Darstellung) 
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Die Grafik 40 zeigt schematisch, wie man mittels einer Lösung mit den Grosshändlern auch die Mengen 

feststellen kann. Schweizer Kunden, die beim deutschen Grosshändler Produkte kaufen, können sich eine 

Ausfuhrbescheinigung ausstellen lassen, mit welcher sie die deutsche MWST zurückerstatten können. 

Ihnen wird somit ein Dokument ausgefüllt, welches teilweise mit einer Blaupause hinterlegt ist. Der Kun-

de erhält somit das Original, der Grosshändler behält eine Kopie. Somit sind Dokumente beim Gross-

händler vorhanden, welche belegen, was verkauft wird und zudem ist dadurch ersichtlich, dass die Geräte 

in die Schweiz gelangen. Die Ausfuhrbescheinigung bietet somit eine gute Möglichkeit, eine Mengensta-

tistik zu erfassen. Diese Möglichkeit stellt, im Vergleich zur ähnlichen Erhebung bei der Lösung Zoll, ein 

günstiges System dar, da falls der Kunde eine Bescheinigung verlangt, diese mittels Kopie automatisch 

beim Grosshändler ist. Werden die Kopien oder die daraus resultierenden Statistiken dann den Stiftungen 

(in der Schweiz) mitgeteilt, haben die Stiftung kaum einen Mehraufwand.  Es ist dabei wichtig festzuhal-

ten, dass der Ausfuhrschein freiwillig ist und die Kunden für kleine Beträge generell keinen Ausfuhr-

schein verlangen. Deshalb müsste eine allfällige Statistik mit Vorsicht genossen werden. 

 

 

Ausfuhrbescheinigung 
Die Ausfuhrbescheinigung lässt grundsätzlich folgende Angaben zu: (Finanzen, 2015) 

 

- Angaben zum Unternehmer 

- Warenbezeichnung, Menge und Preis 

- Datum und Unterschriften 

- Bestätigung der Grenzkontrolle 

 

Durch eine Ausfuhrbescheinigung, werden wichtige Angaben zum Produkt gemacht. Deshalb ist die Be-

scheinigung ein interessantes Dokument im Bezug auf die Mengenfeststellung. Durch ein Ausfüllen die-

ses Dokument, wird oft, wie bereits erwähnt, auch eine Kopie bei den Detailhändlern behalten und das 

Original dem Kunden abgegeben. Somit hat der Detailhändler Angaben zu den Produkten, welche 

Schweizer kaufen und so in die Schweiz importieren. Diese Tatsache generiert wiederum eine für die 

Schweizer Stiftungen günstige Möglichkeit für die Quantifizierung der Mengen, wenn die Detailhändler 

bereit sind diese Daten auszuhändigen. 

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass man bedenkt, dass der Kunde diese Bescheinigung freiwillig 

verlangen kann und dies somit nicht bei jedem Warenwert als lohnenswert bezeichnet werden kann. Dar-

um sind bei dieser Form der Feststellung nie alle Produkte ersichtlich. Des Weiteren ist festzuhalten, dass 

nicht immer eine Kopie bei Händler anfällt. Hingen sind Käufe, welche sich Schweizer Konsumenten 

vom Grosshändler in die Schweiz liefern lassen (grosse Geräte), erst recht im System des Grosshändler 

vermerkt, weil beim Grosshändler Angaben zu finden sein müssen, was geliefert wird und wohin (also in 

die Schweiz). Deshalb ist die Methode der Mengenfeststellung über den Grosshändler eine Möglichkeit, 

die man in Betracht ziehen kann. 

 

Der Ablauf wie der Kunde eine Bescheinigung erhält und wie er die MWST zurückfordert ist nachste-

hend schematisch dargestellt: 
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Der Konsument prüft, welchen 
Mindesteinkaufsbetrag man im 

betreffenden Land erreichen muss, um die 
ausländische Mehrwertsteuer 

zurückzufordern

Der Konsument prüft, ob das Geschäft 
überhaupt ein steuerfreies Einkaufen 

ermöglicht. (Global Blue Logo)

Entscheidet sich der Konsument für den 
Kauf, kann man sich an der Kasse eine 

Ausfuhrbescheinigung (blau oder weisses 
Tax-Free-Formular) ausstellen lassen

Die Bescheinigung muss dann am Zoll des 
Ausreiselandes abgestempelt werden. Ist 
das Zollamt nicht besetzt, kann man sich 
nach der Einreise bei Global Blue Schweiz 

informieren

Nach dem ausländischen Zoll muss man ab 
einem Warenwert von 300 Franken am 

Schweizerischen Zoll die Mehrwertsteuer 
zahlen

Mit dem Dokument des Ausländischen Zolls, 
kann man die Mehrwertsteuer 

zurückfordern

 

Abbildung 41: Ablauf für eine MWST-Rückerstattung (eigene Darstellung) 

9.5.1. Zwischenfazit der Lösung Grosshändler 

Diese Lösung ist insofern interessant, weil sie einen Grossteil der Händler abdeckt, von welchen die Pro-

blematik ausgeht. Des Weiteren bietet sich eine gute Möglichkeit, um eine Quantifizierung der Mengen 

zu ermöglichen. Die Nachteile sind vor allem darin anzusehen, dass viele Händler mitmachen müssen, 

dass heisst es braucht sehr viele Verhandlungen und eventuelle Anreize in Form von Kick-Back Zahlun-

gen. 
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Die Vor- und die Nachteile dieses Lösungssystem wird in tabellarisch in nachstehender Tabelle darge-

stellt: 

 

 Grosshändler 

V
o

rt
e

il
e

 

• Grossteil der Händler abgedeckt 

 

• Für Mengenfeststellung interessant 

 
• Sensibilisierung der Konsumenten 

 

• Aufwand kann gering ausfallen (abhängig davon, wer die Mengenfeststellung tätigen 

muss) 

    

N
a

ch
te

il
e

 

• Onlineshops und Versandhandel werden nur gering berücksichtigt 

 

• Paketshops werden nicht berücksichtigt 

 

• Für Swico und andere Gebührensysteme nur teilweise interessant 

 

•Aufwand & Kosten Verhandlungen  

 

•Anreize für Grosshändler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bachelor Thesis – EUT-2008 

  

AbschlussBericht_Thesis_EUT-2008.docx  Seite 68 von 100 

10. Entscheid - Kriterien  

Im folgenden Kapitel werden die Kriterien definiert, welche für eine mögliche Lösung von Bedeutung 

sind. Es wird zuerst gezeigt, wie die Kriterien ermittelt wurden. 

 

Die Kriterien wurden mit Rücksprachen unter den Projektbeteiligten erarbeitet. 

10.1. Kriterien-Findung 

Die Grundlage für die Ernennung von wichtigen Kriterien und somit für das Erstellen eines Kriterienkata-

logs, stellt die Arbeit von Frau Steinemann dar. Durch die Interviews, welche Frau Steinemann getätigt 

hat, kann man eine Analyse über die Kriterien anstellen. Die Fragen und Antworten dieser Interviews 

dienen somit als Grundlage für die Bestimmung von Kriterien. 

 

Schlüsselfragen aus den Interviews, sind ins besonders die Fragen 9, 10 und 16.  Die Fragen sind wie 

folgt von Frau Steinemann verfasst worden: (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

- Frage 9: Wie würden Sie das in Frage 6 + 7 beschriebene Problem lösen? 

- Frage 10: Wo wären die Vor- und Nachteile bei dem in Frage 7 beschriebenen Lösungsansatz? 

- Frage 16: Was möchten Sie sonst noch zum Thema Auslandeinkäufe und vRG sagen? 

 

Die in der Frage 9 und 10 erwähnten Fragen 6 und 7, sind folgend definiert und sind für das weitere Ver-

ständnis von Bedeutung: (Steinemann, Einkaufstourismus und Online-Handel, 2014) 

 

- Frage 6: Wie stehen Sie zu folgender Aussage? „Die fehlende vRG bei Auslandeinkäufen führt zu 
Wettbewerbsverzerrungen.“ 

- Frage 7: Wie stehen Sie zu folgender Aussage? „Die fehlende vRG bei Auslandeinkäufen führt 
dazu, dass die vRG auf in der Schweiz gekauften Geräten die Entsorgung von im Ausland gekauf-

ten Geräten quersubventioniert.“ 

 

Durch die Beantwortung dieser aufgeführten Fragen, können Kriterien abgleitet werden, weil die Inter-

viewpartner Vor- und Nachteile ansprechen und so die Bedürfnisse der Interessensgruppen (Inter-

viewpartner) aufzeigen. Somit wurde jedes Interview systematisch auf die Beantwortung dieser Fragen 

untersucht.  

Die Untersuchung zeigt auf, dass sich immer wieder Bedürfnisse der Interviewpartner wiederholen. Es 

können aber Erwähnungen ausgemacht werden, welche häufiger genannt werden und dadurch als wichti-

ger zu werten sind als andere.  

Zusätzlich sind weitere Kriterien im Projektteam zusammen erarbeitet worden oder durch die Auftragge-

berschaft festgelegt worden. 

 

In nachstehendender Tabelle sind die Kriterien, sowie die Häufigkeiten, wie sie in den Interviews genannt 

wurden aufgelistet. Kriterien, bei welchen keine Häufigkeit aufgeführt ist, sind entweder durch die Auf-

traggeberschaft oder gemeinsam durch das Projektteam definiert worden. 
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Kriterien Häufigkeiten 
Energieeffizienz/Schweizer Gesetz 5 
Alle Konsumenten Kauf-Arten 3 
Gleichbehandlung 12 
Kontrollaufwand / Aufwand Anwendung 14 
Trittbrettfahrer 3 
Lösungsfindung Ist Ziel der Arbeit 
Gerecht für Marktteilnehmer 6 
Handelsbarriere 2 
vRG-Erhöhung Durch Projektteam definiert 
Kick-Back Zahlungen Von SENS definiert 
Kosten / Nutzen Verhältnis 8 
Fehlende Kooperation Durch Projektteam definiert 
Länder-Einschluss Durch Projektteam definiert 
Komplexität 4 
Kompatibilität Klein- und Grossgeräte Durch Projektteam definiert 
Kompatibilität System 1 
Inland Lösung Durch Projektteam definiert 
 
Tabelle 1: Kriterien, welche durch eine Analyse der Interviews definiert werden können (eigene Darstellung) 

 

Es zeigt sich, dass einige Kriterien sehr häufig genannt werden. Es sind dies zum einen Gleichbehandlung 

und zum andern Kontrollaufwand/ Aufwand Anwendung. Ebenfalls häufig werden die Punkte Kosten / 

Nutzen Verhältnis und Gerecht für Marktteilnehmer erwähnt. Weniger häufig genannte Kriterien sind 

Energieeffizienz/Schweizer Gesetz, Alle Konsumenten Kaufarten, Komplexität, Handelsbarriere und 

Kompatibilität System. 

In einem weiteren Vorgehen, können die Kriterien aufgeteilt werden und Fragen dazu formuliert werden. 

Die Fragen resultieren ebenfalls aus den Erwähnungen der Interviewpartner. Diese Erwähnungen sind zu 

Fragen formuliert worden, um das Verständnis für die Kriterien zu erhöhen. Die Fragen dienen somit 

gleichzeigt als Erklärungen der einzelnen Kriterien. Die Zahlen, welche in den Klammern hinter den Fra-

gen stehen, zeigen wiederum die Häufigkeiten, wie oft diese Interessen genannt wurden. Zusätzlich sind 

die verschiedenen Kriterien aus der ersten Phase zusammengefasst worden. Die Zusammenfassung ba-

siert auf der Tatsache, dass bei den genannten Kriterien in der Tabelle 1, teilweise Ähnlichkeiten auftau-

chen. Abschliessend ist bei jedem Kriterium vermerkt, welche Wichtigkeit es hat, basierend auf der An-

zahl der Nennungen.  

 

Somit ergibt sich folgende Darstellung der Kriterien: 

 

 Gleichbehandlung:  

- Wird die potentielle Lösung dem Trittbrettfahrer-Problem gerecht? D.h. werden beispielswei-

se auch Werbeartikelhändler gezwungen Gebühren zu entrichten. (3) 

- Werden Konsumenten im Inland und im Ausland gleichbehandelt? (12) 

- Werden die Markteilnehmer durch die Lösung gleichbehandelt oder entstehen beispielsweise 

Handelsbarrieren für Teilnehmer der Handelskette? (6 und 2) 

 

Aus den Interviews von Frau Steinemann ergibt sich folgende Wichtigkeit für das Kriterium Gleichbe-

handlung: 23 
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 Kompatibilität: 

- Werden mit der Lösung Klein- und Grossgeräte berücksichtigt? 

- Ist die potentielle Lösung anwendbar auf andere Gebühren-Systeme, wie Swico, SENS, IN-

OBAT, etc.? (1) 

- Ist die potentielle Lösung mit verschiedenen Ländern der EU vertretbar, d.h. ist die Lösung 

generell anwendbar. 

- Ist die potentielle Lösung anwendbar auf Online- und Versandhandel, sowie auf Cross-Border 

Einkäufe? (3) 

 

Aus den Interviews von Frau Steinemann ergibt sich folgende Wichtigkeit für das Kriterium Kompatibili-

tät: 4 

 

 Aufwand (Komplexität): 

- Ist der Aufwand der Lösung in der Anwendung vertretbar? (Personal- und Kontrollaufwand, 

Bürokratie) (14) 

- Ist die Lösung, vom Komplexitätsgrad her vertretbar? (4) 

 

Aus den Interviews von Frau Steinemann ergibt sich folgende Wichtigkeit für Kriterium Komplexität: 18 

 

 Kosten:  

- Muss zwecks der Lösung aus Ihrer Sicht die vRG erhöht werden? 

- Sind Kosten für  die Lösung vertretbar? 

- Überwiegt der Nutzen den möglichen Kosten für eine Lösung? (8) 

 

Aus den Interviews von Frau Steinemann ergibt sich folgende Wichtigkeit für Kriterium Kosten: 8 

 

 Kick-Back-Zahlungen: 

- Beinhaltet die Lösung Kick-Back Zahlungen? 

 

Wurde von der Stiftung SENS als Ausschluss-Kriterium definiert. 

 

 Fehlende Kooperation: 

- Sind alle Beteiligten der Lösung gegenwärtig bereit, sich mit dem nötigen Aufwand an einer 

Lösung zu beteiligen? 

 

 Erweiterter Fokus:  

- Wird das Schweizer Energiegesetz durchgesetzt? 

 
All diese Kriterien der zweiten Analyse, wurden dann durch eine Diskussion im Projektteam noch genau 

formuliert, nochmals zusammengefasst und erweitert. Durch diese Diskussion mit der Auftraggeberschaft 

ist dann die finale Version der Kriterien entstanden, welche als Ergebnis in Abbildung 42 dargestellt ist. 

Die Grafik zeigt einen Ausschnitt aus dem eigentlichen Kriterienkatalog, welcher dann im Kapitel 11 

genauer betrachtet wird. In der ersten Spalte der Grafik sind die eigentlichen Kriterien ersichtlich. Die 

Kriterien wurden in Anwendung und Umsetzung, sowie Kosten unterteilt. In der zweiten Spalte werden 

die Kriterien genau definiert, indem Fragen zu den Kriterien formuliert sind. Diese Fragen sind wiederum 

in Händler, Produkte, Konsumenten, Handelskanäle, Gesetze, System (national) und System (internatio-

nal) unterteilt. Es wichtig zu erwähnen, dass dies die Kriterien sind, welche dann für die eigentliche Be-
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wertung der jeweiligen Lösung massgeblich sind, die zuvor genannten sind als Basis zu betrachten, auf 

welcher diese Kriterien festgelegt wurden.  

Weiter Definitionen und eine detaillierte Beschreibung zu den Kriterien im Bezug auf den Kriterienkata-

log sind dann im nächsten Kapitel ersichtlich. 

 

 

Abbildung 42: Ausschnitt aus dem Kriterienkatalog, welcher die finalen Kriterien und die Definitionen zeigt (eigene 
Darstellung) 
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Abbildung 43: Ausschnitt aus dem Kriterienkatalog, welcher die finalen Kriterien und die Definitionen zeigt (eigene 
Darstellung) 

 

10.2. Zwischenfazit 

Durch die Analyse und die Erarbeitung der Kriterien, konnten insgesamt sechs Hauptkriterien gefunden 

werden, welche für eine Lösung zwingend in Betracht gezogen werden müssen. Diese Anzahl ist für eine 

Bewertung durch externe Personen sehr gut, weil man nicht zu viele Kriterien haben sollte, da sich sonst 

auch mehr Unsicherheiten bei den Bewertungen ergeben können.  

Durch die die definierten Kriterien können Aussagen über mögliche Ein- und Ausschlusskriterien ge-

macht werden: 

 

- Kick-Back Zahlungen sind als Ausschlusskriterien zu betrachten, da diese von der Auftrag-

geberschaft so definiert wurden 

- Kooperationsgrad kann als Ausschlusskriterium gewertet werden, wenn die Kooperation fehlt 

- Gleichbehandlung ist den Interessengruppen sehr wichtig, deshalb ist dieses Kriterium ein 

Einschlusskriterium 

- Inland Lösung kann als neutrales Kriterium definiert werden, es stellt weder ein Ausschluss, 

noch einen Einschluss dar 
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- Sind die Kosten im Verhältnis zum Nutzen zu hoch, ergibt sich ebenfalls ein Ausschlusskrite-

rium 

 

Weitere Aussagen, ob ein Kriterium als Ausschluss oder als Einschluss für eine Lösung in Betracht gezo-

gen werden kann, ist mittels der Bewertung im Kapitel 11 zu beantworten. 
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11. Validierung - Kriterienkatalog 

Im folgenden Kapitel werden die beschrieben Lösungen und die definierten Kriterien zusammengeführt. 

Dieses Zusammenführen ermöglicht es, einen Katalog zu generieren, welcher eine Bewertung von Lö-

sungen zulässt. Der Kriterienkatalog ist mit MS Excel erstellt worden. 

 

11.1. Erstellung des Katalogs 

Um den eigentlichen Katalog zu erstellen, sind die Kriterien aus dem Kapitel 10 massgebend. Ausgehend 

von diesen beschriebenen Kriterien, wurden die Kriterien mit Fragen hinterlegt (Spalte Kriterien Definiti-

on), um das Verständnis über die Kriterien sicherzustellen. Sind einige Fragen komplex oder zu wenig 

detailreich aufgeführt, wurden die Excel-Zellen mit Informationen hinterlegt, sodass man die Möglichkeit 

hat, wenn man mit dem Cursor über die Zelle fährt, dass man genauere Informationen zu den Fragen er-

hält (siehe Abbildung 44). 

  

 

 

Abbildung 44: Die rote Markierung zeigt einen Info-Text, welcher erscheint, sobald der Cursor über die Zelle fährt (eige-
ne Darstellung) 

 

Die Kriterien wurden in zwei Bereiche unterteilt, diese Bereiche sind: 

 

- Anwendung und Umsetzung 

- Kosten 
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Eine weitere Unterteilung erfolgt bei der Spalte Kriterien Definition, hier sind folgende Unterscheidungen 

gemacht worden: 

 

- Händler (Anbieter): 
Diese Kategorie ermöglicht eine Bewertung für die Händler. 

- Produkte (Angebote): 
Diese Kategorie ermöglicht eine Bewertung der Produkte. 

- Handelskanäle: 
Diese Kategorie ermöglicht eine Bewertung der Kanäle, wie die Produkte im Markt vertrieben 

werden (Onlinehandel, Versandhandel oder Einkäufe). 

- Konsumenten: 

Die Kategorie ermöglicht eine Bewertung der Konsumenten. 

- Gesetze 
Diese Kategorie ermöglicht eine Bewertung der Gesetzesebene. Sie bezieht sich auf die VREG. 

- Systeme (National) 
Diese Kategorie ermöglicht eine Bewertung der nationalen Systeme. Sie bezieht sich auf andere 

Gebührensystem (Swico, SLRS, INOBAT) 

- Systeme (International): 
Diese Kategorie ermöglicht eine Bewertung der internationalen Systeme. Es wird bewertet, ob 

die Lösung mit anderen Ländern kompatibel ist. 

 

In einer weiteren Spalte sind möglichen Bewertungen beschrieben worden. So sind bei jedem Kriterium 

mögliche Bewertungen von 0 bis 4 möglich. Zudem sind die Werte mit einem Text versehen (Spalte 

Mögliche Bewertungen), dass es bei den Bewertungen zu keinen Unklarheiten kommen kann. Die Werte 

beziehen sich immer im Verhältnis zu jetzigen Lösung, wobei der Wert 2 immer als neutral zur gegen-

wärtigen Lösung angesehen werden kann (also die potentielle Lösung ändert im Vergleich nichts). 

Die Kriterien und die dazugehörigen Definitionen, sowie die möglichen Bewertungen sind dann in einem 

weiteren Schritt mit den jeweiligen Lösungen, welche im Kapitel 9 beschrieben wurden, verknüpft wor-

den. Durch diese Verknüpfung kann man dann eine eigentliche Bewertung vornehmen. Auf der Abbil-

dung 45 ist aus platzgründen nur ein Teil des Katalogs ersichtlich, die Darstellung gilt aber für alle Krite-

rien und für alle Lösungen und zeigt den eigentlichen Kriterienkatalog. 

 

Der gesamte Katalog ist auf der Projekt DVD abgelegt. 
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Abbildung 45: Ausschnitt aus dem Kriterienkatalog. In der Spalte Kriterien-Bewertung gilt es dann die Werte einzutragen (eigene Darstellung) 
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11.2. Bewertung des Katalogs 

Für die eigentliche Bewertung des Katalogs sind zwei Phasen gemacht worden, welche durch externe 

Personen bewertet wurden. 

 

Phase 1 
In einer ersten Phase sind die Lösungen durch Fachpersonen der SENS und der FEA bewertet worden. 

Diese Personen sind teilweise auch schon im Projektteam und haben deshalb das Wissen über die einzel-

nen Lösungen. Insgesamt sind fünf Bewertungen in der Phase eins erfolgt. Aufgrund des Fachwissen und 

Erfahrungen der Personen aus der 1. Phase können so bereits sehr aussagekräftige Resultate gewonnen 

werden (siehe Kapitel 11.3). Jede Person, welche in der primären Phase eine Bewertung vornahm, bekam 

den Katalog als Excel-Datei zugestellt. In der Datei sind Erklärungen zu dem Vorgehen der Bewertung 

beschrieben. Zusätzlich sind in der Datei ebenfalls Kurzbeschriebe beigefügt, welche jede Lösung kurz 

und neutral beschreibt. Das neutrale Beschreiben der Lösungen ist wichtig, dass die Personen, welche 

bewerten, nicht beeinflusst werden. Als Beispiel für diese Beschriebe, ist in der folgenden Abbildung der 

Kurzbeschrieb der Lösung Zoll ersichtlich. 

 

 

Abbildung 46: Kurzbeschrieb der Lösung Zoll, welche in jedem Katalog beigefügt ist (eigene Darstellung) 

Durch Eingabe der Werte (0 bis 4), durch die Personen der ersten Phase, werden dann als erste Resultate 

Netzdiagramm14 (Spinnennetzdiagramm) generiert, welche eine sehr effiziente Möglichkeit darstellen, die 

verschieden Resultate vergleichbar zu machen. Zusätzlich sind die jeweiligen Eingaben der Werte mit 

Farbskalen hiterlegt worden, um zu zeigen, wie gut der einzelne Wert im Verhältnis zu den anderen Wer-

ten ist. Die einzelnen Bewertungen aus der Phase eins, sind abschliessend, nach dem Bewertungsvorgang, 

miteinander verrechnet worden, indem die Durchschnittswerte der einzelnen Bewertungen berechnet 

wurden. Die Grafiken sind somit mit den Durchschnittswerten der einzelnen Befragten erstellt worden. 

 Die Abbildung 47 zeigt mit Beispielswerten, wie die Bewertung aussehen könnte. Unterkategorien in der 

Spalte Kriterien Definition sind mit der Spalte Kriterien verrechnet worden, dass abschliessend in den 

Netzgrafiken nur noch die Kriterien zu finden sind, welche in der Spalte Kriterien für die Lösung ersicht-

lich sind. 

Die einzelnen Spinnennetzdiagramme zu jedem Lösungssystem folgen dann im Kapitel 11.3. 

                                                      
14 Diese Art der Diagramme ermöglicht die Darstellung von mehreren Werten in gleichwertigen Kategorien 
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Abbildung 47: Die Abbildung zeigt die Eingabe von Werten und die Farbskala (eigene Darstellung) 
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Phase 2 
In einer 2. Phase sind dann die Interessengruppen und ihre Vertreter der verschiedenen Branchen einbe-

zogen worden, mit welchen Frau Steinemann bereits teilweise die Interviews geführt hat. Dieser Einbezug 

in der 2. Phase ist sehr wichtig, da die Lösungen und die Interessen eng miteinander verknüpft sind. Die 

Bewertung der 2. Phase, durch eben die Interessengruppen, wird auf Basis der 1. Phase getätigt. Die Gra-

fiken, welche durch die Phase eins generiert wurden, sind dann für die 2. Befragten zentral. Aufgrund der 

Grafiken können in der Phase zwei die Lösungen mit ihren Stärken und Schwächen verglichen werden. 

Wie diese Stärken und Schwächen betrachtet werden, hängt stark von Interessen ab, deshalb ist es wich-

tig, dass die Interessengruppen eine abschliessende Bewertung vornehmen. Zusätzlich ist es auch in der 

Phase zwei wichtig, dass die Bewertung nicht zu unübersichtlich und zu komplex wird, für die Personen 

welche das Ausfüllen vornehmen. Aus diesem Grund sind die Netzdiagramm sehr gut geeignet. Als Er-

läuterung zu den Netzdiagrammen, wurde ein Beschrieb der Kriterien eingefügt, ein Fazit zu den Spinn-

netzdiagrammen hinzugefügt und ebenfalls die Kurzbeschriebe der ersten Phase in das Dokument der 

zweiten Phase beigelegt. 

Die eigentliche Bewertung in der sekundären Phase fand dann mittels Rangfolgen-System statt. Das be-

deutet, dass die Personen ausgehend von den Netzdiagrammen (welche durch die Phase 1 generiert wur-

de) Rangfolgen zu den einzelnen Lösungen verteilen. Es ist möglich, Ränge von eins bis fünf zu vergeben 

(weil es fünf Lösungen). Diese Art der Bewertung ist gewählt worden, um es den 2. Befragten möglichst 

einfach zu machen, ihre Interessen / Einschätzungen zu nennen. 

 

Die Abbildung 48 zeigt anhand des Beispiels Zoll, wie der Bewertungsbogen für die Phase 2 aussieht. 

Das Spinnennetzdiagramm zeigt bereits das Resultat der ersten Phase (Durchschnittswerte der einzelnen 

Bewertungen) der Lösung Zoll. Ebenfalls ist auf der Abbildung das kurze Fazit zu dem Netzdiagramm 

ersichtlich, welches den Personen der Phase 2 als Unterstützung dient, eine Bewertung vorzunehmen. Die 

Kriterien Definitionen finden sich rechts, neben dem Netzdiagramm. In die Zelle Rangfolge mit dem „X“, 

tragen die Personen der zweiten Phase dann ihren gewählten Rang der Lösung, im Verhältnis zu den an-

deren Lösungen ein. Somit zeigt diese Abbildung nur die Lösung Zoll für die Phase zwei, es gibt aber zu 

den anderen Lösungen identische Darstellungen für die Bewertungen. 

 

Die restlichen Spinnennetzdiagramme sind auf der Projekt DVD abgespeichert. 
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Abbildung 48: Bewertungsbogen für die zweite Phase am Beispiel der Lösung Zoll (eigene Darstellung) 
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11.3. Resultate der Phase 1 

In diesem Abschnitt werden die Resultate, welche durch die Bewertung der Phase eins erzielt wurden 

diskutiert. 

Es wird zu jedem Lösungssystem das dazugehörige Spinnennetzdiagramm dargestellt. Anschliessend 

wird das Resultat der Diagramme erläutert. Des Weiteren folgt dann ein Abschnitt, welcher auf das The-

ma Kotext-Szenario und Lösungshierarchie eingeht. Dieser Abschnitt zeigt zu jeder Lösung immer ein 

massgebliches Szenario (Umweltveränderung auf die Umwelt der Lösungen), welches auf das Lösungs-

system einwirken könnte und so in der Bewertung der Lösung zu berücksichtigen ist. 

 

Lösungssystem Zoll 
Die Lösung Zoll erzielte, durch die Bewertung der Fachpersonen, folgendes Resultat: 

 

 

Das Resultat zeigt, dass die Lösung als eigenständige Inland Lösung zu betrachten ist, dies resultiert dar-

aus, dass die Produkte beim Zoll (Inland) versteuert werden. Die Stärken dieser Lösung sind eindeutig 

erkenntlich bei den Kriterien Gleichbehandlung und Kosten zu Nutzen Verhältnis. Als Interpretation, 

weshalb die Lösung bei der Gleichbehandlung nicht die volle Bewertung erzielt, kann die Preisgrenze von 

300 CHF angesehen werden. Durch die Grenze werden nicht alle Produkte gleichbehandelt. 

Der Bereich Kompatibilität wird eher im Mittelfeld angesetzt. Dies resultiert wohl draus, dass auch hier 

andere Gebührensysteme, welche durchschnittlich Geräte mit kleinen Kaufpreisen in ihrem System be-

handeln. Der Kooperationsgrad ist ebenfalls neutral zu werten. Zudem dürften bei dieser Lösung eher 

keine Kick-Back Zahlungen anfallen. 
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Kontext-Szenarien & Lösungshierarchie Zoll 
Eine wichtige Umweltveränderung bezogen auf das System Zoll, hat bereits Frau Steinemann erwähnt – 

die fehlende Kooperation. Der Zoll möchte, laut eigener Aussage, keine weiteren nicht-hoheitlichen Auf-

gaben übernehmen. Dies ist der Stand seit der Thesis von Frau Steinemann. Neue Verhandlungen sind 

deshalb eine zwingende Voraussetzung, um die Lösung weiterhin in Betracht zu ziehen. 

Ist der Zoll auch künftig nicht bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, muss die die Lösung ausgeschlossen 

werden, da die fehlende Kooperation so zu einem Ausschlusskriterium wird. Bezogen auf die Rangfolge 

der Lösung müsste, sofern dieses Szenario (fehlende Kooperation) eintritt, selbstverständlich ebenfalls 

negativ bewertet (gar ausgeschlossen) werden. 

 

 

Lösungssystem Stiftung ear 
Die Lösung Stiftung ear erzielte, durch die Bewertung der Fachpersonen, folgendes Resultat: 

 

 

 
 

Das Ergebnis der Bewertung zeigt als auffallendsten Punkt das Kriterium Inland Lösung. Es ist keine 

Eindeutigkeit ersichtlich, ob die Lösung als Inland oder als Ausland Lösung betrachtet werden kann. Dies 

liegt unter anderem daran, dass die Lösung mit der ausländischen Stiftung die Möglichkeit offen lässt, ob 

die Schweiz die Daten zu der Mengen Quantifizierung erheben muss oder ob diese Aufgabe von der Stif-

tung ear getätigt wird. Bei dieser Lösung werden eher keine Kick-Back Zahlungen erwartet. Sehr gut 

schneidet die Lösung beim Kriterium Gleichbehandlung ab. Dies beruht drauf, dass die Stiftung ear  ähn-

lich Gerätekategorien aufweist wie die Schweizer Stiftungen, deshalb werden Klein-, sowie Grossgeräte 

von diesem Lösungssystem erfasst. Eher positiv werden die beiden Kriterien Kooperationsgrad und Ko-

sten zu Nutzen Verhältnis bewertet. Die Kompatibilität schneidet hingegen eher negativ ab. Dies dürfte 

daran liegen, dass sich das beschriebene Lösungssystem auf Deutschland bezieht und jedes EU-Land 

wiederum, die WEEE-Richtlinie anders in ihr Gesetz umgesetzt hat. 
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Kontext-Szenarien & Lösungshierarchie Stiftung ear 
Eine wichtige Veränderung bezogen auf dieses Lösungssystem ist Frage nach der Mengenfeststellung. 

Muss die Schweiz sich um die fehlende Quantifizierung kümmern, ist die Lösung als teurer und aufwen-

diger zu werten und die Rangfolge gilt es dann als schlechter zu bewerten. 

Ist hingegen die Stiftung ear bereit, die Daten zu erheben, ist dies als günstige Möglichkeit zu werten und 

die Lösung ist bezogen auf die Rangfolge als stärker zu bewerten. 

 

 

Lösungssystem Stiftung Werbekampagne 
Die Lösung Werbekampagne erzielte, durch die Bewertung der Fachpersonen, folgendes Resultat: 

 
 

 
 

In der Grafik ist ersichtlich, dass es sich um eine reine Inland Lösung handelt. Die Lösung wurde vor 

allem in den Kriterien Kompatibilität und Kooperationsgrad, sowie Kosten zu Nutzen Verhältnis sehr gut 

bewertet. Der Kooperationsgrad ist dadurch sehr gut, da bei einer Werbekampagne die Hauptaufgabe bei 

der Stiftung SENS liegt und diese will die Problematik angehen. Die Kompatibilität fällt darum sehr gut 

aus, weil durch die Sensibilisierung das Problem bei allen Geräten und Produkten aufgezeigt wird, unab-

hängig von Klein- oder Grossgeräten. Bei dieser Lösung werden eher keine Kick-Back Zahlungen in Be-

tracht gezogen. Die Gleichbehandlung ist auch eher positiv bewertet, dies basiert aufgrund dessen, dass 

die Werbung auch für andere Gebührensysteme interessant ist. 

 

 

Kontext-Szenarien & Lösungshierarchie Werbekampagne 
Das Kontext Szenario ist vor allem durch einen ersten Pilotversuch wichtig. Die Lösung müsste auf die 

Erfolgschancen hin bewertet werden. Es muss festgestellt werden, wie viele Konsumenten überhaupt 

bereit sind, freiwillig eine Abgabe zu entrichten. Kann festgestellt werden, dass viele Konsumenten auf 

diese Art der Lösung ansprechen, ist Lösung in der Rangfolge als positiver zu bewerten als wenn der 

Pilotversuch negativ bewertet wird. 
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Lösungssystem Stiftung Zahlungen BAFU 
Die Lösung Zahlungen BAFU erzielte, durch die Bewertung, der Fachpersonen folgendes Resultat: 

 

 
 

 

Die Lösung wird als reine Inland Lösung bewertet, welche sehr gut in den Bereichen Kompatibilität und 

Kooperationsgrad abschneidet. Die gute Bewertung bei der Kompatibilität resultiert draus, dass das Sy-

stem ebenfalls auf andere Gebührensysteme übertragbar wäre. Der Kooperationsgrad ist positiv bewertet, 

obwohl das BAFU keinen Handlungsbedarf sieht (siehe Kapitel 9.4).  Es wird erwartet, dass eher keine 

Kick-Back Zahlungen nötig sind. Das Kosten zu Nutzen Verhältnis ist ebenfalls positiv bewertet, was 

darauf beruhen dürfte, dass die Anwendung als wenig komplex betrachtet wird. Auch die Gleichbehand-

lung ist eher positiv bewertet, was wiederum darauf basiert, dass es für die Lösung keine Rolle spielt, ob 

es sich um Klein- oder Grossgerät handelt. 

 

Kontext-Szenarien & Lösungshierarchie Zahlungen BAFU 
Bei dieser Lösung muss erwartet werden, dass die VREG angepasst werden muss, da Zahlungen des 

BAFU gegenwärtig nicht vorgesehen sind und somit momentan nicht konform mit der VREG sind. Ist 

dies nötig, wäre diese Lösung mit einem erheblichen Mehraufwand zu werten, da man eventuell eine 

Revision der VREG in Betracht ziehen müsste. Dies ist wiederum mit vielen Verhandlungen und einem 

enormen Zeitaufwand verbunden. Weitere Fragen, welche bei dieser Lösung zuerst geklärt werden müs-

sten, sind in Kapitel 9.4 ersichtlich. Würde sich dieses Szenario bewahrheiten, müsste die Rangfolge stark 

negativer bewertet werden. Ist es hingegen nicht nötig die VREG anzupassen, handelt es sich mit dieser 

Lösung um eine einfache und wenig komplexe Lösung und somit ist Rangfolge als positiv zu werten. 
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Lösungssystem Stiftung Zahlungen Grosshändler 
Die Lösung Grosshändler erzielte, durch die Bewertung der Fachpersonen, folgendes Resultat: 

 

 
 

 

Das Resultat zeigt eindeutig, dass es sich um keine Inland Lösung handelt. Es ist aber auch sofort ersicht-

lich, dass die Lösung im Verhältnis zu den anderen Lösungen eher schlecht abschneidet. Der Bereich 

Gleichbehandlung ist eher positiv bewertet. Kosten zu Nutzen Verhältnis und Kooperationsgrad sind 

neutral bewertet. 

 

Kontext-Szenarien & Lösungshierarchie Grosshändler 
Bei dieser Lösung ist laut der Bewertung mit Kick-Back Zahlungen zurechnen. Diese Zahlung sind von 

der Auftraggeberschaft als Ausschlusskriterium definiert worden. Deshalb ist diese Lösung nur in Be-

tracht zu ziehen, wenn man bei möglichen Verhandlungen unter den Beteiligten der Lösung, ein Zahlen 

von Kick-Back Zahlungen verhindern kann. Ansonsten gilt es diese Lösung zu verwerfen. 

Dass es schwierig sein dürfte, keine Kick-Back Zahlungen zu erreichen ist aus dem Grund ersichtlich, 

weil die Grosshändler eine Leistung erbringen, ohne dass sie einen Nutzen davon haben. Die Händler 

können gar benachteiligt werden, wenn man eine vRG von den Kunden verlangt, indem der Kunde dann 

einfach zu der Konkurrenz wechselt, welche keine vRG verlangt.  
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11.4. Zwischenfazit Phase 1 

Die Tabelle 2 zeigt die Übersicht aus der Phase eins. Sie zeigt, wieviel Punkte die einzelnen Lösungen bei 

den unterschiedlichen Kriterien gemacht haben (Durchschnittswerte aller Befragten der Phase 1). 

 

Kriterien Zoll Ausländische 
Stiftung 

Werbekampagne Zahlungen 
BAFU 

Grosshändler 

keine Kick-Back 
Zahlungen 

2.8 3.2 2.8 3.4 1.8 

Kosten zu Nutzen 
Verhältnis 

3 2.6 3 3.4 2.2 

Gleichbehandlung  3 3.2 2.8 2.9 2.7 
Kooperationsgrad 2 2.8 3.2 1.8 2 
Inland Lösung 4 1.6 4.2 4.2 0 
Kompatibilität 2.5 1.7 3.1 3.1 1.8 
Total Punkte exkl. 
Inland Lösung 

13.3 13.5 14.9 14.6 10.5 

Tabelle 2: Die Tabelle zeigt die erreichten Punkte bei jedem Kriterium und bei jeder Lösung der Phase 1 (eigene Darstel-
lung) 
 

Für ein Fazit sind alle Kriterien relevant, ausser ob es sich um eine Inland Lösung handelt oder nicht. 

Dieses Kriterium ist vor allem für die zweite Befragungsrunde der Interessengruppen bedeutsam. Es kann 

mittels Addition der Punkte eine Einschätzung gemacht werden, welche Lösungen besser abschneiden im 

Vergleich zu der Gesamtheit der Lösungen. 

Es ist klar ersichtlich, dass die Lösung Grosshändler in den meisten Kriterien-Punkten am schlechtesten 

abschneidet. Zudem rechnen die Befragten bei dieser Lösung am ehesten mit Kick-Back Zahlungen und 

dieses Kriterium ist wiederum von der Auftraggeberschaft als Ausschlusskriterium definiert. Dadurch ist 

diese Lösung als die am wenigsten geeignete Lösung zu werten im Bezug auf die Phase eins. Sehr gut 

schneiden hingegen die Lösungssysteme Webekampagne und Zahlungen BAFU ab. Etwas schlechter aber 

immer noch gut, im Vergleich zu der Lösung Grosshändler, sind die Lösungen Zoll und Ausländische 

Stiftung zu werten.  Dass diese Lösungen im Vergleich zu den sehr guten Lösungen etwas schlechtere 

Werte erzielen, liegt unteranderem am Kriterium Kompatibilität. Dies ist zu einem darauf zurückzufüh-

ren, dass bei der Lösung Zoll Geräte unter der Freimenge nicht erfasst werden und so andere Gebührensy-

stem wie Swico, INOBAT oder SLRS nicht grosse Erfolgsversprechen haben dürften. Zum anderen ist 

bei der Lösung Ausländische Stiftung die Anwendung auf andere Länder schwierig, da sich die Lösung 

ausschliesslich auf Deutschland bezieht und dass andere Länder andere Vorgehen (im Bezug auf die 

Thematik Elektroschrott) aufweisen als Deutschland. Abschliessend kann man festhalten, die Lösungen 

Webekampagne und Zahlungen BAFU als Favoriten in der Phase eins hervorgehen (siehe Abbildung 49). 
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Abbildung 49: Die Darstellung zeigt, welche Lösungen die besten beste Bewertung aus der 1. Phase erzielten (eigene Dar-
stellung) 

 

11.5. Resultate der Phase 2 

In diesem Kapitel werden die Bewertungen der Phase zwei diskutiert. Aus platzgründen wird nicht jeder 

einzelne Bewerbungsbogen der Phase zwei aufgeführt. Stattdessen wird eine Abbildung (Abbildung 50) 

dargestellt, welche aufzeigt, welche Ränge die einzelnen Lösungen wie oft erreicht haben. 

Die Lösung, welche bei der zweiten Phase der Bewertung favorisiert wird, ist der Zoll, welche sechsmal 

den Rang eins erzielt hat. Die Lösungen, welche in der ersten Phase gut abgeschnitten haben, sind in die-

ser Phase mit den Rängen drei und vier bewertet worden. 

 

Insgesamt ist die Bewertungsbogen an 12 VR-Partner der Stiftung SENS verschickt worden. Die Aus-

wahl der VR-Partner wurde durch die Stiftung getroffen. Ausgefüllt und bewertet, sind im festgelegten 

Zeitraum acht zurückgekommen. Eine Person äusserte Bedenken bei der Umsetzung der Lösungen hin-

sichtlich der Bürokratie, deshalb kam ein Bogen unausgefüllt zurück. Ein weiterer Bewertungsbogen 

erhält mehrmals dieselbe Rangvergabe (was grundsätzlich nicht auszuschliessen ist). Die vier nicht ausge-

füllten Bewertungsbögen hätten auf den Rang eins keine grosse Auswirkung mehr. Würden die vier feh-

lenden Stimmen allesamt, die Lösung Stiftung ear auf Rang eins wählen, hätte diese Lösung gleich viele 

Stimmen wie der Zoll. Alle anderen Szenarien würden schlechter Ränge erzielen als die Lösung Zoll. 

Deshalb lässt sich auch ohne diese vier Bewertungen sagen, dass der Zoll die beste Lösung, aus Sicht der 

zweiten Bewertungsphase ist. 
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Abbildung 50: Häufigkeiten der belegten Ränge (eigene Darstellung) 

11.6. Zwischenfazit der Phase 2 

Die Phase zwei hat eindeutig die Lösung Zoll als beste Lösung gewählt. Die Wahl dieser Lösung liegt 

unteranderem daran, dass die Lösung Zoll von den Personen der zweiten Bewertungsphase als verursa-

chergerechte Möglichkeit angesehenen wird, welche einen grossen Nutzen beinhaltet. Dass die Lösung 

zusätzlich eine Inland Lösung darstellt, kann als weiterer Grund angesehen werden, dass die Lösung sehr 

gute Bewertungen erhalten hat. Die Lösung Werbekampagne wurde zwar von den Befragten als wenig 

komplexe Sofortmassnahme beschrieben, welche aber einen geringen Nutzen haben dürfte. Aus diesem 

Grund ist die Bewertung wohl schlechter ausgefallen als in der Phase eins. Die Lösung Grosshändler ist 

als guter Ansatz genannt worden, welche aber schwer umsetzbar sein dürfte. Das Lösungssystem Zahlun-

gen BAFU wurde als ungerecht gegenüber jenen Konsumenten eingestuft, welche in der Schweiz einkau-

fen. 
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11.7. Interpretation der beiden Bewertungsphasen 

Mittels der beiden Bewertungsphasen können sehr gute Aussagen zu einer potentiellen Lösung gemacht 

werden. Dies liegt massgeblich daran, dass die Bewertungen von Fachleuten und Interessengruppen ge-

meinsam durchgeführt wurden. 

Durch die erste Phase konnten die beiden Lösungen Werbekampagne und Zahlungen BAFU die durch-

schnittlich beste Bewertung erzielen. In der zweiten Phase wird jedoch klar die Lösung Zoll bevorzugt. 

Dass die Lösung Zoll in der ersten Phase nicht als top Lösung genannt wird, liegt an der eher negativen 

Bewertung beim Kriterium Kooperationsgrad. Diese Bewertung ist aber sehr berechtigt, da genau die 

Kooperation, zum Zeitpunkt von der Arbeit von Frau Steinemann nicht vorhanden war. Der Zoll möchte 

laut eigener Aussage keine weiteren nicht hoheitlichen Aufgaben übernehmen. Die Befragten der ersten 

Phase, waren sich dessen bewusst und haben wohl deshalb dieses Kriterium bei der Lösung Zoll negativ 

bewertet. 

Da die schlechte Bewertung auf dem Wissen beruht, dass der Zoll eher nicht kooperieren möchte, ist die-

se Bewertung mit gewisser Vorsicht zu geniessen. Wie die Situation gegenwärtig mit dem Zoll, im Bezug 

auf die Kooperationsbereitschaft aussehen würde, weiss man nicht. Deshalb ist es interessant, wenn man 

in der ersten Phase den Punkt Kooperationsgrad nicht in die Bewertung einbeziehen würde. Wird dieses 

Kriterium ausgeschlossen, wäre der Zoll ebenfalls, nebst den Zahlungen BAFU, eine sehr gute Lösung. 

Das Ausschliessen des Kriteriums ist auch deshalb von Bedeutung, weil die zweiten Befragten nicht das 

Vorwissen über die Arbeit von Frau Steinemann hatten. 

Lässt man den Kooperationsgrad somit ausser Acht, wird die Lösung Zoll in beiden Phasen als starker 

Favorit gehandelt. Fliesst das Kriterium jedoch in die Bewertung mit ein, sind die Lösungen Werbekam-

pagne, sowie Zahlungen BAFU in der ersten Phase sehr gut und in der zweiten Phase die Lösung Zoll 

sehr gut. 
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12. Problem - Lösung 

Durch die beiden Bewertungsphasen lässt sich ein Vorschlag generieren, welcher als optimale Lösung für 

die Ausgangssituation der Stiftung SENS betrachtet werden kann. 

Es muss die Lösung Zoll als beste Möglichkeit betrachtet werden, wenn man durch Verhandlung eine 

Kooperationsbereitschaft des Zolls erreicht. Das beruht darauf, dass die Kooperation zur Zeit der Thesis 

von Steinemann nicht vorhanden war aber für eine künftige Lösung, können neue Verhandlungen eine 

mögliche Kooperation nicht ausschliessen. Zusätzlich zu dieser Lösung wäre es empfehlenswert, dass 

man trotzdem eine Werbekampagne lanciert (in der ersten Phase ist Lösung Werbekampagne eine top 

Lösung), welche jedoch keine Abgabe mehr in Form von myClimate berücksichtigt, sondern nur noch 

Werbung macht, um die Kunden zu sensibilisieren. Durch diese Werbung, welche auf das Problem auf-

merksam macht, kann dann die Lösung Zoll mit weniger Hürden eingeführt werden, da die Werbung die 

Kunden auf die Thematik hinweist und so eine Abgabe, über die Mehrwertsteuer, von den Konsumenten 

eher als gerecht betrachtet wird. Somit kann der Widerstand von seitens der Konsumenten (und somit 

auch Interessengruppen und Politik), gegen solch eine Lösung durch die gezielte Werbung verringert 

werden.  

Die Lösung wäre insofern sehr empfehlenswert, weil sie eher keine Kick-Back Zahlungen aufweist und 

zudem eine Mengenstatistik durch den Zoll ermöglicht wird. Zudem müssen alle Geräte, sofern sie über 

300 Schweizer Franken gekostet haben, bei Grenze verzollt werden. Es spielt keine Rolle, ob das Gerät 

über einen Onlineshop, einen Versandhandel oder über den gezielten Einkauf bezogen wurde. Hinzu 

kommt, dass auch die deutschen Paketshops berücksichtig werden. Die Lösung ist jedoch mit dem Nach-

teil behaftet, dass sie vor allem interessant ist für die SENS, eher weniger jedoch für andere Gebührensy-

steme.  Produkte, welche in der Schweiz unter den Gebührensystemen von Swico, SLRS und INOBAT 

laufen, weisen im Bezug auf die Lösung Zoll das Problem auf, dass die Preise auf diese Produkte sehr oft 

unter der Freimengengrenze (300 CHF) liegt. Deshalb ist die Lösung für das System Swico als nicht 

praktikabel zu bewerten, wenn die Freimengengrenze in dieser Form bestehen bleibt. Es muss aber fest-

gehalten werden, dass die Studie der Credit Suisse die Aussage macht, dass die Preise im Segment der 

Unterhaltungselektronik sich auf ähnlichem Niveau wie in der Schweiz befinden. Dadurch lässt sich ver-

muten, dass die Swico weniger stark von der Problematik betroffen ist, wie die SENS.
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13. Fazit und weiteres Vorgehen 

13.1. Fazit 

Durch die Bachelor Thesis konnte eine optimale Lösung für die vRG Problematik gefunden werden. Die 

gewählte Lösung könnte in Zukunft in Betracht gezogen werden, wenn man sich für eine Anpassung des 

gegenwärtigen vRG-Modells entscheidet. 

Des Weiteren konnte mit Hilfe dieser Arbeit Kriterien ermittelt werden, welche den Interessengruppen 

wichtig sind. Basierend auf diesen Kriterien, konnte in einem weiteren Vorgehen eine Bewertung getätigt 

werden. Diese Bewertung zeigt auf, dass vor allem die Lösungen Werbekampagne und Zahlungen BAFU 

einerseits (Bewertung der Phase eins) und die Lösung Zoll andererseits (Bewertung der Phase zwei) als 

Favoriten genannt werden. Ausgehend von den zwei Bewertungen, kann die Lösung Zoll, in Kombination 

mit einer Werbekampagne, als optimale Lösung gewertet werden, sofern die Kooperation seitens des 

Zolls vorhanden ist. Eine weitere Tatsache ist, dass das Lösungssystem ausländische Grosshändler, jene 

Lösung darstellt, welche in beiden Phasen als eher negativ bewertet wurde, weshalb diese Lösung für die 

Zukunft ausgeschlossen werden sollte. Die Bewertungen an sich, sind durch die zweiphasige Bewertung 

sehr aussagekräftig. Dass in der zweiten Phase nicht alle Bewerbungsbögen zurückkommen sind, lag 

daran, dass der Zeitraum der Bewertung in denselben Zeitraum fiel, wie eine FEA Fachmesse. Die restli-

chen Bewertung hätten das Resultat aber nicht mehr beeinfluss können. 

Die Arbeit ermöglichte zudem eine umfassende Diskussion und Analyse von fünf Lösungsansätzen. 

Diesbezüglich wird ersichtlich, dass es Möglichkeiten gibt, welche der Problematik auf verschiedenster 

Weise entgegenwirken können. Die Betrachtung der möglichen Lösungsansätze zeigt zudem auf, wie 

Deutschland mit dem Thematik Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten umgeht. 

Das System in Deutschland ist wesentlicher komplexer konstruiert, als das System der Schweiz. Dies 

liegt vor allem daran, dass die Schweiz eine jahrelange Erfahrung im Bezug diese Thematik aufweist, 

während für Deutschland das Thema relativ neu ist. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass in Deutschland die 

Problematik mit dem Grenztourismus ebenso diskutiert wird wie in der Schweiz. Deshalb wäre auch eine 

zukünftige Zusammenarbeit unter den Stiftungen zu empfehlen, um einen Know-How Austausch zu för-

dern. 

Des Weiteren konnte die Arbeit die Problematik mit Studien verifizieren und aufzeigen, dass der Ein-

kaufstourismus eine treibende Kraft ist, um die Problematik zu verstärken. Durch das Verifizieren der 

Problematik, konnte ebenfalls gezeigt werden, dass das Problem mit dem ausländischen privaten Online-

handel eher rückläufig ist. Mit dem Erstellen einer Grafik konnte das Problem lokalisiert werden und 

wichtige Punkte in der Handelskette ermittelt werden, bei welchen eine allfällige Lösung grosse Wirkung 

haben könnte. Mittels Selbstversuch konnte zudem gezeigt werden, dass die Paketshops einen nicht un-

wesentlichen Faktor darstellen, welcher die Problematik verstärken kann. 

Die Arbeit zeigt zusätzlich auf, dass die Quantifizierung der Mengen für die meisten Lösungen einen 

zentralen Punkt darstellt. Wieso es so schwierig ist, diese Quantifizierung erfolgreich durchzuführen, 

konnte durch diese Arbeit aufgezeigt werden. Zusätzlich zeigt die Projektarbeit Möglichkeiten auf, wel-

che für eine Feststellung der Mengen sehr hilfreich sein könnten, auch im Bezug auf ein weiteres Projekt 

(siehe nächstes Unterkapitel). 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass eine Lösung der vRG-Problematik zudem einen grossen 

positiven Nutzen für die Schweizer Wirtschaft beinhalten würde. Trotz den immer geringer werdenden 

Preisdifferenzen, zwischen Deutschland und der Schweiz, findet immer noch ein grosser Einkauftouris-

mus statt. Werden vRG-Gebühren auf private Importe erhoben, werden diese Preisdifferenzen aber noch 
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geringer. Durch diese weitere Verringerung der Preisdifferenzen im Elektro- und Elektronikgeräte Seg-

ment, werden dazu führen, dass Auslandeinkäufe in diesen Bereichen zurückgehen werden. 

 

 

13.2. Weiteres Vorgehen 

Wie diese Arbeit und auch die Arbeit von Frau Steinemann gezeigt hat, ist die Frage nach den tatsächli-

chen Mengen an Produkten ohne vRG, welche in die Schweiz gelangen eine sehr zentrale Frage. Gerade 

im Hinblick auf die gegenwärtige Arbeit, ist diese Frage sehr wichtig. Im Falle von Verhandlungen bei 

einer möglichen Lösung, braucht man stichhaltige Argumente (Beweise), um den Verhandlungspartnern 

die Problematik glaubhaft zu machen. 

Aus diesem Grund, wäre für ein weiteres Vorgehen zu empfehlen, dass man sich mit der Quantifizierung 

der fehlenden Mengen beschäftigt. Hierfür können die Erkenntnisse dieser Arbeit genutzt werden, vor 

allem diese, welche sich auf die Geräteerkennung bei der Elektroschrottanalyse beziehen. Es müsste si-

cherlich über einen definierten Zeitraum eine Elektroschrottanalyse stattfinden in Kooperation mit der 

Stiftung SENS. Zusätzlich zu der Analyse des Elektroschrotts, könnte man eine Befragung der Personen 

in Betracht ziehen, welche im Ausland Produkte kaufen. Solche Befragungen existieren bereits, doch 

leider beziehen sich diese oft nur auf die Gesamtheit der gekauften Produkte. Eine explizite Befragung 

nach Elektro- und Elektronikgeräten ist nicht in der Literatur zu finden. Die statistische Erhebung von 

Frau Steinemann könnte als Basis der Befragung genutzt werden.  
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 Ausgangslage 1

 Auftraggeber 1.1

Frau Hedi Luck 
Geschäftsführerin Sens 
Obstgartenstrasse 28 
8006 Zürich 
 
Phone +41 43 255 21 95 
Email heidi.luck@sens.ch 

 

 Kurzbeschreibung / Aufgabe 1.2

Die Schweiz hat mit der der vorgezogenen Recyclinggebühr (kurz vRG) ein etabliertes und bewährtes 

System für Elektro- und Elektronikgeräte geschaffen. Über diese Gebühr wird das Rücknahmesystem 

auf die ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten finanziert. Die Geräte welche so in den Entsor-

gungskreislauf gelangen, werden durch das System effektiv recycelt. Ein solches System ist ein wich-

tiger Bestandteil, um eine umweltverträgliche und ressourcenschonende Entsorgung zu gewährleisten, 

welche das Ziel hat, Rohstoffe in den Produktionskreislauf zurückzuführen. 

Durch den vermehrten Wandel im Kaufverhalten der Schweizer Bevölkerung gerät die vRG immer 

mehr unter Druck. Einkaufstourismus und Online- und Versandhandel führen dazu, dass Produkte 

vermehrt aus dem Ausland bezogen werden. Auf Produkte, welche ausserhalb der schweizerischen 

Landesgrenzen gekauft werden, verrichten Käufer und Käuferinnen keine vRG.   

Die wachsenden Importe von ausländischen Geräten und Produkten im Elektro- und Elektroniksektor 

führen zu Finanzierungslücken im vRG-System und gefährden dadurch den einwandfreien Service auf 

die gebrauchten Produkte. Ein weiteres Problem ist die Wettbewerbsverzerrung, da inländische Ver-

käufe mit der vRG belastet werden im Gegensatz zu den importierten Geräten. 

Gegenwärtig gibt es keine Lösungsvariante, welche dieses Ausgangsproblem regelt. Eine vergangene 

Projektarbeit, von Frau Steinemann (FHNW), hat das Problem bereits analysiert und die Schwierigkei-

ten aufgezeigt. Deshalb soll ausgehend von der Arbeit von Frau Steinemann, die vorliegende Projek-

tarbeit erarbeitet werden. 

Dieses Projekt soll das Problem analysieren und mögliche Lösungsansätze aufzeigen. Die potenziellen 

Lösungen müssen mit Einschluss- und Ausschluss-Kriterien erarbeitet werden, um abschliessend eine 

mögliche Lösung aufzuzeigen, welche für die meisten Beteiligten akzeptabel ist. Die Akzeptanz soll 

mit Hilfe von Expertenmeinungen geprüft werden. In einem zusätzlichen Schritt soll die Lösung über-

prüft werden, ob sie kompatibel ist mit dem Modell der Swico Recycling. Das Projekt soll anhand von 

zuvor definierten Geräten und Produkten, das Problem und die möglichen Lösungen aufzeigen. Des 

Weiteren soll die Arbeit auf einer weiteren Ebene auf das Ausgangsproblem sensibilisieren. Durch 

eine Sensibilisierung des Themas und durch die zuvor gemachte Validierung des Problems ist zu hof-

fen, dass ein Umdenken bei Politik, Verkäufer, Käufer und Händler entsteht. 

Abschliessend sollen die Lösungen auf Basis der Akzeptanz-Prüfung in einer Rangfolge dargestellt 

werden und so eine Variante aufzeigen, welche als beste Lösung zu empfehlen ist. 
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 Projektziele 2

 Hauptziel 2.1

 Anpassung des gegenwärtigen vRG-Modells zur Erfassung von Importgeräten, auf 
welche die vRG nicht entrichtet wird. 

 

 Ziele 2.2

 Es soll ein Vorschlag für „optimales“ Lösungsmodell gemacht werden, welches defi-
nierte Kriterien einschliesst bzw. ausschliesst. 
  Es sollen Einschluss-Kriterien erhoben werden, welche eine Lösung zwingend zu er-
füllen hat. 
  Es sollen Ausschluss-Kriterien erhoben werden, welche eine Lösung zwingend auszu-
schliessen hat. 
  Aufgrund der Kriterien sollen mögliche Lösungsvarianten im Bezug auf Importgeräte 
generiert werden. 
  Die erarbeiteten Varianten sollen die Kompatibilität zum Swico Recycling System 
überprüfen und kritisch würdigen 
  Die Lösungsvarianten sollen auf die Wirksamkeit und die Akzeptanz überprüft wer-
den. 
 

 Nicht-Ziele 2.3

 Die Güterströme, welche für eine potentielle Lösung analysiert werden, sollen sich 
nicht ausserhalb der Europäischen Union bewegen. Es soll sich auf das grenznahe 
Ausland (Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien) konzertiert werden. 
  Die Lösungssuche soll sich nicht mit Produkten und Branchen befassen, welche sich 
ausserhalb der definierten Systemgrenzen bewegen. 

 Lieferobjekte 2.4

 Dokumentation der gegenwärtigen Situation des vRG-Modells  Handelskette von definierten Geräten/ Produkten darstellen  Problem Verifizierung  Potentielle Lösung für Ausgangsproblem aufzeigen  Abschlussdokumentation, Schlussbericht  Präsentation 
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 Projektplanung 3
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 Rahmenbedingung  4

Das Projekt wird von einem Studierenden geleitet und die FHNW stellt die Räumlichkeiten zur Verfü-

gung. 

Die Abgabe der Projektabschlusserklärung mit DVD für die Projektdatenbank erfolgt in einem C5-

Couvert und ist spätestens am 20. März 2015 um 17:00 Uhr in den Briefkasten von Klaus Eisele im 

Hauptgebäude der FHNW einzuwerfen. Darüber hinaus erhält der Projektcoach ein ausgedruckte 

Version des Fachbericht mit DVD und Anhang bis am 20. März 2015. 

Der Auftraggeber erhält ebenfalls mindestens eine ausgedruckte Version des Fachberichts (nach 

Wunsch auch mehrere) mit DVD und Anhang bis am 20. März 2015. 

Der Projektleiter führt ein Projektordner, der im Verlauf des Projektes jederzeit Einblick über den 

Stand der Projektarbeiten gibt. Der Projektcoach entscheidet nach Abschluss des Projektes, ob der 

Ordner abzugeben ist oder ob er in Besitz der Projektgruppe bleibt. Ungeachtet der Entscheidung des 

Projektcoaches, muss der Projektordner auch nach Abschluss jederzeit verfügbar sein. 

Eine Projektpräsentation und die Erstellung eines Plakates sind für das Projekt 6 verbindlich. 

Die Bewertung der Projektarbeit erfolgt durch den Projektcoach mit Hilfe des vereinbarten Bewer-

tungsrasters. Zur Intervision im Rahmen der Notengebung sowie zur ergänzenden Bewertung werden 

alle Arbeiten von einem zweiten Experten mit beurteilt. 
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 Projektkosten / Budget 5

 Projektkosten 5.1

Die Kosten in diesem Projekt beschränken sich auf die Entschädigung zusätzlicher Auslagen. Dazu 

zählen internationale Telefonate (welche von einem Telefon der FHNW getätigt werden sollen und 

somit nicht direkt zu den Spesen gerechnet werden), eventuelle Fahrten zum Auftraggeber und die 

Druckkosten der Dokumente. Weitere anfallende Auslagen, welche bis anhin noch nicht in Betracht 

gezogen wurden, werden mit dem Auftraggeber und dem Projektcoach besprochen. 

Was Wer Ansatz Kostenschätzung 

ÖV-Fahrkosten nach Zürich 
(SENS) 

Projektleiter ÖV Ticket-Preis Spesen nach Aufwand 

Druck- und Papierkosten Projektleiter 
Preis pro kopierte 
Seite 

Spesen nach Aufwand 

 Art der Spesen 5.2

a. Als Spesen gelten die Reisekosten für die Fahrt vom Standort der Hochschule zur Auftragge-

berschaft und zurück. 

b. Es ist nach Möglichkeit die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr zu wählen. Ein Ticket der 2. 

Klasse wird vergütet (Ticket vorweisen). 

c. Für Fahrten mit dem PW wird ein Ansatz von CHF 0.50 pro Kilometer entschädigt. 

d. Kosten der Verpflegung werden nicht entschädigt 

e. Grundsätzlich ist, wenn immer möglich, das Telefon der Hochschule zu benutzen. 

f. Zusätzliche Leistungen wie z.B. Gegenlesen des Berichtes dürfen nicht verrechnet werden. 

g. Für Spezialanschaffungen oder andere Spesen ist vorgängig die Auftraggeberschaft zur Über-

nahme anzufragen. Besteht ein grundsätzliches Interesse der Fachhochschule an der Anschaf-

fung, kann auch diese belangt werden. Hier ist aber situativ zu entscheiden. 

 Verrechnung von Spesen 5.3

h. Die Spesen werden direkt von der Auftraggeberschaft an die Projektmitglieder ausbezahlt. 

i. Die Studierenden vereinbaren selber die Art und Häufigkeit der Auszahlung mit der Auftrag-

geberschaft. 
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 Vereinbarung 6

Mit der Unterschrift bestätigen die Unterzeichner das Dokument gelesen und den Inhalt verstanden zu 

haben. Des Weiteren bestätigen die Unterzeichnenden mit dem Inhalt der Projektvereinbarung einver-

standen zu sein. 

Unterzeichnenden: 

 

Die Auftraggeberin 

Heidi Luck 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift 

 

 

Der Projektcoach 

Stefan Gürtler 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift 

 

 

Der Projektleiter 

Daniel Hasler 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift 
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 Anhang 7

 

 Systemabgrenzung:  7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kunde 

Akzeptanz der potenziel-

len Lösung prüfen 

Gestaltungsbereich 

Untersuchungsbereich 

Umwelt 

Handelskette 

von Elektroge-

räten 

Güterströme grenznahes 

Ausland: D, F, A, I 

Elektro- und Elektro-

nikgeräte Importe 

Fachcoach 
Zeit 

Auftraggeber 

Entscheid-Kriterien defi-

nieren: Ausschluss und 

Einschlusskriterien  

Lösungsvarianten zur Auswei-

tung des vRG-Modells auf Im-

porte erarbeiten/bewerten 

Händler von Gerä-

ten: Online- und 

Versandhandel, 

Einkaufstourismus 

Geräte/ Produkte wel-

che nicht der Definiti-

on entsprechen Globale Betrachtung 

- Grossgeräte: freistehende 

Kühlgeräte, Kücheneinbaugeräte 

- Kleingeräte: Föhn 

- Ein Gerät welches der Swico 

Definition entspricht (wird in 

einem späteren Zeitpinkt von der 

Swico definiert) 

 

Fachpersonen 

(SENS, FEA, Swico) 
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 Projektorganisation  7.2
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 Phasenmodel und Phasenunterteilung 7.3
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Arbeitspaketgruppen Arbeitspakete 

 

1. Auftragsklärung 

1.1 Projektskizze 
 
 

1.2 Ausgangslage 
 

1.3 Ziele / Nicht-Ziele / Lieferobjekte 
 

1.4 Systembeschreibung 
 
 

1.5 Vorgehen, Organisation, Planung 
 
 

1.6 Projektauftrag als Dokument, Abgabe 

Projektskizze erstellen / grobe Rahmenbedingungen / Projektidee 
ermitteln 
 
Ausgangssituation, Problem beschreiben 
 
erste Zielformulierungen 
 
Beziehungen und Zusammenhänge der Elemente / Darstellung: 
Bild und Text 
 
Vorgehensvarianten entwerfen und auswählen  
Planung  Erstellen einer Projektbeschreibung  
 
Dokument verfassen und unterzeichnen lassen /  
detailliertere Zielformulierung 

 

2. Analyse 

2.1 Situationsanalyse / IST Zustand 
 
 

2.2 Thesis Steinemann analysieren 
 
 
 

2.3 Konsequenzen durch Problemstellung 
 
 

2.4 Problem - Verifizierung 
 
 

2.5 Daten auswerten 
 

2.6 Problem analysieren 
 
 

2.7 Problem – Bereiche definieren 
 
 

2.8  Handelskette analysieren 
 
 

2.9 Kontakt zu Teilnehmenden der Handels-
kette 
 

2.10 Befragung der Kontakte der Handelsket-
te 
 

2.11 Befragungen bewerten 

Den deutschen Markt für Öko-Kredite analysieren und die ge-
genwärtige Situation beschreiben 
 
Die Thesis von Frau Steinemann, gilt es zu analysieren und die 
wichtigsten Zahlen, Fakten zu benennen, welche für das Projekt 
wichtig sind. 
 
Aufzeigen, was für Probleme aus der Ausgangssituation für den 
Auftraggeber und Branchen entstehen. 
 
Das Problem sichtbar machen und anhand von Fakten, Zahlen & 
Meinungen erhärten. 
 
Die Zahlen, Fakten und Meinungen aus 2.4 kritisch bewerten. 
 
Analyse des Problems: Wieso tritt es auf, was bewirkt es. Teil-
probleme ermitteln. 
 
Aufzeigen wo das Problem auftritt, Brachen & Produkte betrach-
ten und definieren (Produkte Sens und Swico). 
 
Die Handelskette der Produkte, welche in 2.7 definiert wurden, 
aufzeigen. Herr Berner (FEA) als Fachperson 
 
Personen definieren und kontaktieren, welche entlang der Han-
delskette aus 2.8 vorkommen. Herr Berner (FEA) als Fachperson 
 
Kontakte aus 2.9 zur Problemstellung befragen und eventuelle 
Lösungen des Problems diskutieren. 
 
Befragungen aus 2.10 kritisch bewerten und wichtige Zusammen-
hänge für Lösungskonzeptphase benennen 
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3. Lösungskonzept 

3.1 Lösungsanforderungen 
 
 

3.2 Definition möglicher Lösungsvarianten 
 
 
 
 

3.3 Definition Entscheid-Kriterien: Ein-
schluss / Ausschluss 
 
 
 

3.4 Lösungsansätze 
 
 

3.5 Lösungen entlang der Handelskette 
 

3.6 Konsequenzen für Teilnehmende der 
Handelskette 
 

3.7 Kontext Szenarien 

Anforderungen an Lösungen definieren, auf Basis der Analyse-
phase. 
 
Lösungsvarianten definieren und auf das bestehende vRG-Modell 
hin vergleichen, um zu zeigen wie stark (minimal, mittel, maxi-
mal) sich die Varianten vom gegenwärtigen Modell unterschei-
den. Mit 3.3 vergleichen und bewerten 
 
Kriterien definieren, welche eine Lösung zwingend enthalten 
muss, bzw. zwingend ausgeschlossen werden muss. Frau Heidi 
Luck, Frau Susan Morrone, Herr Jürg Berner als Fachpersonen 
 
 
Durch die Kriterien aus 3.2 mögliche Lösungen für das Aus-
gangsproblem ermitteln 
 
Ansätze aus 3.3 auf die Handelskette von 2.8 anwenden 
 
Auswirkungen auf die Handelskette Teilnehmenden aufzeigen. 
Handelskette Kontakte 
 
Was bewirken Umweltveränderungen (z.B. neue Gesetzte auf die 
Lösungsmechanismen) 

 

4. Validierung 

4.1 Potentielle Lösungen bewerten 

 

 

4.2 Akzeptanz der Lösungen prüfen 

 

 

 

 

4.3 Lösungshierarchie aufzeigen 

 

4.4 Lösung für Ausgangsproblem 

 

 

4.5 Lösung anwenden auf Swico-System 

 

Mögliche Lösungen aus Phase 3 bewerten. Auf Praxis Tauglich-

keit prüfen. Kontakt zu SENS und FEA 

 

Die Lösungen durch Experten, Branchen, Betroffene und Auf-

traggeber auf die Akzeptanz hin prüfen. „Runder-Tisch“ einberu-

fen. SENS, SWICO, SLRS, FEA, Zoll, Experten, ev. Kunden, 

Branchen 

 

Durch 4.2 mögliche Lösungen in einer Rangfolge aufzeigen 

 

Eine Lösung als empfehlen, welche das Ausgangsproblem am 

besten löst. 

 

Überprüfen und würdigen, ob die Lösung anwendbar ist auf das 

Swico System. Mögliche Anpassungen aufzeigen. 
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 Ressourcenplan  7.4

 

 

 

 

 Kommunikationsplan 7.5

 

Dokument 
Verantwort-
lich 

Was Wann Kanal  Empfänger 

Sitzungseinla-
dung 

Projektleiter Koordination 
Vor  
Sitzungen 

E-Mail Projektcoach 

Sitzungs-
protokoll 

Projektleiter  
Koordination, Ände-
rungen, Informations-
austausch, Pendenzen 

Nach Sitzun-
gen 

E-Mail Projektcoach 

Dossier Projektleiter Projekt dokumentieren Ende Semester E-Mail 

Alle verant-
wortlichen 
Dozenten / 
Kundschaft und 
Experte 

Präsentation und 
Verteidigung  

Projektleiter 
Präsentation des Pro-
duktes 

Ende Semester Präsentation 

Alle verant-
wortlichen 
Dozenten / 
Kundschaft und 
Experte 

Besprechung 
mit 
Auftraggeber 

Projektleiter 
Änderungen und 
Wünsche 

Bei Bedarf Mündlich, E-Mail Auftraggeber 

Plakat Projektleiter 
Plakat erstellen für die 
Ausstellung  

Ende Semester Plakat, mündlich 

Alle verant-
wortlichen 
Dozenten / 
Kundschaft 

 

5. Abschluss 

5.1 Abschlussplanung 
 

5.2 Berichtverfassung 
 
 
 

5.3 Projektpräsentation 
 

5.4 Erkenntnis Transfer 
 
 

5.5 Projektauflösung 

Erstellungsplanung der Lieferobjekte 
 
Projektablauf dokumentieren  
Ergebnisse dokumentieren  
Ergebnisdokumentation zusammenstellen / versenden  
 
Projektabschlusspräsentation vorbereiten und erstellen 
 
Kritische Reflexion und Erkenntnistransfer aus dem gesamten 
Projektverlauf 
 
Auflösung der Projektgruppe, Ende des Projekt 6 

Ressourcen 
Gesamt- 

kapazität [h] 

Projekt- 

woche [h] 

Während des 

Semesters [h] 
Pro Woche [h] 

Daniel Hasler 360 45 315 10.5 

Gesamt 360 45 320 10.5 
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 Anspruchsgruppen 7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse am Projekt hoch 

hoch 

gering 

E
in

fl
us

s 
au

f 
da

s 
P

ro
je

kt
 

 Auftraggeber: Heidi Luck (SENS) 

 Fachpersonen: Susan Morrone 

(SENS); Jürg Berner (FEA) 

 Swico: Jean-Marc Hensch 

 Projektcoach: Herr Gürtler Stefan 

 Projektleiter 

 Öffentlichkeit 

 
 Fachhochschule Nordwestschweiz  Branchen: SLRS 

 

 

 Informationsgeber 

 Handelskette Teilnehmende 

(Zoll, Verkäufer, Käufer) 

 Hersteller der vRG pflichtigen 

Geräte 
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 Risikomanagement 7.7

 

Nr. Risiken Ursache Indikator Verantwortlichkeit 
Eintritts-

wahrscheinlichkeit 
Schadenhöhe 

Risiko 

priorisieren 
Risiko Klasse Präventivmassnahmen Gegenmassnahmen 

1 

Aufgabenstellung nicht 

verstanden oder unter-

schätzt 

Unzureichende Auseinandersetzung 

mit der Aufgabenstellung.  

Verschiedene Ansichten der Projekt-

mitglieder zur Aufgabenstellung. 
PL 2 4 8 B 

Aufgabenstellung mit Projektcoach in einer 

frühen Phase offen diskutieren und Unklarhei-

ten beseitigen. 

Sitzung mit dem Auftraggeber zur Klärung der 

Aufgabenstellung durchführen 

2 
Langfristige Motivation des 

Auftraggebers 
Enttäuschung des Projektleiters 

Meldet sich nicht mehr, Stimmung 

angespannt 
PL, Auftraggeber 1 4 4 C Klare Kommunikation mit Auftraggeber Aussprache mit allen Beteiligten suchen 

3 

Qualitätsansprüche und 

Erwartungen können nicht 

erfüllt werden 

Im Projektauftrag wurden zu hohe 

Anforderungen gestellt 
AP sind falsch formuliert. PL 1 4 4 C 

Projektauftrag mit realistischen Abschätzun-

gen der Möglichkeiten ausarbeiten 
Absprache mit Fachcoach über Realisierbarkeit 

4 Datenverlust Keine Datensicherung eingerichtet. Erstellte Daten fehlen. PL 1 5 5 C 
Alle Projektdaten werden auf dem AD und auf 
den lokalen Festplatten des PLs gespeichert. 

keine 

5 

Erstellung des Dossiers 

benötigt am Ende des 

Projektes  zu viel Zeit. 

Zu später Beginn der Erstellung des 

Dossiers; Perfektionismus 

Gegen Ende des Projektes ist ein 

hoher Aufwand für die Dokumenta-

tionen aufzubringen. 

PL 3 4 12 A 
Dokumentation stets aktualisieren; PL kon-

trolliert dauernd den Stand der Berichte 
Nachtschichten einlegen 

6 Planungsfehler 
Unzureichende Planung oder zu 

kurze Planungsphase. 

Terminplan kann nicht eingehalten 

werden; Budget wird überschritten 
PL 2 5 10 A 

PL erstellt seriöse Planung. PL überwacht 

Terminplan und Kosten. 

Krisensitzung mit Projektcoach einberufen und 

zusammen weitere Schritte planen 

7 
Arbeitspaket wird nicht 

erledigt 
Überforderung mit den AP. 

Darauffolgenden AP's können nicht 

begonnen werden, d.h. der Termin-

plan wird nicht eingehalten und es 

gibt höhere Projektkosten. 

PL 1 5 5 C 
In Statusberichten wird der aktuelle Fort-

schritt des AP festgehalten. Proble-

me/Unstimmigkeiten werden diskutiert. 

Prioritäten werden geändert 

8 Zu wenig Zeit Schlechte Planung 
Terminplan wird nicht eingehalten 

und Meilensteine nicht erreicht. 
PL 2 5 10 A 

Seriöse Planungsphase. Bei Abweichung vom 

Zeitplan sofort Projektcoach informieren. 

Prioritäten auf wesentliche Arbeitspakete 

setzen; PL muss mehr für das Projekt arbeiten. 

9 
Überforderung der AP-

Verantwortlichen 

Projektmitarbeiter hat die Aufga-

benstellung des Arbeitspaketes 

nicht verstanden. 

In den Statusberichten wird kein 

Fortschritt erzielt. 
PL 2 3 6 B 

Problem mit Fachcoach diskutieren und nach 

Lösungen suchen. 

Projektleiter soll umgehend den Fachcoach 

informieren. 

10 Personalausfall Krankheit, Unfall, etc. PL ist nicht verfügbar. PL 2 2 4 C 
Arbeitsfortschritt wird in Statusberichten 
festgehalten. 

Zeitmanagement anpassen. 

11 Überforderung des PLs 
Schlechtes Zeitmanagement des PLs 
/ zu schwere Aufgabenstellung 

Kein Fortschritt ist erkennbar im 
Projekt. 

PL 1 4 4 C Frühzeitiger Bericht an Projektcoach. 
Krisensitzung mit dem Projektcoach einberu-
fen und Aufgaben evtl. Auftrag neu klären. 

12 
Geringe Akzeptanz der 

Arbeit 

Die Interessen der Stakeholder (vor 

allem des Auftraggebers) wurden zu 

wenig berücksichtigt. 

Arbeit wird schlecht bewertet PL 2 4 8 B Stakeholderanalyse durchführen. keine 

 
Legende: 

  
 

 
Skalierung: 

    

 
A Punkte: >9 hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und hohe Tragweite 

 
Eintrittswahrscheinlichkeit: 

 
1...3 

 
B Punkte: …9 entweder … oder …  

 
Schadenshöhe: 

 
 1...5 

 
C Punkte: 0…  geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und geringe Tragweite 

     


